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unlauteren Wettbewerb 

k Zielsetzung 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb dient heute nach 
allgemeiner Auffassung nicht nur der Sicherung des Wettbewerbs 
und dem Schutz der Mitbewerber des unlauter Werbenden, son-
dern auch dem Schutz der Verbraucher. Mit diesem Schutzzweck 
steht es nicht in Einklang, daß den durch unlautere Wettbewerbs-
maßnahmen geschädigten Verbrauchern, anders als den Mitbe-
werbern, wettbewerbsrechtliche Ansprüche auf Schadensersatz 
sowie ein Recht zur Auflösung des unter dem Einfluß der Werbe-
maßnahme eingegangenen Vertrags nicht zustehen. Mit der 
Gewährung eines Ersatzanspruchs für Verbraucher und der damit 
gegebenen Möglichkeit der Abtretung zur gebündelten Geltend-
machung an Verbände ergibt sich zugleich die Notwendigkeit 
ergänzender Regelungen für die Klagebefugnis von Verbänden. 
Außerdem gilt es, Mißbräuchen der bewäh rten Klagebefugnis der 
Verbände durch unse riöse Vereinigungen die Grundlage zu ent-
ziehen. 

Bei den Strafvorschriften des Gesetzes hat sich die Beschränkung 
der Strafbarkeit für unwahre Werbeangaben auf die absichtliche 
Begehung (§ 4) als zu eng erwiesen. 

Eine besonders schwerwiegende Form unlauteren Wettbewerbs, 
die sogenannte progressive Kundenwerbung (Schneeballsystem), 
kann gegenwärtig nicht ausreichend strafrechtlich verfolgt wer-
den. Diese Lücke hat sich in der Praxis als nachteilig erwiesen. 

Bei den Strafbestimmungen zum Schutz von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen weist die geltende Regelung für die 
Bekämpfung der Betriebsspionage ebenfa lls gewisse Lücken auf, 
deren Schließung im Interesse des Schutzes des betrieblichen 
Know-how geboten erscheint. 
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B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht daher im wesentlichen folgende Verbes-
serungen vor: 

1. Erweiterung der Strafvorschrift gegen unwahre Werbeangaben 
(§ 4). 

2. Einführung einer Strafvorschrift gegen die sogenannte progres-
sive Kundenwerbung (§ 6c). 

3. Einführung eines Schadensersatzanspruchs für den durch 
unlautere Wettbewerbshandlungen zum Abschluß eines Ver-
trags bestimmten Abnehmer (§ 13a Abs. 2). 

4. Ein Rücktrittsrecht für den durch unwahre Werbeangaben zum 
Vertrag bestimmten Abnehmer (§ 13b). 

5. Neuregelung der Voraussetzungen der Klagebefugnis für Ver-
bände, Einführung einer Verpflichtung zur vorherigen Regi-
strierung (§ 13 Abs. 2 und 5), Einschränkung der Aufwen-
dungserstattung für Abmahnungen (§ 13 Abs. 6). 

6. Ausbau des bestehenden strafrechtlichen Schutzes von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch Einführung der 
Strafbarkeit schon des Ausspähens solcher Geheimnisse 
(Betriebsspionage, § 17 Abs. 2). 

7. Verfahrensrechtliche Vorschläge (Streitwertherabsetzung, 
gerichtliche Zuständigkeit, Beteiligung der Kartellbehörden, 
Einigungsstellen für Wettbewerbsstreitigkeiten). 

C. Alternative 

Die Fraktion der CDU/CSU hat den Entwurf eines Neunten Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb vorgelegt (Drucksache 9/665), der zum Teil (Schadens-
ersatzanspruch des Abnehmers, Streitwertherabsetzung) mit 
den Zielen des hier vorgelegten Entwurfs übereinstimmt, dar-
über hinaus aber noch weitere Änderungen des Gesetzes vor-
schlägt. 

D. Kosten 

Dem Bund entsteht aus der Durchführung des Gesetzes jährliche 
Kosten von etwa 5000 DM, den Ländern jährliche Kosten von 
höchstens 22 000 DM  je  Land. Die den Ländern entstehenden 
Kosten werden weitgehend durch entsprechende Gebühren auf-
gefangen werden (Artikel 4). 

Das Gesetz hat keine feststellbaren Auswirkungen auf Einzel-
preise oder das Preisniveau. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

14 (131) — 411 02 — Un 14/82 
Bonn, den 1. Juni 1982 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb mit 
Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 510. Sitzung am 26. März 1982 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersicht-
lich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der Gegenäußerung (Anlage 3) dargelegt. 

Schmidt 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 43-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
10. März 1975 (BGBl. I S. 685), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 1 werden die Worte „und Schadensersatz" 
gestrichen. 

2. In § 3 wird das Wort „oder" nach den Worten 
„über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs" 
durch ein Komma ersetzt; nach den Worten 
„über die Menge der Vorräte" werden die Worte 
„oder die für die Beurteilung von Rechten maß-
geblichen Umstände" eingefügt. 

3. § 4 erhält folgende Fassung: 

4 

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr in öffentli-
chen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen be-
stimmt sind, über geschäftliche Verhältnisse 
(§ 3) unwahre Angaben macht, die für den Per-
sonenkreis, an den sie sich richten, für den Ab-
schluß von Verträgen wesentlich sind, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Verjährung der Strafverfolgung rich-
tet sich nach den Vorschriften des Strafgesetz-
buches auch dann, wenn die Tat durch Verbrei-
ten von Druckschriften begangen  wird."  

4. Nach § 6 b wird folgender § 6 c eingefügt: 

„§ 6 c 

Wer es im geschäftlichen Verkehr selbst oder 
durch andere unternimmt, Nichtkaufleute zur 
Abnahme von Waren, gewerblichen Leistungen 
oder Rechten durch das Versprechen zu veran-
lassen, ihnen besondere Vorteile für den Fall zu 
gewähren, daß sie andere zum Abschluß gleich-
artiger Geschäfte veranlassen, denen ihrerseits 
nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile 
für eine entsprechende Werbung weiterer Ab-
nehmer gewährt werden sollen, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft." 

5. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 

(1) Wer den §§ 4, 6, 6c, 7 Abs. 1, §§ 8,10,12 zuwi-
derhandelt, kann auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. 

(2) In den Fällen der §§ 1, 3, 6 bis 6 c, 7 Abs. 1, 
§§ 8 und 10 kann der Anspruch auf Unterlassung 
geltend gemacht werden 

1. von Gewerbetreibenden, die Waren, gewerb-
liche Leistungen oder Rechte gleicher oder 
verwandter Art vertreiben, 

2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung 
gewerblicher Interessen, wenn sie in diesem 
Aufgabenbereich tätige Verbände oder min-
destens fünf Gewerbetreibende als Mitglie-
der haben und die Zuwiderhandlung unmit-
telbar die wirtschaftlichen Interessen der ge-
werbetreibenden Verbandsmitglieder be-
rührt, 

3. von rechtsfähigen Verbänden, zu deren sat-
zungsgemäßen Aufgaben es gehört, die In-
teressen der Verbraucher durch Aufklärung 
und Beratung wahrzunehmen, wenn sie in 
diesem Aufgabenbereich tätige Verbände 
oder mindestens fünfundsiebzig natürliche 
Personen als Mitglieder haben. Im Falle des 
§ 1 können diese Verbände den Anspruch auf 
Unterlassung nur geltend machen, soweit 
der Anspruch eine Handlung betrifft, durch 
die wesentliche Belange der Verbraucher be-
rührt werden, 

4. von den Industrie- und Handelskammern, 
den Handwerkskammern oder den auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften gebildeten 
Berufskammern. 

(3) Im Falle des § 12 kann der Anspruch auf 
Unterlassung nur von den in Absatz 2 Nr. 1, 2 
und 4 genannten Gewerbetreibenden, Verbän-
den und Kammern geltend gemacht werden. 

(4) Werden in den in Absatz 2 genannten Fäl-
len die Zuwiderhandlungen in einem geschäftli-
chen Betrieb von einem Angestellten oder Be-
auftragten begangen, so ist der Unterlassungs-
anspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs 
begründet. 

(5) Die in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Ver-
bände können den in Absatz 2 genannten Unter-
lassungsanspruch nur geltend machen, wenn 
sie in einem von der Aufsichtsbehörde geführ-  
ten  Verzeichnis eingetragen sind. Aufsichtsbe-
hörde ist der Präsident des Landgerichts, in des- 
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sen Bezirk der Verband seinen Sitz hat. Hat der 
Verband seinen Sitz im Bezirk eines Amtsge-
richts, das einem Präsidenten unterstellt ist, so 
ist Aufsichtsbehörde der Amtsgerichtspräsi-
dent. Die Aufsichtsbehörde trägt den Verband 
ein, wenn er nachweist, daß er den auf ihn an-
wendbaren Voraussetzungen des Absatzes 2 
Nr. 2 oder 3 entspricht. Weist ein eingetragener 
Verband nach einer Aufforderung durch die 
Aufsichtsbehörde nicht nach, daß er diesen Vor-
aussetzungen weiterhin entspricht, so löscht die 
Aufsichtsbehörde die Eintragung. Die Eintra-
gung sowie die Löschung sind von der Auf-
sichtsbehörde im Bundesanzeiger bekanntzu-
machen. 

(6) Wer einen Unterlassungsanspruch außer-
gerichtlich geltend macht, kann vom Zuwider-
handelnden einen Ersatz der Aufwendungen 
für die erste Abmahnung nicht verlangen." 

6. Nach § 13 werden folgende §§ 13a bis 13c einge-
fügt: 

„§ 13a 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den §§ 1, 3, 
4, 6 bis 6 c, 7 Abs. 1, §§ 8,10,12 zuwiderhandelt, ist 
den Gewerbetreibenden, gegen die sich die Zu-
widerhandlung richtet oder die infolge der Zu-
widerhandlung Nachteile im Wettbewerb erlei-
den, zum Ersatz des daraus entstandenen Scha-
dens verpflichtet. 

(2) Bei Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 
steht ein Ersatzanspruch auch dem Abnehmer 
(gewerblichen Abnehmer oder letzten Verbrau-
cher) von Waren, gewerblichen Leistungen oder 
Rechten zu, sofern er durch die Zuwiderhand-
lung zur Abnahme bestimmt worden ist. 

(3) Gegen Redakteure, Verleger, Drucker oder 
Verbreiter von periodischen Druckschriften 
kann bei Zuwiderhandlungen gegen die §§ 3, 4 
ein Ersatzanspruch nur geltend gemacht wer-
den, wenn sie wußten, daß die von ihnen veröf-
fentlichten Angaben irreführend (§ 3) oder un-
wahr (§ 4) waren. 

§ 13b 

(1) Ist der Abnehmer durch eine unwahre 
Werbeangabe, die für den Personenkreis, an den 
sie sich richtet, für den Abschluß von Verträgen 
wesentlich ist (§ 4), zur Abnahme bestimmt wor-
den, so kann er von dem Vertrag zurücktreten. 
Geht die Werbung mit der Angabe von einem 
Dritten aus, so steht dem Abnehmer das Rück-
trittsrecht nur dann zu, wenn der andere Ver-
tragsteil die Unwahrheit der Angabe kannte 
oder kennen mußte oder sich die Werbung mit 
dieser Angabe durch eigene Maßnahmen zu ei-
gen gemacht hat. 

(2) Der Rücktritt muß dem anderen Vertrags-
teil gegenüber unverzüglich erklärt werden, 
nachdem der Abnehmer von den Umständen 
Kenntnis erlangt hat, die sein Rücktrittsrecht 

begründen. Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn 
der Rücktritt nicht vor dem Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Abschluß des Vertrages er-
klärt wird. Es kann nicht im voraus abbedungen 
werden. 

(3) Die Folgen des Rücktritts bestimmen sich 
bei beweglichen Sachen nach § 1 d Abs. 1, 3, 4 
und 5 des Gesetzes betreffend die Abzahlungs-
geschäfte. Die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens ist nicht ausgeschlossen. Geht die 
Werbung von einem Dritten aus, so trägt im Ver-
hältnis zwischen dem anderen Vertragsteil und 
dem Dritten dieser den durch den Rücktritt des 
Abnehmers entstandenen Schaden allein, es sei 
denn, daß der andere Vertragsteil die Zuwider-
handlung kannte. 

§ 13c 

(1) Die nach § 13 Abs. 5 eingetragenen Ver-
bände bedürfen der Erlaubnis zur Besorgung 
fremder Rechtsangelegenheiten nach Artikel 1 
§ 1 des Rechtsberatungsgesetzes nicht, soweit 
sie im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufga-
ben Ersatzansprüche von Abnehmern nach 
§ 13 a Abs. 2, die an sie abgetreten worden sind, 
geltend machen und wenn sie die Aufnahme 
dieser Tätigkeit zuvor der Aufsichtsbehörde 
(§ 13 Abs. 5) schriftlich mitgeteilt haben. 

(2) Die Abtretung an den Verband bedarf der 
Schriftform. Der Abnehmer kann bis zur Einrei-
chung der Klage die Rückübertragung seines 
Anspruchs verlangen. 

(3) Der Verband ist verpflichtet, den durch die 
Geltendmachung nach Absatz 1 erlangten Er-
satzbetrag nach Abzug seiner der Geltendma-
chung unmittelbar zurechenbaren Unkosten an 
die ersatzberechtigten Abnehmer auszuschüt-
ten. Im übrigen steht dem Verband ein An-
spruch auf Erstattung von Aufwendungen ge-
gen die Abnehmer nicht zu. Der Verband ist zur 
jährlichen Rechnungslegung gegenüber der 
Aufsichtsbehörde (§ 13 Abs. 5) verpflichtet. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Verbände dür-
fen die Öffentlichkeit nur im sachlich gebotenen 
Umfang und in sachlicher Form über die Gel-
tendmachung nach Absatz 1 unter Hinweis auf 
die für andere Abnehmer bestehende Möglich-
keit zur Abtretung auch ihrer Ansprüche unter-
richten. 

(5) Artikel 1 § 7 Satz 2 des Rechtsberatungsge-
setzes und die zur Ausführung dieser Bestim-
mung erlassenen Rechtsvorschriften sind ent-
sprechend anzuwenden. Dem Verband kann die 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen nach 
Absatz 1 auch untersagt werden, wenn er den 
Verpflichtungen nach Absatz 3 Satz 1 und 3 oder 
nach Absatz 4 zuwiderhandelt. Die Untersagung 
ist im Verzeichnis (§ 13 Abs. 5) einzutragen." 

7. In § 14 Abs. 3 wird die Angabe „§ 13 Abs. 3" durch 
die Angabe „§ 13 Abs. 4" ersetzt. 
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8. § 15 Abs. 2 wird gestrichen. 

9. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Worten „oder 
aus Eigennutz" die Worte „oder zugunsten ei-
nes Dritten" eingefügt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken 
des Wettbewerbs oder aus Eigennutz oder 
zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, 
dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden 
zuzufügen, 

1. sich die Kenntnis von einem Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnis durch 

a) heimliche Anwendung technischer 
Mittel, 

b) heimliche Herstellung einer verkör-
perten Wiedergabe des Geheimnis-
ses oder 

c) Wegnahme einer verkörperten Wie-
dergabe 

unbefugt verschafft oder sichert oder 

2. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, 
dessen Kenntnis er durch eine der in Ab-
satz 1 bezeichneten Mitteilungen oder 
durch eine eigene oder fremde Handlung 
nach Nummer 1 erlangt oder sich sonst 
unbefugt verschafft hat, unbefugt ver-
wertet oder jemandem mitteilt." 

c) Folgende neue Absätze 5 und 6 werden ange-
fügt: 

„(5) In den Fällen des Absatzes 2 ist der 
Versuch strafbar. 

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 kann 
das Gericht die Strafe nach seinem Ermes-
sen mildern (§ 49 Abs. 2 des Strafgesetzbu-
ches) oder von einer Bestrafung absehen, 
wenn der Täter freiwillig 

1. sein Vorhaben aufgibt und die von ihm 
verursachte Gefahr, daß andere das Vor-
haben weiter ausführen, abwendet oder 
wesentlich mindert oder den Erfolg sei-
nes Vorhabens verhindert und 

2. eine verkörperte Wiedergabe des Ge-
heimnisses, soweit sie vorhanden ist, dem 
Inhaber des Betriebs abliefert oder ihm 
ihr Vorhandensein anzeigt. 

Wird ohne Zutun des Täters die Gefahr, daß 
andere das Vorhaben weiter ausführen, ab-
gewendet oder der Erfolg des Vorhabens ver-
hindert, so genügt an Stelle der Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nr. 1 das freiwillige und 
ernsthafte Bemühen des Täters, dieses Ziel 
zu erreichen." 

10. In § 20 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) In den Fällen des Absatzes 1 und 2 ist § 31 
des Strafgesetzbuches entsprechend anzuwen-
den."  

11. § 22 erhält folgende Fassung: 

„§ 22 

(1) Die Tat wird, mit Ausnahme der in den §§ 4 
und 6 c bezeichneten Fälle, nur auf Antrag ver-
folgt. Dies gilt in den Fällen der §§ 17, 18 und 20 
nicht, wenn die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung, insbesondere weil ein volks-
wirtschaftlich erheblicher Schaden droht oder 
eingetreten ist oder weil die Tat Teil eines gegen 
mehrere Unternehmen gerichteten Plans zur 
Ausspähung von Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnissen ist, ein Einschreiten von Amts we-
gen für geboten hält. In den Fällen des § 12 ha-
ben das Recht, den Strafantrag zu stellen, die in 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 und 4 genannten Gewerbetrei-
benden und Kammern sowie die in § 13 Abs. 2 
Nr. 2 genannten und nach § 13 Abs. 5 eingetrage-
nen Verbände. 

(2) Wegen einer Straftat nach den §§ 4 und 6 c 
sind neben dem Verletzten (§ 374 Abs. 1 Nr. 7 der 
Strafprozeßordnung) die in § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 
4 genannten Gewerbetreibenden und Kammern 
sowie die nach § 13 Abs. 5 eingetragenen Ver-
bände zur Privatklage berechtigt. Wegen einer 
Straftat nach § 12 sind neben dem Verletzten die 
in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Gewerbetrei-
benden, Kammern und Verbände zur Privat-
klage berechtigt." 

12. § 23 a wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Bei der Bestimmung der wirtschaftli-
chen Lage eines nach § 13 Abs. 5 eingetrage-
nen Verbandes nach Absatz 1 Satz 1 sind die 
Belastungen zu berücksichtigen, die sich aus 
der Klagetätigkeit des Verbandes insgesamt 
ergeben. Zuwendungen der öffentlichen 
Hand bleiben unberücksichtigt. Der in Ab-
satz 1 Satz 1 genannte Teil des Streitwertes 
soll in der Regel nicht höher als 50 000 Deut-
sche Mark angenommen werden. Beruhen 
die Einnahmen des Verbandes ganz über-
wiegend auf Zuwendungen der öffentlichen 
Hand, so ist der Streitwert regelmäßig auf 
5 000 Deutsche Mark anzunehmen; er kann 
nach Lage des Falles niedriger oder höher 
angenommen werden." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

13. § 27 wird § 26. Absatz 1 der Vorschrift erhält fol-
gende Fassung: 

„(1) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, in 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
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geltend gemacht wird, sind die Landgerichte 
ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließ-
lich zuständig. Dies gilt nicht für die Geltendma-
chung von Ansprüchen nach § 13 a und § 13 b 
durch letzte Verbraucher. Rechtsstreitigkeiten 
wegen einer Wettbewerbshandlung, die nicht 
den geschäftlichen Verkehr mit dem letzten 
Verbraucher betrifft, gehören, sofern in erster 
Instanz die Landgerichte zuständig sind, vor die 
Kammern für Handelssachen." 

14. Als § 27 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 27 

(1) Das Gericht kann das Bundeskartellamt 
über bürgerliche Rechtsstreitigkeiten unter-
richten, in denen durch die Klage ein Anspruch 
wegen einer gegen die guten Sitten verstoßen-
den Behinderung oder unterschiedlichen Be-
handlung oder wegen sonstiger Handlungen zu 
Zwecken des Wettbewerbs geltend gemacht 
wird, auf die Vorschriften sowohl dieses Geset-
zes als auch des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, insbesondere dessen §§ 22, 26, 
28 oder 37 a Abs. 3, Anwendung finden können. 
Das Gericht hat das Bundeskartellamt über 
Rechtsstreitigkeiten dieser Art zu unterrichten, 
wenn das Bundeskartellamt dies beantragt. Das 
Gericht hat dem Bundeskartellamt auf Verlan-
gen Abschriften von allen Schriftsätzen, Proto-
kollen, Verfügungen und Entscheidungen zu 
übersenden. 

(2) Das Bundeskartellamt kann in Rechts-
streitigkeiten der in Absatz 1 Satz 1 bezeichne-
ten Art dem Gericht gegenüber schriftliche Er-
klärungen abgeben, den Terminen beiwohnen 
und in ihnen Ausführungen machen. Schriftli-
che Erklärungen des Bundeskartellamtes sind 
den Parteien von dem Gericht mitzuteilen. 

(3) Reicht die Bedeutung des Rechtsstreits 
nicht über das Gebiet eines Landes hinaus, so 
tritt im Rahmen des Absatzes 1 Satz 2 und 3 und 
des Absatzes 2 die oberste Landesbehörde an 
die Stelle des Bundeskartellamtes." 

15. § 27a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Landesregierungen errichten bei 
Industrie- und Handelskammern Einigungs-
stellen zur Beilegung von bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch 
auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht 
wird (Einigungsstellen)." 

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Einigungsstellen sind für den Fall 
ihrer Anrufung durch einen letzten Verbrau-
cher oder einen nach § 13 Abs. 5 eingetrage-
nen Verbraucherverband mit einem Rechts-
kundigen, der die Befähigung zum Richter-
amt nach dem Deutschen Richtergesetz hat,  

als Vorsitzendem und einer gleichen Anzahl 
von Gewerbetreibenden und Verbrauchern 
als Beisitzern, im übrigen mit dem Vorsit-
zenden und mindestens zwei Gewerbetrei-
benden als Beisitzern zu besetzen."  

c) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird die Angabe 
„aus § 13" durch die Angabe „aus den §§ 13 
bis 13b" ersetzt. 

d) In Absatz 11 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Bei der Besetzung der Einigungsstellen 
sind die Vorschläge von nach § 13 Abs. 5 ein-
getragenen Verbraucherverbänden zur Be-
stimmung der in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Verbraucher zu berücksichtigen." 

Artikel 2 

Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. Januar 1975 (BGBl. I S. 129), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Juli 1981 (BGBl. I S. 681), wird wie folgt geän-
dert: 

In § 374 Abs. 1 Nr. 7 wird nach der Angabe „4" die An-
gabe „6 c," eingefügt. 

Artikel 3 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung 
vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Juli 1981 (BGBl. I S. 681), wird 
wie folgt geändert: 

§ 95 Abs. 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

„5. auf Grund des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb wegen einer Wettbewerbshand-
lung, die nicht den geschäftlichen Verkehr mit 
dem letzten Verbraucher betrifft; 

Artikel 4 

Die Verordnung über Kosten im Bereich der Ju-
stizverwaltung vom 14. Februar 1940 in der im Bun-
desgesetzblatt III, Gliederungsnummer 363-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die §§ 10, 13 und die Nummer 5 des Ge-
bührenverzeichnisses sind auch dann anzuwen-
den, wenn Kosten in Justizverwaltungsangele-
genheiten von Justizbehörden der Länder erho-
ben  werden."  

2. Das Gebührenverzeichnis wird wie folgt geän-
dert: 
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a) Nach der Nummer 4 wird folgende Num-
mer 5 eingefügt: 

Nr. Gegenstand Gebühren 

„5 Maßnahmen nach dem 
UWG 

a) Eintragung nach 
§ 13 Abs. 5 UWG 100 bis 1000 DM 

b) Prüfung der Rech- 
nungslegung nach 
§ 13 c Abs. 3 UWG 100 bis 5 000 DM" 

b) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden 
Nummern 6 und 7. 

Artikel 5 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 6 

Dieses Gesetz tritt am .... in Kraft. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 	Drucksache 9/1707  

Begründung 

A. Allgemeines 

1. Mit dem Gesetzentwurf verfolgt die Bundesre-
gierung in erster Linie das Ziel, die Möglichkei-
ten der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs im 
Interesse nicht nur der Gewerbetreibenden, son-
dern vor allem auch der Verbraucher im Bereich 
der Sanktionen des Gesetzes und seiner verfah-
rensrechtlichen Vorschriften weiter zu verbes-
sern. Der Entwurf sieht insoweit folgende Maß-
nahmen vor: 

a) Das strafrechtliche Verbot unwahrer Werbe-
angaben (§ 4) soll künftig über die absichtli-
che Begehung hinaus auch die einfache vor-
sätzliche Begehung erfassen, weil auch sie ein 
strafwürdiges Unrecht darstellt (unten B. III.). 

b) Bei einem Verstoß gegen bestimmte Verbote 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb soll künftig nicht nur den Mitbewerbern, 
sondern auch den dadurch zum Vertragsab-
schluß bestimmten gewerblichen Abnehmern 
oder Verbrauchern (Abnehmern) ein Scha-
densersatzanspruch zustehen (§ 13 a Abs. 2). 
Abgetretene Ersatzansprüche sollen von den 
Verbänden der Gewerbetreibenden und der 
Verbraucher gebündelt im Klagewege geltend 
gemacht werden können (§ 13c; unten B.VI.). 

c) Dem durch unwahre Werbeangaben (§ 4) zum 
Vertragsabschluß bestimmten Abnehmer soll 
ferner ein befristetes Rücktrittsrecht gewährt 
werden, das eine rasche Beseitigung der Fol-
gen dieser Werbung ermöglichen soll (§ 13b; 
unten B. VI.). 

d) In verfahrensrechtlicher Hinsicht soll das 
Ziel des Gesetzentwurfs durch folgende fünf 
Maßnahmen erreicht werden: 

aa) Das Klagerecht der gewerblichen Ver-
bände zur Bekämpfung unlauteren Wett-
bewerbs sowie das Klagerecht der Ver-
braucherverbände soll — größtenteils 
nach dem Vorbild der für Verbraucher-
verbände geltenden entsprechenden Be-
stimmung des AGB-Gesetzes — von der 
Erfüllung bestimmter sachlicher und die 
Zahl und Art der Mitglieder betreffender 
Mindestvoraussetzungen und außerdem 
von einer vorherigen Registrierung des 
Verbandes bei dem für ihn zuständigen 
Land- oder Amtsgerichtspräsidenten ab-
hängig gemacht werden, um einem Miß-
brauch der Klagerechte der Verbände zu 
begegnen (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5; 
unten B.V.). Zu diesem Zweck soll außer-
dem festgelegt werden, daß eine erste Ab-
mahnung bei Wettbewerbsverstößen den 
Abgemahnten nicht zur Erstattung von 

Aufwendungen verpflichtet (§ 13 Abs. 6; 
unten B.V.). 

bb) Für die Möglichkeit der Streitwertherab-
setzung (§ 23 a) soll klargestellt werden, 
daß Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 
bei der für die Herabsetzung erforderli-
chen Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage eines klageberechtigten Verbandes 
unberücksichtigt bleiben und daß ande-
rerseits die sich aus der Klagetätigkeit 
des Verbandes insgesamt ergebenden 
Belastungen berücksichtigt werden müs-
sen. Der Begrenzung des Prozeßkostenri-
sikos dient die Einführung eines allge-
meinen Regelhöchststreitwertes von 
50 000 DM. Für Klagen von Verbänden, 
deren Einnahmen ausschließlich aus Zu-
wendungen der öffentlichen Hand beste-
hen, wird ein relativer Regelstreitwert 
von 5 000 DM festgesetzt (unten B. X.). 

cc) Für Klagen nach dem UWG sollen grund-
sätzlich die Landgerichte ausschließlich 
zuständig sein, um eine einheitliche Aus-
legung zu gewährleisten (§ 26; unten 
B. XI.). 

dd) Nach dem Vorbild des § 90 GWB sollen 
die in UWG-Streitsachen tätigen Zivilge-
richte künftig die Möglichkeit haben, die 
Kartellbehörden zu unterrichten, wenn 
eine Anwendung sowohl von Vorschrif-
ten des UWG als auch von Bestimmungen 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in Betracht kommt (unten 
B. XII.). 

ee) Die bei den Industrie- und Handelskam-
mern bestehenden Einigungsstellen zur 
Beilegung von Wettbewerbsstreitigkei-
ten in der gewerblichen Wirtschaft 
(§ 27 a) sollen künftig auch im Vorfeld 
möglicher Rechtsstreitigkeiten tätig wer-
den können, an denen Verbraucher oder 
Verbraucherverbände beteiligt sind. Sie 
sollen in solchen Fällen auch mit Ver-
brauchern besetzt sein (unten B. XIII.). 

2. Der Gesetzentwurf sieht ferner zwei Änderun-
gen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb vor, deren Schwerpunkt im materiellen 
Recht liegt und für die sich in der Praxis ein be-
sonderes Bedürfnis ergeben hat: 

a) Bestimmte Formen der progressiven Kun-
denwerbung (Schneeballsystem und ähnliche 
Vertriebssysteme) sollen künftig durch eine 
besondere Strafvorschrift (§ 6 c) untersagt 
werden (unten B. IV.). 

b) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sollen 
künftig nicht nur gegen den Verrat durch Un- 
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ternehmensangehörige und gegen die Ver-
wertung unerlaubt erlangter Geheimnisse, 
sondern schon gegen bestimmte Formen des 
Ausspähens (Betriebsspionage) geschützt 
werden (§ 17 Abs. 2; unten B. IX.). 

3. Mit den vorgeschlagenen Regelungen greift der 
Entwurf zu einem erheblichen Teil Empfehlun-
gen und Anregungen der Sachverständigenkom-
mission zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität — Reform des Wirtschaftsstrafrechts —
beim Bundesminister der Justiz sowie des Ver-
braucherbeirats beim Bundesminister für Wirt-
schaft auf. Die Vorschläge stimmen mit wenigen 
Ausnahmen inhaltlich mit dem bereits in der ver-
gangenen Wahlperiode vorgelegten Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb aus dem 
Jahre 1978 (Drucksache 8/2145) überein, der sei-
nerzeit nicht mehr abschließend beraten werden 
konnte. Mit Rücksicht auf die Vorschläge des 
Bundesrates und die inzwischen in der Öffent-
lichkeit geführte Diskussion enthält der Entwurf 
allerdings folgende Änderungen gegenüber dem 
ursprünglichen Regierungsentwurf von 1978: 

a) Der Vorschlag, den Schadensersatzanspruch 
der Abnehmer bei Wettbewerbsverletzungen 
auf das positive Interesse zu erstrecken (soge-
nannter „großer Differenzschaden"), wurde 
nicht wieder aufgenommen. Damit wurde den 
in der bisherigen Diskussion geäußerten Be-
denken Rechnung getragen. Der Verzicht auf 
die Regelung erscheint vertretbar, weil sie oh-
nehin nur in den verhältnismäßig seltenen 
Fällen, die den objektiven Tatbestand der 
Strafvorschrift gegen unwahre Werbeanga-
ben (§ 4 UWG) erfüllen, zur Anwendung ge-
kommen wäre. 

b) Angesichts der sich häufenden Beschwerden 
über sogenannte „Gebührenvereine", die die 
Abmahn- und Klagebefugnis nach § 13 UWG 
für ihre eigenen finanziellen Interessen miß-
brauchen, wurden die Vorschläge zur Rege-
lung des Unterlassungsklagerechts der Ver-
bände — wie bereits oben unter 1.b) darge-
stellt um die Bestimmung ergänzt, daß für 
die erste Abmahnung bei Wettbewerbsverstö-
ßen ein Aufwendungsersatz vom Abmahn-
adressaten nicht verlangt werden kann (§ 13 
Abs. 6) und ein Unterlassungsanspruch der 
gewerblichen Interessenverbände voraus-
setzt, daß die wirtschaftlichen Interessen der 
Verbandsmitglieder betroffen sind (§ 13 Abs. 2 
Nr. 2). 

c) Verbände zur Förderung gewerblicher Inter-
essen im engeren Sinne (Wirtschafts- und Be-
rufsverbände) und sogenannte gewerbliche 
Klageverbände sind im neuen Entwurf hin-
sichtlich des' Unterlassungsanspruchs ent-
sprechend einem Vorschlag des Bundesrates 
wieder einheitlich behandelt (§ 13 Abs. 2 
Nr. 2). Die auf Grund gesetzlicher Vorschrif

-

ten gebildeten Berufskammern wurden hin-
sichtlich des Unterlassungsanspruchs den In-
dustrie- und Handelskammern und den 
Handwerkskammern gleichgestellt (§ 13 
Abs. 2 Nr. 4). 

d) Die Voraussetzungen für das Rücktrittsrecht 
des Abnehmers in den Fällen, in denen die 
rücktrittsbegründende unlautere Werbung 
nicht von seinem Vertragspartner, sondern 
von einem Dritten ausging, wurden, insoweit 
den Vorschlägen des Bundesrates folgend, 
zum Teil neu gefaßt (§ 13b Abs. 1 Satz 2). 

e) In den Vorschlag zu § 13b Abs. 2 wurde — 
ebenfalls auf Grund eines Vorschlags des 
Bundesrates — ein Regreßanspruch des Ver-
tragspartners gegen den für die unlautere 
Werbung verantwortlichen Dritten nach 
Rücktritt des Abnehmers aufgenommen. 

f) Anregungen des Bundesrates wurden ferner 
bei der Textfassung von § 13c Abs. 1 und 5, 
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 sowie § 23a Abs. 2 
Satz 3 berücksichtigt. 

g) Von der vorgeschlagenen ausschließlichen 
Zuständigkeit der Landgerichte nach § 26 
wurden die Ansprüche auf Schadensersatz 
und Rücktritt ausgenommen, soweit sie von 
letzten Verbrauchern selbst geltend gemacht 
werden. 

h) Der Vorschlag zu § 27 wurde um den durch die 
Vierte Kartellnovelle in das GWB eingefügten 
§ 37 a Abs. 3 GWB ergänzt. 

4. Die Bundesregierung erwartet nicht, daß die vor-
gesehene Verstärkung der wettbewerbsrechtli-
chen Sanktionen das auch vom Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb verfolgte Ziel der Förde-
rung eines aktiven und informativen Wettbe-
werbs gefährden würde. Die verstärkten Sank-
tionen gelten vielmehr gerade der Durchsetzung 
von Vorschriften, die eine Lähmung und Verfäl-
schung des Wettbewerbs, insbesondere einen die 
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs beeinträch-
tigenden Mißbrauch der Informationsmittel im 
Wettbewerb, verhindern sollen. Außerdem ist es 
im wesentlichen eine Frage der materiellen Ver-
bote des Wettbewerbsrechts, ob sie das richtige 
Maß zwischen Wettbewerbsförderung und Wett-
bewerbsreinigung treffen; die Verstärkung der 
Sanktionen kann diese Frage allenfalls deutli-
cher in Erscheinung treten lassen. 

5. Die für den Bereich des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb vorgesehene Einführung 
eines deliktsrechtlichen Ersatzanspruchs und 
Vertragslösungsrechts für den Abnehmer und 
die Regelung einer zusammenfassenden Gel-
tendmachung von Ersatzansprüchen durch Ver-
bände kann zwar nicht losgelöst von der ver-
gleichbaren Rechtsentwicklung in anderen Be-
reichen des Wettbewerbsrechts im weiteren Sin-
ne, des gesamten Wirtschaftsrechts und des 
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Rechts im allgemeinen gesehen werden. Die 
Bundesregierung ist indessen der Auffassung, 
daß die behutsame weitere Ausbildung des 
Rechtsschutzes im UWG die entsprechenden 
Fragen in den genannten anderen Bereichen we-
der in der einen noch in der anderen Richtung 
präjudizieren kann, weil die im Entwurf vorgese-
hene Lösung ausschließlich aus den besonderen 
Aufgaben und Bedingungen des Rechts gegen 
den unlauteren Wettbewerb heraus entwickelt 
worden ist. 

6. Die Bundesregierung hat bei der Auswahl der in 
Betracht kommenden Regelungen den Stand der 
Arbeiten an einer EWG-Rechtsangleichung im 
Bereich des Rechts gegen den unlauteren Wett-
bewerb berücksichtigt. Sie hat daher keine Rege-
lungen für Teilbereiche dieses Rechtsgebiets vor-
gesehen, die bereits in einem von der EG-Kom-
mission vorgelegten Entwurf einer Richtlinie des 
Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irre-
führende und unlautere Werbung enthalten sind. 
Diese Richtlinie befaßt sich mit der täuschenden 
oder aus anderen Gründen unlauteren Werbung. 
Sie sieht u. a. auch eine Regelung zur Zulässig-
keit der vergleichenden Werbung vor. Es er-
scheint der Bundesregierung nicht zweckmäßig, 
den Regelungen des Richtlinien-Entwurfs durch 
eine ausdrückliche deutsche Regelung vorzugrei-
fen. 

7. Das Gesetz hat Ausgaben für den Bundeshaus-
halt zur Folge, weil es dem Bundeskartellamt in 
Artikel 1 Nr. 14 (§ 27) eine neue Aufgabe zuweist. 
Die dadurch entstehenden Kosten werden auf ei-
nen jährlichen Betrag von 5 000 DM geschätzt, 
der dem Betrag der Kosten entspricht, die dem 
Kartellamt durch die Wahrnehmung seiner ent-
sprechenden Aufgabe im Kartellrecht (§ 90 GWB) 
entstehen. Die geschätzte Höhe dieses Betrages 
beruht auf der Überlegung, daß die Zahl der für 
eine Beteiligung des Kartellamtes in Betracht 
kommenden UWG-Streitsachen zwar größer sein 
wird als die Zahl der in § 90 GWB genannten Kar-
tellstreitsachen, daß aber die UWG-Gerichte, an-
ders als die Kartellgerichte, nicht zur Unterrich-
tung verpflichtet sein sollen (Kann-Vorschrift). 

Für die Haushalte der Länder wirkt sich das neu 
vorgesehene Beteiligungsrecht nach § 27 eben-
falls in geringem Umfang kostenmäßig aus. Eine 
Schätzung dieses Betrags ist deswegen schwie-
rig, weil der Anteil der in § 27 Abs. 3 genannten 
Fälle an den für die Beteiligung insgesamt in Be-
tracht kommenden Fällen nicht bekannt ist und 
außerdem nicht vorhersehbar ist, wie häufig die 
Landeskartellbehörden von ihrem Beteiligungs-
recht Gebrauch machen werden. Im Hinblick auf 
die für die Belastung des Bundeskartellamtes an-
genommenen Kosten ist jedoch davon auszuge-
hen, daß die entsprechenden Kosten bei den 
Landeskartellbehörden einen jährlichen Betrag 
von 1 000 DM je Land nicht übersteigen werden. 
Welche Kosten die Unterrichtung des Bundes-
kartellamtes oder der Landeskartellbehörden für 

die Gerichte mit sich bringen wird, läßt sich eben-
falls im Hinblick auf den Charakter der Bestim-
mung als Kann-Vorschrift schwer abschätzen. Es 
ist jedoch zu erwarten, daß auch diese Kosten je 
Land einen jährlichen Betrag von 1 000 DM nicht 
übersteigen werden. 

Für die Haushalte der Länder haben kostenmä-
ßige Auswirkungen ferner: die in § 13 Abs. 5 vor-
gesehene Registrierung, die in § 13 c Abs. 3 vorge-
sehene Prüfung der jährlichen Rechnungslegung 
und die in § 13 c Abs. 5 vorgesehene Möglichkeit 
eines Entzugs der Befugnis zur gebündelten Gel-
tendmachung. Die dadurch entstehenden Ko-
sten, die je Land einen jährlichen Betrag von 
20 000 DM nicht übersteigen dürften, sollen je-
doch durch entsprechende Gebühren aufgefan-
gen werden (Artikel 4). 

Das Gesetz hat keine feststellbaren Auswirkun-
gen auf Einzelpreise oder das Preisniveau. 

B. Zu den Vorschriften des Entwurfs 
im einzelnen 

I. Zu Artikel. 1 Nr. 1 

Zur Begründung des Artikels 1 Nr. 1 siehe unten 
B. VI. 1. g) cc). 

II. Zu Artikel 1 Nr. 2 (Erweiterung des zivilrechtli-
chen Verbots irreführender Werbeangaben) 

Durch die Einfügung der für die Beurteilung von 
Rechten maßgeblichen Umstände in die beispiel-
hafte Aufzählung der „geschäftlichen Verhältnisse" 
in § 3 soll, auch im Hinblick auf den auf diese Auf-
zählung nunmehr verweisenden § 4 (Nr. 3), klarge-
stellt werden, daß das zivil- und das strafrechtliche 
Verbot irreführender oder unwahrer Werbeangaben 
auch für den Handel mit Beteiligungen, Anteilen 
u. ä. gilt, soweit sie selbst Gegenstand des Geschäfts-
verkehrs sind oder im Zusammenhang mit dem Ver-
trieb von Waren, gewerblichen Leistungen oder an-
deren Rechten für die Entscheidung zum Vertrags-
abschluß selbständige Bedeutung haben. 

III. Zu Artikel 1 Nr. 3 (Erweiterung der Strafvor-
schrift gegen unwahre Werbeangaben) 

1. Geltendes Recht 

Nach § 4 macht sich strafbar, wer in einer öffentlich-
keitsbezogenen Werbung über geschäftliche Ver-
hältnisse, wie etwa über die Beschaffenheit, den 
Preis oder die Herkunft einer Ware, unwahre und 
zur Irreführung geeignete Angaben macht. 

Die Strafbarkeit setzt dabei nach dem Wortlaut des 
Tatbestandes voraus, daß der Täter hinsichtlich der 
Unwahrheit der Angabe und ihrer Eignung zur Irre-
führung „wissentlich" gehandelt hat. Außerdem muß 
der Täter „in der Absicht" gehandelt haben, „den An- 
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schein eines besonders günstigen Angebots hervor-
zurufen". 

2. Nachteile der geltenden Fassung 

Die Vorschrift ist in den genannten subjektiven Vor-
aussetzungen teilweise unklar und wird in der Sa-
che der Aufgabe eines wirksamen Schutzes der Ver-
braucher vor schwerwiegenden Verstößen gegen 
das Wahrheitsgebot im Wettbewerb nicht gerecht. 
Sie stammt aus dem ersten deutschen Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb vom 27. Mai 1896 und 
gilt seitdem, von der Änderung der Strafdrohung 
durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) abgesehen, prak-
tisch unverändert. 

Die Vorschrift ist insoweit unklar, als sie die Absicht, 
den Anschein eines besonders günstigen Angebots 
hervorzurufen, fordert. In der Praxis wird dieses Er-
fordernis nicht selten dahin mißverstanden, daß mit 
der Werbeangabe nach der Vorstellung des Täters 
außerordentliche Vorteile angekündigt werden müß-
ten. Schon die Rechtsprechung des Reichsgerichts 
hat jedoch klargestellt, daß die Absicht des Werben-
den nur dahin gehen muß, „durch das Mittel der un-
wahren Angaben die (möglicherweise vorhandenen) 
Vorteile des Angebots in den Augen des Publikums 
besonders in die Erscheinung treten zu lassen und 
es so zum Kaufe bei ihm zu bewegen" (RGSt 47, 280/ 
281), daß außerordentliche Vorteile nicht in Aussicht 
gestellt zu werden brauchen und daß es belanglos 
ist, ob das Angebot aus den angegebenen oder aus 
anderen Gründen tatsächlich günstig ist (RGSt 63, 
120/121). Wesentlich ist daher nur, daß die Angaben 
zu Zwecken des Wettbewerbs gemacht werden 
(RGSt 63, a. a. O.). Die bloße Übernahme einer ver-
traglichen Verpflichtung, ohne daß diese werbemä-
Big herausgestellt wird, soll nicht genügen (BGH, 
NJW 1978, 173 f.). Da die Vorschriften des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb aber ohnehin ein 
Handeln im Rahmen wettbewerblicher Tätigkeit 
voraussetzen, kann bei § 4 auf das mißverständliche 
Absichtsmerkmal verzichtet werden, ohne daß dies 
eine sachliche Änderung zur Folge hätte. Einen ent-
sprechenden Schritt hat der Gesetzgeber bereits im 
Jahre 1969 bei § 3 vollzogen, als er das Erfordernis 
„unrichtiger Angaben, die geeignet sind, den An-
schein eines besonders günstigen Angebots hervor-
zurufen", durch das moderner formulierte Erforder-
nis der „irreführenden Angaben" ersetzt hat. 

Die Vorschrift des § 4 ist aber darüber hinaus in der 
Sache insofern unbefriedigend, als sie hinsichtlich 
der Unwahrheit der Angabe und ihrer Eignung zur 
Irreführung Wissentlichkeit voraussetzt. Das 
Reichsgericht hat für dieses Merkmal zwar schon 
den bedingten Vorsatz (dolus eventualis) genügen 
lassen (RG vom 29. Januar 1907, JW 1907, 565; 
RGSt 47, 161/163), wenn diese Auffassung auch nicht 
unbestritten geblieben ist. Nach der heutigen straf-
rechtlichen Terminologie bedeutet Wissentlichkeit 
aber eindeutig direkten Vorsatz. Dementsprechend 
wird § 4 heute nicht angewendet, wenn der Wer-
bende zwar nicht bewußt irreführend geworben hat, 
aber damit gerechnet hat, daß die von ihm gemachte 
Angabe unwahr und zur Irreführung geeignet war, 

und dies auch billigend in Kauf genommen hat. Im 
Hinblick auf die heute gefestigte strafrechtliche Ter-
minologie muß somit in der Sache hinter die Praxis 
des Reichsgerichts zurückgegangen werden. Dies ist 
deswegen unbefriedigend, weil der bedingt vorsätz-
lich handelnde Täter nach den allgemeinen Wertun-
gen des Strafrechts grundsätzlich ebenso strafwür-
dig ist wie der mit direktem Vorsatz handelnde. 
Auch bei der dem § 4 verwandten Vorschrift des Be-
trugs (§ 263 StGB) ist es ausreichend, wenn der Täter 
hinsichtlich der objektiven Tatbestandsmerkmale 
mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat. Da ein direk-
ter Vorsatz dem Werbenden nur in seltenen Fällen 
nachzuweisen ist, ist § 4 im übrigen nach der über-
einstimmenden Erfahrung der Staatsanwaltschaf-
ten praktisch unanwendbar. 

3. Vorgeschlagene Änderungen 

Die Bundesregierung hatte deshalb bereits im Ent-
wurf eines Einführungsgesetzes zum Strafgesetz-
buch in der 6. und 7. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages eine Änderung des § 4 vorgeschla-
gen (Drucksachen 6/3250; 7/550, S. 109, 390 ff.) und 
unter Auswertung der Strafverfolgungsstatistik ein-
gehend begründet. Dieser Vorschlag, der eine Straf-
barkeit auch der nur mit einfachem Vorsatz began-
genen Zuwiderhandlung sowie im objektiven Tatbe-
stand eine Übernahme der Fassung des § 3 (teil-
weise durch Verweisung) zum Gegenstand hatte, 
konnte jedoch wegen der besonderen Eilbedürftig-
keit des EGStGB seinerzeit nicht verwirklicht wer-
den. Die Bundesregierung hat die damals vorge-
schlagene Fassung unter Berücksichtigung von 
Empfehlungen der Sachverständigenkommission 
Wirtschaftskriminalität sowie von Stellungnahmen 
der interessierten Öffentlichkeit erneut überprüft. 
Sie ist zu der Auffassung gelangt, daß die erforderli-
che Erweiterung des subjektiven Tatbestandes der 
Vorschrift auf die Fälle des einfachen Vorsatzes, ein-
schließlich des bedingten Vorsatzes, mit einer gewis-
sen Eingrenzung des objektiven Tatbestandes ver-
bunden werden sollte. Einen entsprechenden Vor-
schlag enthielt bereits die Neufassung des § 4 im Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des 
UWG in der 8. Wahlperiode (Drucksache 8/2145). 

Eine Eingrenzung erscheint ihr im Hinblick auf die 
weite Auslegung erforderlich, die die Rechtspre-
chung dem zivilrechtlichen Verbot des § 3 mit Recht 
gegeben hat. Danach können auch Angaben über 
Umstände unzulässig sein, die, obwohl sie für die 
Kaufentscheidung des Käufers Bedeutung gewin-
nen können, doch nur mittelbar für die Qualität, den 
Preis oder den Wert der Waren erheblich sind, etwa 
bestimmte Angaben über das Alter und die Größe 
des werbenden Unternehmens. Es genügt, daß der-
artige Angaben für die Kaufentscheidung „irgend-
wie" von Bedeutung sind (BGH vom 31. Mai 1960, Ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1960, 
563/565 — Sektwerbung, und BGH vom 7. Januar 
1970, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 
1970, 311/312 — Samos). Diese im Interesse des Ver-
brauchers zu begrüßende Rechtsentwicklung kann 
aus Gründen der Rechtssicherheit für den Straftat- 
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bestand des § 4 nicht in vollem Umfang übernom-
men werden. Es soll daher künftig darauf abgestellt 
werden, ob die Angabe ihrem Inhalt nach für den 
Kaufentschluß der Abnehmer „wesentlich" ist. Die-
ses neue Merkmal der „Wesentlichkeit", das der 
Rechtssprache in vergleichbarem Zusammenhang 
(§ 119 Abs. 2 BGB) bereits bekannt ist und auch im 
Alternativentwurf eines Strafgesetzbuches (§ 177) 
vorgeschlagen worden ist, hat in allen Anwendungs-
fällen der Vorschrift selbständige Bedeutung, ergibt 
sich also nicht schon daraus, daß einer der in § 3 ge-
nannten Beispielsfälle für geschäftliche Verhält-
nisse gegeben ist. Im Interesse einer besseren Les-
barkeit der Vorschrift soll außerdem die beispiel-
hafte Aufzählung der möglichen Inhalte von Werbe-
angaben (der „geschäftlichen Verhältnisse") durch 
eine Bezugnahme auf die übereinstimmende Auf-
zählung in § 3 ersetzt werden. Damit wird auch auf 
den in § 3 neu eingefügten Beispielsfall von Angaben 
über die für die Beurteilung von Rechten maßgebli-
chen Umstände Bezug genommen. 

4. Beibehaltung des Merkmals der Unwahrheit der 
Angabe 

Der Entwurf sieht jedoch davon ab, entsprechend 
dem Entwurf eines EGStGB die Ersetzung des Er-
fordernisses der „unwahren und zur Irreführung ge-
eigneten Angaben" durch die in § 3 enthaltene For-
mulierung „irreführende Angaben" vorzuschlagen. 
Zwar ist durch die Novelle von 1969 in § 3 die alte und 
schwer verständliche Formulierung „unrichtige An-
gaben, die geeignet sind, den Anschein eines beson-
ders günstigen Angebots hervorzurufen", durch die 
auch in anderen Rechtsbereichen verwendete mo-
dernere Fassung „irreführende Angaben" ersetzt 
worden, ohne daß sich daraus für die praktische An-
wendung eine Änderung ergeben hätte. Außerdem 
entspricht es der ständigen Rechtsprechung schon 
des Reichsgerichts, daß das Merkmal der „Unwahr-
heit" der Angabe aus der Sicht der von der Werbung 
angesprochenen Kunden und ihres Verständnisses 
anzuwenden ist (RGSt 40, 439/440; 41, 161/162; 47, 
161/163), also aus dem Blickwinkel, der auch bei § 3 
maßgeblich ist. Andererseits macht das Merkmal 
der Unwahrheit aber deutlich, daß insbesondere bei 
der Strafvorschrift des § 4 nicht jede durch eine Wer-
beangabe ausgelöste Erwartung eines Teils der an-
gesprochenen Kunden dem Werbenden als Inhalt 
seiner Werbeangabe zugerechnet werden kann, weil 
mit dem Begriff der Wahrheit an einen breiteren 
Konsens über die Auslegung einer Erklärung und 
den Vergleich mit der Wirklichkeit angeknüpft wird. 
Dementsprechend hat das Reichsgericht bei der 
Auslegung des § 4 entscheidend auf die „Durch-
schnittsauffassung des Publikums, für das (die An-
gabe) bestimmt ist", abgestellt, die sich regelmäßig, 
allerdings keineswegs immer, am Wortsinn der An-
gabe orientiere (RGSt 40, 439/440). Deswegen er-
scheint es der Bundesregierung zweckmäßig, am 
Merkmal der Unwahrheit der Angabe festzuhal-
ten. 

Entbehrlich ist dagegen im Hinblick auf das neu ein-
gefügte Merkmal der Wesentlichkeit der Angabe für 
den Vertragsabschluß die allgemeinere Formulie-
rung „zur Irreführung geeignet". Das Merkmal der 

Wesentlichkeit für den Personenkreis, an den sich 
die Angabe richtet, macht hinreichend deutlich, daß 
die „Unwahrheit" der Angabe weiterhin aus der 
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu be-
stimmen ist. 

5. Beibehaltung des § 5 Abs. 1 

Der Entwurf eines EGStGB hatte im Zuammenhang 
mit der Änderung des § 4 eine Streichung der Paral-
lelvorschrift des § 26 des Warenzeichengesetzes und 
eine Übernahme des damit wegfallenden § 26 Abs. 2 
WZG (Umwandlung geographischer Herkunftsanga-
ben in Warennamen oder Beschaffenheitsangaben) 
in § 5 Abs. 1 vorgesehen. Die Bundesregierung hält 
es für zweckmäßig, diese im wesentlichen redaktio-
nelle Folgeänderung einer im Zusammenhang mit 
der EG-Rechtsangleichung erforderlich werdenden 
Änderung des UWG vorzubehalten. Sie geht dabei 
davon aus, daß die modernere Fassung des § 26 
Abs. 2 WZG schon heute bei der Auslegung des § 5 
Abs. 1 beachtet wird (BGH vom 9. Dezember 1964, 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1965, 
317/318 — Kölnisch Wasser). 

6. Zu Artikel 1 Nr. 3 im einzelnen 

a) Die Beschränkung der Strafvorschrift des § 4 auf 
die unwahren Angaben, die „in öffentlichen Be-
kanntmachungen oder in Mitteilungen" gemacht 
werden, „die für einen größeren Kreis von Perso-
nen bestimmt sind" (öffentliche Werbung), ist im 
Hinblick auf den eine Strafdrohung nicht recht-
fertigenden geringeren Unrechtsgehalt der Indi-
vidualtäuschung beibehalten worden. Den vom 
Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Einfüh-
rungsgesetz zum Strafgesetzbuch geäußerten 
Bedenken, es könnten strafwürdige Fälle der seit 
der Gesetzesnovelle 1969 dem zivilrechtlichen 
Verbot irreführender Werbeangaben (§ 3) unter-
worfenen irreführenden Werbeangaben gegen-
über einzelnen Verbrauchern wegen dieses 
Merkmals durch § 4 nicht erfaßt werden, ist da-
durch Rechnung getragen, daß nach der Recht-
sprechung Angaben, die in gleichbleibender 
Form nach und nach an einen größeren Kreis ge-
richtet werden, von § 4 erfaßt werden (BGH vom 
15. Dezember 1971, BGHSt 24, 272). 

b) Da der Tatbestand des § 4 Abs. 1 künftig keine 
Regelungen über den subjektiven Tatbestand 
enthält, ist nur vorsätzliches Handeln, ein-
schließlich des bedingt vorsätzlichen Handelns, 
strafbar (§ 15 StGB). 

c) Um auch schwere Fälle einer zu erheblichen oder 
weit verbreiteten Schäden bei den getäuschten 
Abnehmern führenden Werbung angemessen 
ahnden zu können, soll das Höchstmaß der Frei-
heitsstrafe auf zwei Jahre erhöht werden. 

d) Die im geltenden § 4 Abs. 2 enthaltene Haftung 
des Inhabers oder Leiters eines Betriebs für von 
seinen Angestellten oder Beauftragten gemachte 
unrichtige Werbeangaben, die „mit seinem Wis-
sen" geschehen sind, ist gestrichen worden, weil 
sie eine mit den Grundsätzen des heutigen Straf-
rechts nicht zu vereinbarende Schuldvermutung 
enthält. Die Vorschrift beruht auf der Erwägung, 
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daß die allgemeinen Vorschriften über Anstif-
tung und Beihilfe nicht ausreichen, „um die straf-
rechtliche Haftung des Prinzipals in allen Fällen 
zu treffen, wo er sich, wie das häufig sei, heraus-
zureden suche" (vgl. Komm.-Bericht Verhandlun-
gen des Reichstages, Bd. 255, S. 8440). Sie fingiert, 
daß der Inhaber, der von der Tat seines Ange-
stellten wußte, an ihr beteiligt war, und -ist daher 
mit dem Schuldgrundsatz (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1 
StGB) nicht vereinbar. Die Bundesregierung 
hatte daher eine Streichung dieser Vorschrift 
schon im Entwurf eines EGStGB (oben B.  III. 3) 
vorgeschlagen. Künftig soll der Inhaber nur noch 
nach den allgemeinen Teilnahmeregeln haften. 
Dabei ist davon auszugehen, daß den Inhaber 
oder Leiter des Betriebs eine Garantenpflicht da-
für trifft, daß von seinem Betrieb keine irrefüh-
renden Werbeangaben gemacht werden, daß er 
also auch dann, wenn er untätig bleibt, nach den 
Grundsätzen des § 13 StGB als Täter oder Teil-
nehmer in Betracht kommt. Daneben kann er bei 
Verletzung seiner Aufsichtspflicht nach § 130 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bußgeld-
rechtlich verantwortlich sein. Eine ausdrückliche 
Klarstellung, wie sie im Entwurf eines EGStGB 
vorgesehen war, erscheint entbehrlich. 

e) Durch die neue Fassung des Absatzes 2, die in 
Anlehnung an § 88 Abs. 2 des Börsengesetzes for-
muliert worden ist, soll wegen der besonderen 
Schwierigkeiten, die mit der Aufklärung irrefüh-
render Werbeangaben verbunden sind, klarge-
stellt werden, daß sich die Verjährung der Straf-
verfolgung auch dann, wenn die Tat durch Ver-
breiten von Druckschriften begangen wird, nicht 
nach den kurzen presserechtlichen Verj ährungs-
vorschriften, sondern nach den Vorschriften des 
Strafgesetzbuchs richtet. Ein den presserechtli-
chen Verjährungsfristen unterliegendes Pres-
seinhaltsdelikt setzt voraus, daß die Tat sich aus 
dem Inhalt des Druckwerks ergibt. Dies ist bei ei-
ner Tat nach § 4 deswegen nicht der Fall, weil 
sich erst aus einem Vergleich der Angabe mit der 
Lebenswirklichkeit ergibt, ob die Angabe un-
wahr ist, und nur unter Berücksichtigung der ty-
pischen Kaufmotive der angesprochenen Kun-
den ermittelt werden kann, ob die unwahre An-
gabe für die angesprochenen Verkehrskreise 
beim Abschluß von Verträgen wesentlich ist. Auf-
grund der Werbeangabe allein können diese 
Feststellungen nicht getroffen werden. Auch 
diese Klarstellung, daß § 4 UWG kein Pressein-
haltsdelikt ist und daß daher die kurze presse-
rechtliche Verjährung nicht eingreift, war bereits 
im Entwurf eines EGStGB (oben B.  III. 3) vorge-
schlagen worden. 

IV. Zur Artikel 1 Nr. 4 (Strafbarkeit der „progressi-
ven Kundenwerbung") 

1. Gefährlichkeit der progressiven Kundenwerbung 
für den Verbraucher 

Eine besonders gefährliche Form unlauteren Wett

-

bewerbs, die „progressive Kundenwerbung", ist seit 
den Anfängen der Bekämpfung des unlauteren 

Wettbewerbs in Deutschland in den verschiedensten 
Formen in Erscheinung getreten, ohne daß bisher 
wirksamé rechtliche Mittel zur Bekämpfung dieser 
Werbung und zum Schutz der in sie einbezogenen 
Kunden zur Verfügung gestanden hätten. Die nach 
§ 13 Abs. 1 und 1 a klageberechtigten Verbände der 
Gewerbetreibenden und der Verbraucher berichten 
übereinstimmend, daß gerade in jüngster Zeit wie-
derum verstärkt Fälle dieser Werbung aufgetreten 
sind und bei den Betroffenen zu erheblichen Vermö-
gensbeeinträchtigungen geführt haben. Es erweist 
sich daher als erforderlich, im UWG eine Strafvor-
schrift gegen diese Werbeform vorzusehen. 

Die „progessive Kundenwerbung" verbindet die Ver-
triebsorganisaition des werbenden Unternehmens 
mit der Werbung von und durch Kunden. Sie bezieht 
Kunden in der Weise in die Vertriebsorganisation 
ein, daß sie ihnen für den Fall der Anwerbung weite-
rer Kunden besondere Vorteile (Preisnachlässe, 
Sonderleistungen) in Aussicht stellt. Die Werbung 
ist deshalb „progressiv", weil dem von dem ersten 
Kunden geworbenen Kunden nach dem vom Wer-
benden geplanten System entsprechende Vorteile 
für die Werbung weiterer Kunden gewährt werden. 
Machen alle Abnehmer von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, so weitet sich das „System" in geometrischer 
Reihe aus, bis der in Betracht kommende Markt ver-
stopft ist. Die Kunden, die ihre Werbechance bis da-
hin noch nicht genutzt haben, können aus ihr dann 
keinen praktischen Nutzen mehr ziehen. Da aber 
keiner der Kunden einen ausreichenden Überblick 
über den Entwicklungsstand des „Systems" hat, sind 
die Werbechancen aller Kunden mit einem erhebli-
chen Risiko behaftet. Dieses Risiko verleiht der pro-
gressiven Kundenwerbung einen aleatorischen 
(glücksspielartigen) Charakter, der viele Kunden 
reizt und damit die Gefährlichkeit der Werbeform 
für den einzelnen Kunden noch erhöht. 

In neueren Systemen der progressiven Kundenwer-
bung wird zwar der Versuch unternommen, durch 
eine Begrenzung der Teilnehmer das Element des 
Zufalls zu verringern oder auszuschließen. Auch 
diese Systeme sind jedoch für die angeworbenen 
Kunden gefährlich. Das Risiko der Werbung weite-
rer Abnehmer mag zwar geringer sein. Auch hier 
wird dieses Risiko aber unerfahrenen Laien aufge-
bürdet, die oft nur unter Ausnutzung persönlicher, 
nichtgewerblicher Beziehungen zum Erfolg kom-
men können und deren Erfolgschancen in aller Re-
gel weit geringer sind, als es nach dem Angebot des 
Veranstalters den Anschein hat. Bei diesen Sy-
stemen mag daher zwar das aleatorische Element in 
den Hintergrund treten, die Gefahr einer Irrefüh-
rung und Schädigung der als Werber eingesetzten 
Kunden sowie die Gefahr einer unerwünschten 
Kommerzialisierung privater Beziehungen läßt je-
doch auch diese Art der Anwerbung als sozialschäd-
lich und strafwürdig erscheinen. 

2. Mängel des geltenden Rechts 

a) Zivilrechtlich kann die progressive Kundenwer-
bung auf der Grundlage der Generalklausel des 
§ 1 bekämpft werden. Auch dann, wenn eine Täu-
schung der Abnehmer über ihre Werbechancen 
ausscheidet, hat die Rechtsprechung die der pro- 
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gressiven Kundenwerbung eigene Ausnutzung 
der Spielleidenschaft als ausreichend für die An-
nahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten 
angesehen. Der zivilrechtliche Rechtsschutz er-
weist sich indessen in den meisten Fällen aus 
zwei Gründen nicht als ausreichend. 

Einmal werden Fälle der progressiven Kunden-
werbung wegen der Zurückhaltung der beteilig-
ten Kunden oft erst nach dem Zusammenbruch 
des „Systems" bekannt. Ein Unterlassungsgebot 
kommt dann für diesen Fall zu spät. Ein Ersatz-
anspruch steht nach geltendem Recht nur den 
Mitbewerbern zu und kann darüber hinaus oft 
nicht realisiert werden, weil die Veranstalter die-
ser unlauteren Werbeform häufig keinen festen 
Geschäftsbetrieb auf deutschem Boden haben 
und sich etwaigen Nachforschungen der geschä-
digten Mitbewerber regelmäßig zu entziehen 
wissen. 
Der zweite Grund für den unzureichenden 
Schutz des Zivilrechts ist die kriminelle Hartnäk-
kigkeit der Täter. Selbst wenn es nämlich gelingt, 
ihnen noch während des Aufbaus des Systems 
oder für künftige Fälle mit Hilfe einer einstweili-
gen Verfügung diese Vertriebsform zu verbieten, 
so erweist es sich häufig als außerordentlich 
schwierig, dieses Unterlassungsgebot auch prak-
tisch durchzusetzen, weil die Täter oft das äußere 
Erscheinungsbild ihrer progressiven Werbung 
verändern und damit aus dem Bereich des not-
wendigerweise auf den konkreten Verletzungs-
fall zugeschnittenen Unterlassungsgebots her-
auszugelangen versuchen. 

b) Deshalb ist seit langem versucht worden, den 
Straftatbestand der strafbaren Ausspielung 
(§ 286 Abs. 2 StGB) zur Bekämpfung der progres-
siven Kundenwerbung einzusetzen. Dabei hat 
sich indessen eine Reihe von Schwierigkeiten er-
geben. Eine strafbare Ausspielung liegt nur dann 
vor, wenn in einer öffentlichen Veranstaltung ein 
Gewinn in Aussicht geteilt wird, wenn die Teil-
nahme (und damit die Gewinnchance) von der 
Leistung eines vermögenswerten Einsatzes ab-
hängt und wenn der Gewinn ganz oder überwie-
gend vom Zufall abhängt. 

In der Praxis hat sich jedes dieser drei Merkmale 
als problematisch erwiesen: die Öffentlichkeit 
der Veranstaltung bei dem individuellen Anspre-
chen einzelner Kunden; der Einsatz, wenn dieser 
nur im Warenpreis gesehen werden kann; der Zu-
fall, wenn der Eintritt des Gewinns wesentlich 
von der Aktivität des Kunden beeinflußt werden 
kann. Die Rechtsprechung hat trotz dieser 
Schwierigkeiten versucht, die dem viel allgemei-
neren Zweck der Verhinderung nicht genehmig-
ter Ausspielungen dienende Vorschrift des § 286 
Abs. 2 StGB möglichst weitgehend gegen diese 
Form unlauteren Wettbewerbs einzusetzen. Die 
Praxis zeigt jedoch, daß die gesetzliche Grund-
lage für ein wirksames Einschreiten nicht aus-
reicht. 

3. Ziel der neuen Vorschrift 
Die Bundesregierung schlägt daher vor, einen be

-

sonderen wettbewerbsrechtlichen Straftatbestand 

gegen die progressive Kundenwerbung zu schaffen. 
Die Fassung eines solchen Verbots muß zwei einan-
der entgegengesetzte Nachteile vermeiden. Sie muß 
einerseits so weit sein, daß sie die vielfältigen Er-
scheinungsformen der unlauteren progressiven 
Kundenwerbung erfaßt, sie darf andererseits aber 
nicht so weit sein, daß sie ihre strafrechtliche Be-
stimmtheit verliert und auch unbedenkliche Formen 
des Einsatzes von Laienwerbern, etwa im Zusam-
menhang mit Sammelbestellungen oder bei der 
Abonnementswerbung, erfaßt. Die gewählte Fas-
sung kann sich in einzelnen Teilen auf Vorbilder in 
der Schweiz und in Österreich sowie in Frankreich 
stützen. Im Hinblick auf die bei der progressiven 
Kundenwerbung häufig zu beobachtenden Ele-
mente der Irreführung und der Sondervorteilswer-
bung soll die Vorschrift als § 6 c, am Ende der Vor-
schriften gegen Irreführung und vor den Vorschrif-
ten über Sonderveranstaltungen, eingefügt wer-
den. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 4 im einzelnen 

a) Die Tathandlung besteht in einer Werbung, die 
durch die besondere Verbindung zwischen Wer-
bung und Vertrieb, das in der Werbung angelegte 
Element der Progression und die dem System ei-
gene Abhängigkeit der Vorteilsaussichten der 
Abnehmer von dem Stand der Progression ge-
kennzeichnet ist. Erst die Verbindung dieser Ele-
mente läßt die Veranstaltung als strafbare unlau-
tere Werbung für den Absatz der Waren, gewerb-
lichen Leistungen oder Rechte an die vom Veran-
stalter insgesamt unmittelbar oder mittelbar an-
gesprochenen Abnehmer erscheinen. 

Die Vorschrift beschränkt sich daher nicht auf 
den Schutz der Abnehmer, die am Ende der Pro-
gression ohne realisierbare Vorteilschancen üb-
rigbleiben; andernfalls dürfte das Verbot erst 
kurz vor dem Ende der Progression eingreifen, 
das rechtlich und praktisch im vorhinein kaum 
feststellbar ist. Sie hat auch nicht schon den 
Schutz der einzelnen Kundenentscheidung vor 
Verfälschung durch aleatorische Reizmittel im 
Auge; andernfalls müßten zahlreiche andere For-
men der Ausnutzung der Spielleidenschaft (etwa 
Gewinnspiele und Preisausschreiben) ebenfalls 
unter Strafe gestellt werden. Strafwürdig ist viel-
mehr nur die Förderung des eigenen Absatzes 
durch die Verwendung eines progressiven Ab-
satzsystems mit progressiv unsicherer und damit 
gefährlicher und aleatorisch werdenden Werbe-
vorteilen, eine Verbindung, die das typische We-
sen der Systeme der progressiven Kundenwer-
bung ausmacht. Weil es entscheidend auf die Be-
urteilung des gesamten Systems ankommt, han-
delt es sich bei der Vorschrift, aus der Sicht der 
Werbenden und der geworbenen Abnehmer, um 
einen Gefährdungstatbestand, um einen genera-
lisierenden Schutz gegen Täuschung, aleatori-
sche Willensbeeinflussung und Vermögensge-
fährdung. Ein solcher Schutz erscheint nur für 
Kunden erforderlich, die zu dem Zeitpunkt, zu 
dem sie von der Werbung angesprochen werden 
sollen, Nichtkaufleute sind. 
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b) Im Hinblick auf diesen Charakter der Vorschrift 
als eines auf das Werbesystem als solches bezo-
genen Gefährdungstatbestandes soll durch die 
Worte „Wer es ... unternimmt, ... zur Abnahme 
zu veranlassen" zum Ausdruck gebracht werden, 
daß es nicht erforderlich ist, daß dem Veranstal-
ter die Anwerbung von Kunden zur Werbung 
weiterer Kunden schon gelungen ist. Strafwürdig 
ist bereits der Versuch einer solchen Anwerbung, 
der von dem Wort „unternehmen" mit umfaßt 
wird (§ 11 Abs. 1 Nr. 6 StGB). 

Aus dem gleichen Grund soll mit den Worten 
„nach der Art dieser Werbung ... gewährt werden 
sollen" klargestellt werden, daß der Erstkunde 
den Zweitkunden und dieser die weiteren Abneh-
mer zwar nach der Anlage des Systems regelmä-
ßig, aber nicht notwendigerweise gerade durch 
das Inaussichtstellen der Vorteile zum Abschluß 
veranlassen müssen. Es reicht vielmehr aus, daß 
das gesamte System typischerweise darauf aus-
gerichtet ist, daß auch im Rahmen der weiteren 
Werbung die besonderen Vorteile in Aussicht ge-
stellt werden, um weitere Abnehmer zu gewin-
nen. 
Um Variationen in bezug auf die Gegenstände 
der Abnahme und die vom Veranstalter dem 
Erstkunden oder einem Dritten zu gewährenden 
Vorteile mit zu erfassen, sind die Formulierun-
gen „gleichartiger Geschäfte" und „entspre-
chende Vorteile" gewählt worden. Damit soll au-
ßerdem klargestellt werden, daß die Vorschrift 
sowohl den Fall einer unmittelbaren Leistungs-
beziehung der Zweitkunden zum Veranstalter 
als auch den Fall einer Leistungsbeziehung zum 
Erstkunden erfassen soll. 

c) Durch das Erfordernis des dem Kunden für den 
Fall erfolgreicher Werbung in Aussicht gestellten 
„besonderen Vorteils" sollen einmal ganz belang-
lose, geringwertige „Vorteile" ausgeschieden 
werden, die nicht geeignet sind, die typische Dy-
namik eines Systems der progressiven Kunden-
werbung in Gang zu setzen. Mit ihm soll außer-
dem der dem System der progressiven Kunden-
werbung wesenseigene aleatorische Charakter 
gekennzeichnet werden. Worin dieser Vorteil be-
steht, ob in gleichen Waren, Leistungen oder 
Rechten, ob in Geld oder anderen vermögenswer-
ten Leistungen, ist unerheblich. Der Vorteil 
braucht auch nicht von der Bemessung des Ent-
gelts der Waren gesondert gewährt zu werden. So 
genügt die Möglichkeit einer Reduzierung des 
Entgelts oder des unentgeltlichen oder verbillig-
ten Bezugs weiterer Waren. 

d) Als Täter strafbar ist der Veranstalter des Sy-
stems auch dann, wenn er die Einleitung und 
Durchführung des Systems „durch andere" be-
sorgen läßt. Bei den Erscheinungsformen der 
progressiven Kundenwerbung bleibt der eigentli-
che Veranstalter, der das System in Gang setzt, 
typischerweise im Hintergrund und läßt andere 
für sich tätig werden. Die Formulierung soll klar-
stellen, daß dieser Veranstalter, der eigentliche 
Urheber dieser Art von Werbung, als Täter anzu-
sehen ist. Andere Personen als der Veranstalter, 
die sich an dem System beteiligen, können nach 

den allgemeinen Teilnahmevorschriften als Mit-
täter, Anstifter oder Gehilfen strafbar sein. Die 
Personen, die im Einzelfall Opfer dieser Art von 
Werbung geworden sind, bleiben dagegen straf-
los, da sie allenfalls als notwendige Teilnehmer 
angesehen werden können. 

e) Im Hinblick auf die besondere Gefährlichkeit der 
progressiven Kundenwerbung erscheint wie bei 
§ 4 ein Höchstmaß der Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren angemessen. 

V. Zu Artikel 1 Nr. 5 (Unterlassungsklagerecht der 
Verbände, § 13) 

1. Bedürfnis 

a) Die Bundesregierung hält es für erforderlich, aus 
Anlaß der durch die Gesetzesänderung auf die 
gewerblichen Verbände und die Verbraucherver-
bände zukommenden neuen Aufgaben die diesen 
Verbänden zustehende Klagebefugnis allgemein, 
also auch schon für die Geltendmachung des Un-
terlassungsanspruchs, von besonderen Bedin-
gungen abhängig zu machen, die einem Miß-
brauch dieser Befugnis vorbeugen sollen. Die Er-
fahrungen der Praxis haben gezeigt, daß einem 
solchen Mißbrauch durch in erster Linie Gebüh-
renzwecken dienende Kleinverbände auf der 
Grundlage der Vorschriften des § 13 Abs. 1 und 
1 a sowie des anwaltlichen Standesrechts nicht 
hinreichend begegnet werden kann. Nach dem 
Vorbild der für Verbraucherverbände geltenden 
Bestimmung des § 13 Abs. 2 Nr. 1 des AGB-Geset-
zes soll künftig für Verbraucherverbände auch 
im UWG für die Klageberechtigung vorausge-
setzt werden, daß der Verband in seinem Aufga-
benbereich tätige Verbände oder mindestens 
fünfundsiebzig natürliche Personen als Mitglie-
der hat (§ 13 Abs. 2 Nr. 3). 

b) Für Verbände zur Förderung gewerblicher Inter-
essen soll künftig eine Klagebefugnis nach § 13 
nur dann bestehen, wenn sie Dachverbände sind 
oder mindestens fünf Gewerbetreibende als Mit-
glieder haben und wenn die Zuwiderhandlung 
unmittelbar die wirtschaftlichen Interessen ihrer 
Mitglieder berührt. Mit dem den Mitgliederbe-
stand betreffenden Erfordernis soll den Fällen 
begegnet werden, in denen sich ein Gewerbetrei-
bender unter Heranziehung ihm nahestehender 
natürlicher Personen einen Verband in Gebüh-
renerzielungsabsicht schafft. Mit dem sachli-
chen, die Interessen der Mitglieder des Verban-
des betreffenden Erfordernis soll solchen Ver-
bänden die Klagebefugnis verwehrt werden, die 
sich darauf spezialisiert haben, in zahlreichen, 
oft gleichgelagerten, offenkundigen und gering-
fügigen Fällen von Zuwiderhandlungen, etwa im 
Rahmen der Saisonschlußverkäufe, Abmahnun-
gen zu versenden oder einstweilige Verfügungen 
zu erwirken, um auf diese Weise risikolos Auf-
wendungsersatz oder Gebühren zu erzielen, die 
aber jeder ernsthaften Bekämpfung schwerwie-
gender Wettbewerbsverstöße, die regelmäßig nur 
durch Erhebung von Klagen möglich ist, aus dem 
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Wege gehen. In den Jahren nach Vorlage des Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung zur Änderung 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
von 1978 (Bundestags-Drucksache 8/2145) haben 
sich die Beschwerden über den Mißbrauch der 
Abmahn- und Klagetätigkeit durch sogenannte 
„Gebührenvereine" gehäuft, die unter dem Vor-
wand der Besorgnis urn  die Lauterkeit des Wett-
bewerbs die Befugnisse nach § 13 UWG zur risi-
kolosen Verfolgung ihrer eigenen finanziellen In-
teressen ausnutzen. Der überwiegende Teil sol-
cher unseriösen Verbände konzentriert sich auf 
leicht nachzuweisende Fälle von Wettbewerbs-
verletzungen ohne Rücksicht darauf, welchen 
Gewerbezweig oder welche Region diese im Ein-
zelfall betreffen. Um eine solche mißbräuchliche, 
nur am Maßstab der leichten Verfolgbarkeit aus-
gerichtete bundesweite Verbandsaktivität ohne 
Differenzierung nach Gewerbezweigen oder Re-
gionen zu unterbinden, soll — über die Vor-
schläge des Regierungsentwurfs von 1978 hin-
ausgehend — künftig die Klagebefugnis von Ver-
bänden im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 auf die geo-
graphischen Bereiche und die Gewerbezweige 
beschränkt werden, die von den Verbandsmit-
gliedern — in ihrer Gesamtheit oder teilweise — 
zumindest indirekt repräsentiert werden (§ 13 
Abs. 2 Nr. 2). Für die Industrie- und Handelskam-
mern und für die Handwerkskammern, die nach 
dem Vorbild des § 13 des AGB-Gesetzes aus-
drücklich genannt werden (§ 13 Abs. 2 Nr. 4), so-
wie für die anderen, auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften gebildeten Berufskammern sind ent-
sprechende Voraussetzungen betreffend den 
Mitgliederbestand und die sachliche Tätigkeit 
dagegen nicht erforderlich. 

c) Die sachlichen und die den Mitgliederbestand 
der Verbraucherverbände und der gewerblichen 
Verbände betreffenden Voraussetzungen sollen 
im Rahmen eines Registerverfahrens beim zu-
ständigen Land- oder Amtsgerichtspräsidenten 
geprüft werden (§ 13 Abs. 5), denen nach § 13 c 
auch die Kontrolle über jene Verbände zustehen 
soll, die Ersatzansprüche von Abnehmern gebün-
delt geltend machen. Damit soll eine zentrale und 
den örtlichen Verhältnissen nahe Entscheidung 
darüber ermöglicht werden, ob ein Verband die 
genannten Voraussetzungen erfüllt. Einem nicht 
registrierten Verband soll künftig eine Klagebe-
fugnis von vornherein nicht zustehen. Um einen 
zeitraubenden Zwischenstreit vor den Verwal-
tungsgerichten über den aktuellen Bestand der 
Voraussetzungen bei einem registrierten Ver-
band zu vermeiden, sollen die in UWG-Rechts-
streitigkeiten angerufenen Gerichte jedoch auch 
einem registrierten Verband die Klagebefugnis 
wegen Fehlens der genannten Voraussetzungen 
absprechen können. Das Erfordernis der Regi-
strierung soll daher nur als ein grobes Sieb zur 
Abwehr von Verbänden wirken, die den gesetzli-
chen Erfordernissen nicht entsprechen. 

Weil mit dieser Kontrolle der nach dem Gesetz 
klagebefugten Verbände Neuland betreten wird, 
möchte die Bundesregierung diese Regelung zu-
nächst auf das UWG beschränken und von einer 

entsprechenden Regelung im AGB-Gesetz jeden-
falls  im gegenwärtigen Zeitpunkt absehen, zumal 
da abzuwarten bleibt, ob sich auch im Rahmen 
jenes Gesetzes ein Bedürfnis für Regelungen ge-
gen einen Mißbrauch des Klagerechts ergibt. 

d) Die nach § 13 UWG klagebefugten Verbände ma-
chen zur Bekämpfung von Wettbewerbsverlet-
zungen im Vorfeld der Unterlassungsklage in der 
Regel von der Möglichkeit der Abmahnung des 
Wettbewerbsverletzers Gebrauch. Als Ausnahme 
von dem Grundsatz, daß Aufwendungen für die 
außergerichtliche Abwicklung und Verfolgung 
von Ansprüchen, insbesondere als Ersatz für den 
Zeitaufwand, gegenüber dem Anspruchsgegner 
nicht geltend gemacht werden können (BGH 
NJW 1976, S. 1256), hat die Rechtsprechung den 
abgemahnten Wettbewerbsverletzer auch bei 
fehlendem Verschulden auf der rechtlichen 
Grundlage einer Geschäftsführung ohne Auftrag 
dazu verpflichtet, für Abmahnungen nach § 13 
UWG eine Aufwendungspauschale an den Ab-
mahnenden zu zahlen, der ihn, den Störer, in sei-
nem eigenen Interesse an seine Pflicht zur Besei-
tigung der Störung erinnere (BGHZ 52, 393, 399 
— Fotowettbewerb —; BGH GRUR 1973, S. 384, 
385 — Goldene Armbänder —; a. A. für Verbände 
OLG Koblenz, WRP 1979, S. 389, 391). Dieser Er-
stattungsanspruch stellt die wesentliche Ursache 
und das leitende Motiv für die Tätigkeit von Ver-
bänden dar, die den Unterlassungsanspruch 
nach § 13 UWG dazu mißbrauchen, durch das 
Versenden formularmäßig gestalteter Abmah-
nungen im vorprozessualen Bereich hohe Ein-
nahmen aus Erstattungsansprüchen zu erzielen, 
das Klagerisiko aber häufig scheuen. Die von der 
Rechtsprechung entwickelte Besonderheit des 
Erstattungsanspruchs bei der Abmahnung von 
Wettbewerbsverletzungen sollte daher nach Auf-
fassung der Bundesregierung auf einen Umfang 
reduziert werden, der keinen Anreiz mehr für die 
Tätigkeit unseriöser Verbände bietet. Dieser 
Schritt wird durch den Vorschlag des § 13 Abs. 6 
vollzogen, der einen Erstattungsanspruch gegen-
über dem Wettbewerbsverletzer für die Aufwen-
dungen einer ersten Abmahnung bei Wettbe-
werbsverletzungen ausdrücklich versagt. Dieser 
Maßnahme wird entscheidende Bedeutung bei 
der Verhinderung von Mißbräuchen der Klage-
befugnis nach § 13 UWG zukommen. Im Inter-
esse der Erhaltung von Wirksamkeit und Anse-
hen der Verbandsklagebefugnis erscheint es da-
her auch den seriösen Verbänden zumutbar, sich 
hinsichtlich ihres Interesses auf Erstattung von 
Aufwendungen auf das Maß zu beschränken, das 
allgemein für die Erstattung außergerichtlicher 
Rechtsverfolgungskosten im Zivilrecht gilt. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13) im einzelnen 

a) Der neue § 13 enthält die Bestimmungen des gel-
tenden § 13, soweit sie den Unterlassungsan-
spruch bei Verstößen gegen das UWG betreffen. 
Die Bestimmungen über den Schadensersatz 
(heute § 13 Abs. 2) sind aus Gründen der besseren 
Übersichtlichkeit in einem neuen § 13a zusam-
mengefaßt. Neu sind in § 13 die sachlichen und 
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die den Mitgliederbestand betreffenden Voraus-
setzungen für die Klagebefugnis der gewerbli-
chen Interessenverbände (§ 13 Abs. 2 Nr. 2), die 
den Mitgliederbestand betreffenden Vorausset-
zungen für die Klagebefugnis der Verbraucher-
verbände (§ 13 Abs. 2 Nr. 3), das Registrierungs-
erfordernis für gewerbliche Interessenverbände 
und Verbraucherverbände als formelle Voraus-
setzung für die Klagebefugnis (§ 13 Abs. 5) und 
die Regelung über die Erstattungsfähigkeit von 
Abmahnaufwendungen (§ 13 Abs. 6). Die Gründe 
für diese Neuregelungen sind bereits unter 1. 
dargelegt worden. 

b) Absatz 1 entspricht, abgesehen von der nun-
mehr in Absatz 2 zusammengefaßten Regelung 
der personellen und sachlichen Voraussetzungen 
für die Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruchs, sachlich dem heutigen § 13 Abs. 1 Satz 2. 
Durch die Anführung der §§ 8 und 10 sollen auch 
die in diesen Vorschriften genannten Bestim-
mungen einbezogen werden, wobei es für den Un-
terlassungsanspruch auf ein Verschulden nicht 
ankommt. Der Unterlassungsanspruch nach § 13 
dient der Abwehr unlauteren Wettbewerbs. Er 
setzt eine deliktsrechtliche Beeinträchtigung des 
Klagebefugten nicht voraus. Durch die Formulie-
rung „der Anspruch auf Unterlassung" soll daher 
zum Ausdruck gebracht werden, daß der An-
spruch nach § 13 von dem Unterlassungsan-
spruch zu unterscheiden ist, der sich für den nach 
§ 13a des Entwurfs (s. unten, VI.1.) konkret Ge-
schädigten auch ohne besondere Regelung aus 
allgemeinen deliktsrechtlichen Grundsätzen er-
gibt. 

c) In Absatz 2 werden die im heutigen § 13 Abs. 1 
und 1 a enthaltenen Regelungen über die Klage-
befugnis zusammengefaßt und teilweise neu ge-
staltet. Unverändert ist das Klagerecht der Ge-
werbetreibenden, die Waren, gewerbliche Lei-
stungen oder Rechte (Artikel 2 Nr. 2) gleicher 
oder verwandter Art vertreiben (§ 13 Abs. 2 Nr. 1). 
Wie nach geltendem Recht („herstellt oder in den 
geschäftlichen Verkehr bringt") soll es dabei auf 
die Handelsstufe des Gewerbetreibenden nicht 
ankommen, also auch ein sogenanntes mittelba-
res Wettbewerbsverhältnis genügen. Das Klage-
recht der heute in § 13 Abs. 1 genannten Ver-
bände zur Förderung gewerblicher Interessen ist 
in § 13 Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs geregelt. Gegen-
über dem geltenden Recht wird die Klagebefug-
nis dieser Verbände von bestimmten sachlichen 
und personellen Voraussetzungen abhängig ge-
macht (zur Begründung siehe oben, 1.b)). Nach 
dem Vorbild des § 13 des AGB-Gesetzes wird die 
Klagebefugnis der Verbraucherverbände zusätz-
lich zu den Anforderungen an ihre satzungsge-
mäße Aufklärungs- und Beratungstätigkeit von 
bestimmten Voraussetzungen hinsichtlich ihres 
Mitgliederbestandes abhängig gemacht (§ 13 
Abs. 2 Nr. 3; oben 1. a)). Angelehnt an das Vorbild 
des AGB-Gesetzes wird die Klagebefugnis der In-
dustrie- und Handelskammern und der Hand-
werkskammern, aber auch der übrigen auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften gebildeten Be-
rufskammern, ausdrücklich geregelt (§ 13 Abs. 2 
Nr. 4). 

d) Absatz 3 entspricht sachlich der Regelung, die 
§ 13 Abs. 1 und 1 a heute für die Klagebefugnis bei 
Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Ange-
stelltenbestechung (§ 12) enthält. Da es bei die-
sem Delikt typischerweise nur um Interessen 
von Gewerbetreibenden geht, nämlich um die In-
teressen des zur Bevorzugung veranlaßten Un-
ternehmens und der infolge der Bevorzugung be-
nachteiligten Wettbewerber, soll hier den Ver-
braucherverbänden ein Klagerecht nicht zuste-
hen. 

e) Absatz 4 entspricht dem geltenden § 13 Abs. 3. 

f) Absatz 5 enthält die neue Regelung über die Re-
gistrierung als Voraussetzung des Klagerechts 
der Verbände. Der Land- oder Amtsgerichtsprä-
sident ist als Aufsichtsbehörde gewählt worden, 
weil er nach dem Rechtsberatungsrecht (§§ 11, 15 
der 1. AVO RBerG) für die Erteilung von Erlaub-
nissen zur Rechtsberatung zuständig ist, es da-
her naheliegt, ihm auch die Überwachung der ge-
bündelten Geltendmachung (§ 13 c Abs. 3 und 5) 
zu übertragen, und eine einheitliche Kontrolle 
der Verbandstätigkeit hinsichtlich des Unterlas-
sungsanspruchs und hinsichtlich des Schadens-
ersatzanspruchs zweckmäßig erscheint. Außer-
dem ist auch die Geltendmachung des Unterlas-
sungsanspruchs durch Verbände der Sache nach 
mit den dem Rechtsberatungsrecht unterliegen-
den Tätigkeiten verwandt, soweit mit dem An-
spruch die Interessen der betroffenen Gewerbe-
treibenden und Verbraucher geltend gemacht 
werden. Die Registrierung wird gebührenpflich-
tig werden (Artikel 4). Sie ist eine Justizverwal-
tungssache im Sinne des § 4 EGGVG. Entschei-
dungen der Aufsichtsbehörde sind, wie auch 
sonst im Rahmen des Rechtsberatungsrechts, bei 
den Verwaltungsgerichten anfechtbar. 

g) Nach Absatz 6 sollen die Aufwendungen für eine 
erste außergerichtliche Abmahnung eines Wett-
bewerbsverstoßes vom Wettbewerbsverletzer 
nicht mehr verlangt werden können. Der bisher 
von der Rechtsprechung dem Abmahnenden zu-
gebilligte Anspruch soll demnach in Zukunft 
nicht mehr bestehen (siehe oben 1.d)). Dies gilt 
gleichermaßen für alle nach § 13 Anspruchsbe-
rechtigten. Ausgeschlossen ist ein Erstattungs-
anspruch aber nur für die jeweils erste Abmah-
nung eines konkreten Wettbewerbsverstoßes 
durch einen bestimmten Abmahnenden. Wenn 
eine Zuwiderhandlung von mehreren Anspruch-
stellern abgemahnt wird, so wird jeweils die erste 
Abmahnung jedes Abmahnenden von § 13 Abs. 6 
erfaßt. Die Vorschrift erfaßt dagegen nicht An-
sprüche auf Erstattung von Aufwendungen für 
weitere, durch das Verhalten des Zuwiderhan-
delnden — insbesondere seine Weigerung, der 
Abmahnung innerhalb einer angemessenen 
Frist Folge zu leisten — veranlaßte Folgeabmah-
nungen durch denselben Anspruchsteller und 
auf Ersatz der Kosten der Geltendmachung des 
Unterlassungsanspruchs im Wege des Antrags 
auf einstweilige Verfügung oder der Klage; hier-
für gelten die allgemeinen Regeln des Zivil-
rechts, des Zivilprozeßrechts und des Kosten-
rechts. Auch ändert sich nichts daran, daß etwa 
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ein Rechtsanwalt, der eine Abmahnung im Auf-
trag eines Verbandes oder eines Gewerbetrei-
benden vornimmt, auch für die erste Abmahnung 
die Erstattung seiner Aufwendungen und Kosten 
von seinem Auftraggeber verlangen kann. 

VI. Zu Artikel 1 Nr. 6 (Ersatzanspruch und Rück-
trittsrecht des Abnehmers und Geltendmachung 
von Ersatzansprüche durch Verbände) 

1. Zum Abnehmerersatzanspruch (§ 13 a) 

a) Geltende Rechtslage im UWG 

Nach geltendem Recht wird dem Abnehmer einer 
Ware, einer gewerblichen Leistung oder eines 
Rechts, der durch eine unlautere Wettbewerbsmaß-
nahme zur Abnahme bestimmt worden ist, ein wett-
bewerbsrechtlicher Schadensersatzanspruch oder 
ein wettbewerbsrechtliches Vertragslösungsrecht 
grundsätzlich nicht zugebilligt. Das UWG gewährt, 
mit zwei möglichen Ausnahmen, einen Ersatzan-
spruch nur den Gewerbetreibenden, die Waren oder 
gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter 
Art herstellen oder in Verkehr bringen, in ihrer Ei-
genschaft als Mitbewerbern des unlauter Werben-
den. Dies ergibt sich zwar nicht aus dem Wortlaut 
des Gesetzes, entspricht aber seiner Entstehungsge-
schichte und der heute vorherrschenden Ausle-
gung. 

aa) Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
bestimmt, anders als die den § 823 Abs. 2 BGB 
im wesentlichen wiederholende Vorschrift des 
§ 35 GWB, für nahezu alle in ihm enthaltenen 
Verbote ausdrücklich, daß eine Zuwiderhand-
lung zum Schadensersatz verpflichtet. Einige 
dieser Verbote enthalten diese Rechtsfolge 
selbst (§§ 1, 14, 16). Für eine engere Gruppe von 

, Vorschriften (§§ 17, 18) besteht eine gemein-
same Regelung (§ 19). Für fast alle übrigen Ver-
bote (§§ 3, 6, 6 a, 6 b, 8, 10, 11, 12) regelt § 13 Abs. 2 
zusammenfassend, wer im Falle der Zuwider-
handlung Ersatzpflichtiger ist. Die Ersatzpflicht 
als solche setzt das Gesetz dabei voraus, denn es 
geht davon aus, daß die genannten Vorschriften 
Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB 
sind (Kommissionsbericht, Reichstag, 12. Legis-
laturperiode, Drucksache Nummer 1390, S. 74f.). 
Nicht geregelt ist für die in § 13 Abs. 2 genann-
ten Tatbestände und für § 1 auch, wer Ersatzbe-
rechtigter ist. Auch insoweit konnte der Gesetz-
geber des Gesetzes von 1909 auf § 823 Abs. 2 
BGB verweisen, wonach ersatzberechtigt der 
ist, dessen Schutz die verletzte Gesetzesvor-
schrift bezweckt. 

bb) Aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes 
von 1909 ergibt sich, daß die in § 13 Abs. 2 ge-
nannten Tatbestände sowie § 1 nur den Schutz 
der Mitbewerber, nicht aber den Schutz der 
durch unlautere Wettbewerbsmaßnahmen zur 
Abnahme bestimmten Gewerbetreibenden oder 
Verbraucher (Abnehmer) bezwecken. Das durch 
das Gesetz von 1909 abgelöste Gesetz von 1896 
hatte für das Verbot irreführender Werbeanga-
ben (§ 1, heute § 3) noch ausdrücklich nur die 
Mitbewerber als Anspruchsberechtigte ge

-

nannt. Der Regierungsentwurf zum Gesetz von 
1909 hatte sich diesem Vorbild auch für die von 
ihm neu vorgesehenen Verbote angeschlossen. 
Die zuständige Reichstagskommission hielt 
aber dann aus ausschließlich redaktionellen 
Gründen eine zusammenfassende und im Hin-
blick auf den Schutzgesetzcharakter der Vor-
schriften (§ 823 Abs. 2 BGB) im Text verkürzte 
Regelung im heutigen § 13 für zweckmäßig. 

cc) Bei der Einführung des Rechts der Verbrau-
cherverbände zur Geltendmachung von Unter-
lassungsansprüchen (§ 13 Abs. 1 a) im Jahre 
1965 ist die Frage geprüft worden, ob den Ab-
nehmern (Verbrauchern), ebenso wie in der 
Schweiz seit 1943, bei unlauterer Werbung un-
mittelbare Ansprüche gewährt werden sollten. 
Die Frage wurde seinerzeit verneint, da von der 
in der Schweiz bestehenden Möglichkeit prak-
tisch kaum Gebrauch gemacht worden ist. 

dd) In Übereinstimmung mit der Entstehungsge-
schichte des Gesetzes von 1909 hat der Bundes-
gerichtshof in einer Entscheidung vom 14. Mai 
1974 (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht 1975, 150 — Prüfzeichen) die Frage ver-
neint, ob § 3 ein Schutzgesetz zugunsten des mit-
telbaren gewerblichen Abnehmers des irrefüh-
rend Werbenden sei. Er hat sich dabei an die 
„Sonderregelung" des § 13 Abs. 2, d. h. an den 
Schutzzweck gebunden gefühlt, der den darin 
genannten Tatbeständen nach dem Willen des 
Gesetzgebers von 1909 zukommt. 

ee) In zwei Sonderfällen besteht zwar schon nach 
geltendem Recht die Möglichkeit, Abnehmern 
einen Ersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB zu-
zubilligen. Von diesen Möglichkeiten ist aber 
bisher noch nicht Gebrauch gemacht worden. 
§ 22 Abs. 2 gibt den in § 13 Abs. 1 genannten Ge-
werbetreibenden (den Mitbewerbern) und ge-
werblichen Verbänden im Falle einer Verlet-
zung des § 4 das Recht zur Erhebung der Privat-
klage „neben dem Verletzten". Aus der Entste-
hungsgeschichte dieser aus dem Jahre 1925 
stammenden Formulierung kann jedenfalls 
nicht ausgeschlossen werden, daß damit auch 
den getäuschten Abnehmern als „Verletzten" 
ein Privatklagerecht gewährt werden sollte. 
Wäre diese Auslegung richtig, so läge es nahe, 
den Abnehmern bei Verstößen gegen § 4 auch 
einen Ersatzanspruch (§ 823 Abs. 2 BGB) zuzu-
billigen. Einem auf der Marktgegenseite des Tä-
ters stehenden Unternehmen dürfte ein Ersatz-
anspruch nach §§ 1, 13 Abs. 2 auf der Grundlage 
des geltenden Rechts ferner dann zustehen, 
wenn sich der unlautere Angriff unmittelbar ge-
gen ihn richtet, wie in bestimmten Fällen der 
Behinderung und des Boykotts, in Fällen der 
unlauteren unterschiedlichen Behandlung und 
in dem in § 13 Abs. 2 zitierten Fall des § 12 (An-
gestelltenbestechung), soweit das Unterneh-
men, das durch die Bestechung zur Bevorzu-
gung des Täters veranlaßt worden ist, einen 
Schaden erlitten hat. 

b) Gleichstellung mit Mitbewerbern 

Die bei den Haftungsfolgen des UWG bis heute be

-

achtete Auffassung des Gesetzgebers von 1909, die 
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Verbote dieses Gesetzes bezweckten im Sinne des 
§ 823 Abs. 2 BGB nur den Schutz der Mitbewerber, 
entspricht nicht mehr der heutigen Vorstellung von 
den Schutzaufgaben des Gesetzes. Das UWG dient 
nach einer heute allgemeinen Überzeugung und 
nach ständiger Rechtsprechung dem dreifachen 
Zweck der Aufrechterhaltung eines lauteren Wett-
bewerbs, dem Schutz der Abnehmer (Verbraucher) 
vor einer Beeinträchtigung durch unlautere Wettbe-
werbsmaßnahmen und dem Schutz der anderen Ge-
werbetreibenden vor unmittelbar gegen sie gerichte-
ten unlauteren wettbewerblichen Angriffen oder ge-
gen die Beeinträchtigung ihrer wettbewerblichen 
Stellung durch andere unlautere Maßnahmen. Daß 
das Gesetz auch den Abnehmer, insbesondere auch 
den Letztverbraucher, schützen soll, ist bei der Aus-
legung seiner materiellen Verbote seit Jahrzehnten 
anerkannt. So beruht etwa die international als vor-
bildlich angesehene strenge Handhabung des zivil-
rechtlichen Verbots irreführender Werbeangaben 
(§ 3) maßgeblich auf dem Gesichtspunkt des Ver-
braucherschutzes. 

Die Bundesregierung hält es in Fortführung dieser 
Entwicklung und in Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen der Sachverständigenkommission Wirt-
schaftskriminalität sowie mit verbreiteten rechtspo-
litischen Forderungen (Rechtspolitischer Kongreß 
der CDU/CSU vom 4. und 5. Dezember 1975; Hiller-
meier, Bayerische Staatszeitung vom 14. Mai 1976, 
S. 1; ders., Material zu Problemen der Verbraucher-
politik, 1976, S. 30/35; Verbraucherpolitische Grund-
sätze der CDU vom 28. Juli 1976, Nummer 4.4; Be-
schluß des SPD-Parteivorstandes vom 7. Mai 1976 
zur Verbraucherpolitik, Abschnitt III, 3.4.1.; Empfeh-
lung des Verbraucherbeirates beim Bundesminister 
für Wirtschaft vom 13. Juni 1975; Bericht des Aus-
schusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments 
vom 2. Juni 1977, Sitzungsdokumente 1977 bis 1978, 
Nummer 114/77, S. 6; aus dem Schrifttum: Lehmann, 
GRUR 1977, 580/587, Fricke, GRUR 1976, 680; Sack, 
NJW 1975, 1303, und österreichische Juristen-Zei-
tung 1976, 309; Schricker, GRUR 1975, 111, und ZRP 
1975, 189; Trinkner, BB 1975, 1493; vgl. Mertens, ZHR 
139 (1975), S. 438ff.; kritisch: Wronka, WRP 1975, 561) 
für geboten, daß dem Gedanken des Verbraucher-
schutzes auch im Bereich der zivilrechtlichen 
Rechtsfolgen der im UWG enthaltenen Verbote stär-
ker als bisher Rechnung getragen wird. Entspre-
chende gesetzliche Regelungen hatte sie bereits im 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
(Drucksache 8/2145) vorgeschlagen. Sie sieht eine 
Notwendigkeit hierfür insbesondere bei Verstößen 
gegen die Vorschriften gegen irreführende Werbe-
angaben (§§ 3, 4), aber auch bei Verstößen gegen an-
dere dem Schutz der Kundenentscheidung dienende 
Bestimmungen des Gesetzes (z. B. die aus § 1 abge-
leiteten Verbote der Nötigung, der Belästigung, der 
gefühlsbetonten oder die Spielleidenschaft ausnut-
zenden Werbung), wenn Abnehmer durch diese Zu-
widerhandlungen zum Vertragsabschluß bestimmt 
werden. Es erscheint mit der modernen Grundaus-
richtung des Gesetzes unvereinbar, hier den Mitbe-
werbern einen Ersatzanspruch zuzubilligen, den von 

den genannten Zuwiderhandlungen in erster Linie 
betroffenen Abnehmern aber nicht. 

Bei dem Mitbewerber kann in diesen Fällen ein 
Schaden nämlich nur dann entstehen, wenn zuvor 
Abnehmer durch die unzulässige Werbemaßnahme 
zum Vertragsabschluß bestimmt worden sind und 
wenn weiter davon auszugehen ist, daß jedenfalls 
ein Teil dieser Abnehmer sich ohne diese Werbe-
maßnahme zugunsten des Mitbewerbers entschie-
den hätte. Die Beeinträchtigung der Abnehmer liegt 
daher nicht nur zeitlich vor der Beeinträchtigung 
des Mitbewerbers. Dessen Schaden setzt vielmehr 
eine nicht sachgemäße und damit auch für die Ver-
mögensinteressen der Abnehmer regelmäßig nach-
teilige Entscheidung der Abnehmer voraus. Dem Ab-
nehmerinteresse kommt somit im Bereich dieser 
Normen die zeitliche und sachliche Priorität zu. Es 
ist daher mit grundlegenden Gerechtigkeitsvorstel-
lungen nicht vereinbar, ihnen, anders als den Mitbe-
werbern, einen Schadensersatzanspruch zu verwei-
gern. 

c) Praktisches Bedürfnis 

Die Gewährung von Ersatzansprüchen an durch un-
lautere Wettbewerbsmaßnahmen beeinträchtigte 
Abnehmer ist jedoch nicht nur ein Gebot der Ge-
rechtigkeit im Hinblick auf die den Mitbewerbern 
bereits zustehenden Ansprüche. Das Verbraucherin-
teresse gebietet vielmehr auch ohne einen solchen 
Vergleich, für sich betrachtet, daß den Abnehmern 
im Bereich des UWG ein rechtlicher Schutz vor 
Schaden gewährt wird. Eine mit Unterstützung des 
Bundesministers der Justiz vom Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales Patent-, 
Urheber- und Wettbewerbsrecht, München, durchge-
führte rechtstatsächliche Untersuchung (v. Falcken-
stein, Die Bekämpfung unlauterer Geschäftsprakti-
ken durch Verbraucherverbände, Köln 1977) hat er-
geben, daß bei den Verbraucherverbänden im Sinne 
des § 13 Abs. 1 a jährlich etwa 15 000 wettbewerbs-
rechtlich relevante Verbraucherbeschwerden einge-
hen. Weitere 30 000 Verbraucherbeschwerden wer-
den von den Industrie- und Handelskammern bear-
beitet; von diesen Beschwerden betrifft ebenfalls ein 
erheblicher Teil (etwa 20 Prozent) wettbewerbs-
rechtliche Tatbestände. Da Verbraucher erfahrungs-
gemäß mit Maßnahmen gegen eine mutmaßliche 
Beeinträchtigung eher zurückhaltend sind, kann da-
von ausgegangen werden, daß die Zahl der Verbrau-
cher, die sich in wettbewerbsrechtlich erheblicher 
Weise beeinträchtigt fühlen, wesentlich über diesen 
bekanntgewordenen Zahlen liegt. 

Nach den Ergebnissen einer weiteren, im Auftrag 
des Bundesministers der Justiz ebenfalls vom Max-
Planck-Institut durchgeführten rechtstatsächlichen 
Untersuchung (v. Falckenstein, Schäden der Ver-
braucher durch unlauteren Wettbewerb, Köln 1979) 
ist auch davon auszugehen, daß den Verbrauchern in 
einem erheblichen Teil der genannten Fälle ein Ver-
mögensnachteil entsteht, sei es, daß die Ware oder 
Leistung, zu deren Erwerb sie durch unlautere Wett-
bewerbsmaßnahmen bestimmt worden sind, schon 
ihren Preis nicht wert waren oder ihr Wert nicht 
dem entsprach, was nach dem Inhalt der Werbean-
gabe zu erwarten war (sog. Differenzschäden: 
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19 Prozent der bei den Verbraucherverbänden ein-
gegangenen Reklamationen), sei es, daß Verbrau-
cher durch die Werbung zur Abnahme von Waren 
oder Leistungen veranlaßt wurden, die sie ohne die 
Werbung nicht abgenommen hätten (sog. Vertrags-
schäden: 55 Prozent der untersuchten Reklamatio-
nen). In 56 Prozent der Schadensfälle ging es um ir-
reführende Werbeangaben (§ 3), in 41 Prozent der 
Fälle um nach § 1 unzulässige Wettbewerbshandlun-
gen. Für einen Anspruch der Verbraucher auf Ersatz 
eines ihnen durch irreführende und andere unlau-
tere Wettbewerbsmaßnahmen entstandenen Scha-
dens besteht somit ein sachliches Bedürfnis. 

d) Möglichkeiten nach dem bürgerlichen Recht 

Mit den Mitteln des bürgerlichen Rechts läßt sich in 
diesen Fällen nur sehr begrenzt helfen. Die Vor-
schriften des UWG betreffen, soweit sie für den Ab-
nehmerschutz in Betracht kommen, die Art und 
Weise des Zustandekommens des Vertrags, die  un

-

lautere Bestimmung des Abnehmers zum Vertrags-
abschluß. Eine Zuwiderhandlung gegen diese Vor-
schriften führt daher nicht zur Nichtigkeit des Ver-
trags im Sinne der §§ 134, 138 BGB, die nach allge-
meiner Meinung auf den Inhalt des Rechtsgeschäfts 
abstellen. Eine Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB 
scheitert in all den Fä llen, in denen sich die Werbung 
nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften der 
Ware, sondern auf einen anderen Umstand bezieht 
oder in denen der unlauter Werbende sich anderer 
Mittel als einer Irreführung bedient. In den zuletzt 
genannten Fällen ist auch eine Anfechtung wegen 
arglistiger Täuschung nicht gegeben (§ 123 BGB). 
Die Sachmängelhaftung der §§ 459, 462 BGB oder 
eine Haftung wegen zugesicherter Eigenschaften 
(§ 463 BGB) greift zwar in der Regel ein, wenn eine 
irreführende Werbung von dem Vertragspartner des 
Abnehmers ausgeht. Werbeangaben können durch-
aus als den Vertragsinhalt bestimmende Äußerun-
gen oder als Zusicherungen gewertet werden. Die 
genannte Haftung greift jedoch dann nicht ein, 
wenn die Werbung von einem Dritten, etwa vom 
Hersteller oder vom Großhändler, ausgeht, wenn sie 
sich nicht auf Eigenschaften der Sache bezieht oder 
wenn mit anderen unlauteren Mitteln als dem einer 
Irreführung geworben wird. 

Insgesamt gesehen bieten die Vorschriften des BGB, 
auch wenn ihre Reichweite für die Sicherung der 
Abnehmer gegen die vertraglichen Folgen unlaute-
rer Werbung noch nicht ausgeschöpft erscheint, kei-
nen wirksamen Ersatz für einen Schutz der Abneh-
mer im Bereich des Wettbewerbsrechts. Sie erfassen 
im übrigen den Tatbestand der unlauteren Wettbe-
werbsmaßnahmen und ihrer Folgen nur unter den 
besonderen Aspekten der Wirksamkeit einer Wil-
lenserklärung und der vertragsrechtlichen Sach-
mängelhaftung und daher, anders als das wettbe-
werbsrechtliche Deliktsrecht, nur unvollständig. Ein 
praktisches Bedürfnis für einen wettbewerbsrechtli-
chen Ersatzanspruch für Abnehmer bei unlauterer 
Werbung läßt sich daher nicht unter Hinweis auf be-
stimmte zivilrechtliche Möglichkeiten in Abrede 
stellen. 

e) Individuelle Geltendmachung 

aa) Die im Wege der Rechtstatsachenforschung er-
mittelte Höhe der dem Abnehmer durch Wettbe-
werbsverstöße entstandenen Schäden läßt auch 
erwarten, daß die Abnehmer von einem ihnen 
zur Verfügung gestellten Ersatzanspruch in ei-
ner nicht unerheblichen Zahl von Fällen Ge-
brauch machen werden. So erreichen die festge-
stellten Differenzschäden der Abnehmer in der 
Touristikbranche, bei Elektrogeräten und Im-
mobilien nicht selten erheblich über 1 000 DM 
liegende Beträge. Im übrigen sind bei dieser 
Schadensform Schadensbeträge zwischen 100 
und 500 DM häufig anzutreffen. Bei den Ver-
tragsschäden haben sich in 8 Prozent dieser 
Schadensfälle Schäden bis 30 DM, in 21 Prozent 
der Fälle Schäden zwischen 30 und 100 DM, in 
29 Prozent der Fälle Schäden zwischen 100 und 
500 DM, in 11 Prozent der Fälle Schäden zwi-
schen 500 und 1 000 DM, in 13 Prozent der Fälle 
Schäden zwischen 1 000 und 5 000 DM und in 
6 Prozent der Fälle noch höhere Schäden fest-
stellen lassen. 

bb) Mit ihrer Erwartung, daß die durch Wettbe-
werbsverstöße geschädigten Abnehmer im Hin-
blick auf die Zahl der Fälle und die Höhe der 
Schadensbeträge von einem Ersatzanspruch in 
einer erheblichen Zahl der Fälle Gebrauch ma-
chen werden, steht die Bundesregierung nicht 
im Widerspruch zu der bei der Gesetzesnovelle 
1965 geäußerten Auffassung, einem Unterlas-
sungsanspruch für den einzelnen Verbraucher 
werde keine praktische Bedeutung zukommen 
(Begründung, Drucksache IV/2217, S. 4). Der 
von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf 
hatte nämlich im wesentlichen nur für Fälle der 
irreführenden Werbung einen dem Verbraucher-
interesse dienenden Unterlassungsanspruch 
vorgeschlagen. Bei irreführender Werbung 
kommt dem Unterlassungsanspruch des einzel-
nen Verbrauchers aber schon deswegen keine 
praktische Bedeutung zu, weil der Verbraucher 
selbst im Zeitpunkt der Geltendmachung des 
Anspruchs über die Unrichtigkeit der Werbung 
aufgeklärt ist, des Rechtsschutzes gegen sie also 
nicht mehr bedarf, eine Geltendmachung zu-
gunsten anderer Verbraucher aber einerseits in 
tatsächlicher Hinsicht kaum zu erwarten ist, 
zum anderen aber auch wegen des fehlenden ei-
genen Rechtsschutzbedürfnisses bedenklich 
wäre. Bei den unter § 1 fallenden Tatbeständen 
eines wesentliche Verbraucherbelange berüh-
renden unlauteren Wettbewerbs im Sinne des 
dann Gesetz gewordenen § 13 Abs. 1 a mag es 
auch hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs 
im Einzelfall anders liegen, so z. B. bei den Tat-
beständen der Nötigung. Hinsichtlich des Ersatz-
anspruchs sind die besonderen Bedenken, die 
bei der Gesetzesvorlage gegen einen Unterlas-
sungsanspruch des Verbrauchers bei irrefüh-
render Werbung gesprochen haben, aber schon 
wegen der anderen Sachlage nicht gegeben. Am 
Ersatz eines ihm entstandenen Schadens kann 
der Verbraucher ein Interesse haben, auch 
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wenn er in Zukunft nicht mehr irregeführt 
wird. 

f) Zu den Auswirkungen des Abnehmerersatz-
anspruchs auf die betroffenen Unternehmen 

Soweit sich aus der Ausweitung des Kreises der Er-
satzberechtigten auf die durch unlautere Wettbe-
werbsmaßnahmen zum Vertragsabschluß bestimm-
ten Abnehmer für die an der Werbung Beteiligten 
Belastungen ergeben, sind diese schon deswegen 
hinzunehmen, weil den Schäden der Abnehmer in 
aller Regel entsprechende Vorteile bei dem unlauter 
Werbenden gegenüberstehen und dieser keinen An-
spruch darauf hat, daß ihm dieser unlauter erlangte 
Vorteil belassen bleibt. Dieser Rechtsgedanke findet 
für die strafbewehrten Vorschriften des UWG seinen 
Ausdruck in der Gewinnabführungsregel des § 73 
StGB und für die Bußgeldtatbestände des UWG in 
der entsprechenden Vorschrift des § 17 Abs. 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Der Ersatzan-
spruch der Abnehmer kann im Wettbewerbsrecht 
ebenso wie die Gewinnabführung dazu beitragen, 
die Folgen einer durch die unlautere Wettbewerbs-
maßnahme bewirkten Wettbewerbsverfälschung zu 
beseitigen und damit die Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs zu sichern. 

Auch nach der Einführung des Ersatzanspruchs für 
Abnehmer ist im übrigen schon im Hinblick auf die 
verbreitete Lethargie der Verbraucher und den ge-
genwärtigen Organisationsstand der Verbraucher-
verbände nicht damit zu rechnen, daß die von den 
unlauter Werbenden zu leistenden Ersatzbeträge in 
einer nennenswerten Zahl von Fällen den Betrag er-
reichen oder gar übersteigen werden, der diesen Un-
ternehmen als Folge der unlauteren Werbung zu-
gute gekommen ist. 

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß die Aus-
weitung des Kreises der Ersatzberechtigten für die 
betroffenen Unternehmen zu verstärkten finanziel-
len Risiken führen kann. Sie ist jedoch der Meinung, 
daß es nicht angeht, bei einer wettbewerbsrechtlich 
möglicherweise bedenklichen Wettbewerbsmaß-
nahme die Vorteile der möglichen Zulässigkeit voll 
dem werbenden Unternehmen zugute kommen zu 
lassen, die Nachteile der möglichen Unzulässigkeit 
dagegen voll dem Abnehmer aufzubürden. Dies er-
scheint ihr auch deswegen nicht gerechtfertigt, weil 
es der Werbende weitgehend selbst in der Hand hat, 
das Risiko seiner Werbung hoch oder niedrig zu hal-
ten. Insoweit ist von den vorgesehenen Maßnahmen 
auch eine verstärkte präventive Wirkung zu erwar-
ten. 

g) Zu Artikel 1 Nr. 6 (Abnehmerersatzanspruch, 
§ 13 a) im einzelnen 

aa) § 13 a Abs. 1 enthält den schon nach geltendem 
Recht (§ 13 Abs. 2 UWG i. V. m. § 823 Abs. 2 BGB) 
bestehenden Ersatzanspruch der Mitbewerber, 
also jener Gewerbetreibenden, die infolge der 
Zuwiderhandlung Nachteile im Wettbewerb er-
leiden. Durch die Formulierung „gegen die sich 
die Zuwiderhandlung richtet" soll klargestellt 
werden, daß Gewerbetreibende auch dann er-
satzberechtigt sein können, wenn sie nicht in ih

-

rer Eigenschaft als Mitbewerber, sondern als 
Marktpartner des Zuwiderhandelnden geschä-
digt werden. So steht etwa im Falle des § 12 ein 
Ersatzanspruch auch dem Unternehmen zu, das 
infolge der Bestechung seines Angestellten 
durch den Bestechenden zur Bevorzugung des 
Bestechenden veranlaßt worden ist, obwohl es 
mit den Mitbewerbern des Bestechenden gün-
stiger hätte abschließen können. Entsprechen-
des kann in Fällen der unlauteren Diskriminie-
rung und der Behinderung gelten (oben VI. 1. a) 
ee)). 

bb) Wegen des § 13 a Abs. 2 (Schadensersatzan-
spruch der Abnehmer) wird auf die Ausführun-
gen oben VI. 1. a) bis f) verwiesen. Der Ersatzan-
spruch nach § 13 a Abs. 2 soll nur dem Abneh-
mer zustehen, der durch eine Zuwiderhandlung 
gegen die genannten Vorschriften zur Abnahme 
„bestimmt" worden ist, also ohne den Einfluß 
der Zuwiderhandlung nicht gekauft hätte. Die-
ses dem § 123 Abs. 1 BGB entsprechende Erfor-
dernis ist gewählt worden, weil eine Ersatz-
pflicht bei solchen Zuwiderhandlungen nicht ge-
rechtfertigt erscheint und der Gefahr eines Miß-
brauchs ausgesetzt wäre, die für die Entschei-
dung des Abnehmers nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt haben, ohne daß festgestellt wer-
den könnte, daß die Entscheidung ohne sie an-
ders ausgefallen wäre. Aus dem deliktsrechtli-
chen Schadensersatzanspruch des Abnehmers 
ergibt sich nach allgemeinen Rechtsgrundsät-
zen auch ein Unterlassungsanspruch, falls der 
Abnehmer an  seiner Geltendmachung ein be-
rechtigtes Interesse hat. Da ein solches Inter-
esse in vielen Fällen, insbesondere grundsätz-
lich in den Fällen der irreführenden Werbung, 
fehlt, ist eine ausdrückliche Regelung dieses 
durch § 13 Abs. 2 nicht ausgeschlossenen An-
spruchs des konkret Verletzten nicht zweckmä-
ßig. Die Regelung des § 13 a Abs. 2 ist nicht ab-
schließend. Bei anderen Schädigungen von Ab-
nehmern, etwa bei einer unlauteren Diskrimi-
nierung von Verbrauchern, kann daher eine 
Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB in Betracht kom-
men. Die Entwicklung solcher Ansprüche kann 
aber der Rechtsprechung überlassen bleiben. 
Absatz 3 entspricht dem geltenden § 13 Abs. 2 
Nr. 1 Satz 2. 

cc) Die Streichung der Worte „und Schadensersatz" 
in § 1 (Nr. 1) ist eine Folge der zusammenfassen-
den Regelung der Schadensersatzpflicht im 
neuen § 13 a (Nr. 6). 

2. Zum Rücktrittsrecht des Abnehmers (§ 13 b) 

a) Praktisches Bedürfnis 

Die rechtstatsächlichen Untersuchungen haben er-
geben, daß für die Verbraucher die Möglichkeit ei-
ner Lösung vom Vertrag und einer Rückgabe der un-
ter dem Eindruck einer irreführenden Werbeangabe 
erworbenen Gegenstände im Vordergrund des Inter-
esses steht. Die Untersuchungen haben ferner erge-
ben, daß die Vertragspartner der zur Abnahme ver-
anlaßten Verbraucher in einer sehr großen Zahl der 
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Fälle zur Rückgängigmachung des Vertrages bereit 
waren, auch dann, wenn hierfür nach den Vorschrif-
ten des BGB keine Verpflichtung gegeben war und 
wenn über die Frage, ob ein Fall irreführender Wer-
bung vorlag, zwischen den Parteien noch keine 
Übereinstimmung bestand. Der wesentliche Grund 
für diese Bereitschaft zur einvernehmlichen Ver-
tragslösung scheint aus der Sicht des Vertragspart-
ners des Verbrauchers darin zu liegen, daß auf diese 
Weise die Gefahr langwieriger Auseinandersetzun-
gen und der Geltendmachung von Ersatzansprü-
chen abgewendet werden kann. Aber auch der Ver-
braucher selbst hält diese rasche Abhilfe offenbar in 
der Regel für vorteilhafter als eine Geltendmachung 
der ihm nach geltendem Recht etwa zustehenden zi-
vilrechtlichen Ansprüche. 

b) Ausgestaltung 

Die Bundesregierung hält es für zweckmäßig, an 
diese tatsächliche Entwicklung anzuknüpfen und 
dem durch unwahre Werbeangaben im Sinne des § 4 
zum Abschluß des Vertrages bestimmten Abnehmer 
ein Rücktrittsrecht zu geben. Das Rücktrittsrecht 
verbessert allerdings die Rechtsstellung des Abneh-
mers in den Fällen nur geringfügig, in denen die un-
wahre Werbeangabe von seinem Vertragspartner 
ausgeht. In aller Regel ist der Abnehmer dann näm-
lich schon vertragsrechtlich zur Wandlung berech-
tigt (§ 463 BGB), ohne daß hierfür ein Verschulden 
des Vertragspartners erforderlich wäre. 

Geht die Werbeangabe dagegen von einem Dritten 
aus und ist sie nach Lage des Falles als arglistig im 
Sinne des § 123 Abs. 1 BGB zu werten, so kann sich 
der Abnehmer durch Anfechtung nach § 123 Abs. 2 
BGB nur dann von dem Vertrag lösen, wenn sein 
Vertragspartner die Täuschung kannte oder kennen 
mußte. Dies wird insbesondere der Verbraucher 
seinem Vertragspartner, dem Händler, nur in be-
stimmten Fällen nachweisen können. Aus § 13 a 
Abs. 2 kann sich zwar ein Vertragslösungsanspruch 
für den Abnehmer auch dann ergeben, wenn die 
Werbung von einem Dritten ausgeht, der Vertrags-
partner aber an der Werbung vorsätzlich oder f ahr-
lässig beteiligt war und deshalb nach § 830 BGB ei-
nem schadensersatzrechtlichen Vertragslösungsan-
spruch selbst voll ausgesetzt ist. Außer den Voraus-
setzungen dieses Anspruchs muß der Abnehmer 
aber auch hier nachweisen, daß sein Vertragspart-
ner die Unwahrheit der Angabe kannte oder kennen 
mußte. 

Um das Rücktrittsrecht nach § 13 b in diesen Fällen, 
in denen die unwahre Werbeangabe ursprünglich 
von einem Dritten ausgeht, im Interesse sowohl des 
Abnehmers als auch seines Vertragspartners von 
möglichst eindeutigen, objektiv feststellbaren Vor-
aussetzungen abhängig zu machen, soll es unabhän-
gig von einem möglichen Verschulden dann gegeben 
sein, wenn der Vertragspartner sich an der Werbung 
mit der Angabe objektiv durch eigene Maßnahmen 
beteiligt hat, etwa durch Plakate, Verkaufsständer, 
Schaufensterwerbung oder Inserate, oder sie sich 
anderweitig aktiv zu eigen gemacht hat. Hat er sich 
die Werbung mit der Angabe nicht in diesem Sinne 
objektiv zu eigen gemacht, soll dem Abnehmer ein 
Rücktrittsrecht dagegen nur zustehen, wenn sein 

Vertragspartner die Unwahrheit der Werbung 
kannte oder kennen mußte. 

c) Zu Artikel 1 Abs. 6 (Rücktrittsrecht, § 13 b) 
im einzelnen 

aa) Das Rücktrittsrecht nach § 13 b setzt lediglich 
den Nachweis voraus, daß der Abnehmer durch 
eine in § 4 genannte Angabe objektiv zum Ver-
tragsabschluß bestimmt worden ist. Nur wenn 
die Angabe von einen Dritten ausgeht, ist zu-
sätzlich nachzuweisen, daß der Vertragspartner 
des Abnehmers entweder die Unwahrheit der 
Angabe kannte oder kennen mußte oder sich die 
Werbung mit der Angabe durch eigene Maßnah-
men zu eigen gemacht hat. Dabei wird der vom 
Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Regie-
rungsentwurf von 1978 (Drucksache 8/2145, 
S. 35) unterbreitete Vorschlag insoweit über-
nommen, als vom Rücktrittsrecht nach § 13 b 
nicht nur eine aktive Beteiligung des Vertrags-
partners an der Werbung des Dritten, sondern 
auch der Fall erfaßt werden soll, in dem der Ge-
werbetreibende selbst keine Werbemaßnahmen 
ergriffen, sich deren Wirkung aber durch eigene 
Maßnahmen zu eigen gemacht hat. Das hierzu 
vom Bundesrat vorgeschlagene Tatbestands-
merkmal „zunutze machen" erscheint aller-
dings nicht hinreichend bestimmt und läßt den 
auch vom Bundesrat offensichtlich nicht beab-
sichtigten Schluß zu, daß damit ein — auch indi-
rekt — durch die Werbung des Dritten erlangter 
wirtschaftlicher Vorteil des Vertragspartners 
gemeint sein könnte. Diese Unklarheit wird 
durch die Formulierung „zu eigen machen" ver-
mieden. Auf die Übernahme der ebenfalls vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Regelung, wonach 
die Beweislast für die in der Sphäre des Vertrags-
partners liegenden rücktrittsbegründenden 
Umstände nach § 13 b dem Vertragspartner auf-
erlegt werden sollte, da ihm der Entlastungsbe-
weis eher zumutbar und leichter möglich ist als 
der Nachweis dieser Umstände für den Abneh-
mer, hat die Bundesregierung dagegen im Hin-
blick darauf verzichtet, daß es der Rechtspre-
chung überlassen werden kann, unter Berück-
sichtigung der zur Beweislastverteilung entwik-
kelten Grundsätze (BGH vom 13. Juli 1962, 
GRUB 1963, S. 270; BGH vom 20. Dezember 1977, 
GRUR 1978, S. 249) eine dem jeweiligen Einzel-
fall angemessene Lösung zu finden. 

bb) Mit diesen zusätzlichen Voraussetzungen für 
das Rücktrittsrecht und seiner Beschränkung 
auf die besonders krassen Fälle der Werbung 
mit unwahren Angaben nach § 4 UWG soll Be-
fürchtungen vor allem des mittelständischen 
Handels vor einer zu weit gehenden Ausdeh-
nung des Rücktrittsrechts Rechnung getragen 
werden. § 13 b gibt damit dem Abnehmer die 
Möglichkeit zu einer raschen und unkomplizier-
ten Konfliktlösung. Wegen der Vertragsabwick-
lung bei beweglichen Sachen lehnt sich § 13 b an 
die Regelung in § 1 d des Abzahlungsgesetzes 
an, weil trotz der rechtlichen Unterschiede zwi-
schen dem dort vorgesehenen Widerrufsrecht 
und dem Rücktrittsrecht nach § 13 b die tatsäch- 
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liche Interessenanlage in beiden Fällen große 
Ähnlichkeiten aufweist. Die Rücktrittsregeln 
der §§ 346 ff. BGB treten insoweit zurück, als sie 
dem Zweck der Regelungen des Abzahlungsge-
setzes widersprechen. Wie bei § 463 BGB 
schließt das Rücktrittsrecht nur die Geltendma-
chung eines Schadensersatzes wegen Nichter-
füllung, nicht die eines Folgeschadens aus. Für 
Verstöße gegen § 1 ist ein entsprechendes Rück-
trittsrecht nicht vorgesehen, weil die Vorausset-
zungen dieser Vorschrift generalklauselartig 
weit sind. Insoweit bleibt daher der zum Vertrag 
bestimmte Abnehmer auf einen möglichen Ver-
tragslösungsanspruch nach § 13 a Abs. 2 i. V. m. 
§ 249 BGB verwiesen. 

cc) Entsprechend einem Vorschlag des Bundesra-
tes zum Regierungsentwurf von 1978 (Drucksa-
che 8/2145) soll eine Ausgleichspflicht im Ver-
hältnis zwischen dem Vertragspartner des Ab-
nehmers und dem Werbenden ausdrücklich 
festgelegt werden, allerdings mit der Maßgabe, 
daß der Vertragspartner des Abnehmers für sei-
nen durch den Rücktritt des Abnehmers ent-
standenen Schaden nur dann vollen Regreß 
beim werbenden Dritten nehmen kann, wenn 
der Vertragspartner keine positive Kenntnis 
von der Unwahrheit der Werbeangabe hatte 
(§ 13 b Abs. 3 Satz 3). Bloße Fahrlässigkeit des 
Vertragspartners oder der Umstand, daß er sich 
die Werbemaßnahme durch eigene Maßnahmen 
zu eigen gemacht hat, soll also sein Recht auf 
vollen Regreß nicht ausschließen. In solchen 
Fällen ist es auch für den Letztverbraucher er-
kennbar der werbenden Dritte, der die unwahre 
Werbung so unmittelbar veranlaßt hat, daß er 
für die Folgen seines wettbewerbswidrigen Ver-
haltens im Ergebnis allein verantwortlich sein 
soll. Da das Verschulden des werbenden Dritten 
hier weit schwerer wiegt als eine Beteiligung 
oder Fahrlässigkeit des Letztverkäufers, kann 
dessen mögliches Mitverschulden außer Be-
tracht bleiben. Kannte dagegen der Letztver-
käufer die Unwahrheit der Werbeangabe, so er-
scheint es nicht gerechtfertigt, ihn im Innenver-
hältnis zum werbenden Dritten von jeder Haf-
tung freizustellen. Anderfalls könnte ein Händ-
ler, letztlich auf das Risiko des werbenden Drit-
ten, trotz voller Kenntnis von der Zuwiderhand-
lung aus deren schädlicher Wirkung auf den Ab-
nehmer Nutzen ziehen. Einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Regelung des Innenverhältnisses 
bedarf es insoweit nicht, weil für das Innenver-
hältnis zum werbenden Dritten im Hinblick auf 
die enge Verwandtschaft zwischen dem Scha-
densersatzanspruch nach § 13 a Abs. 2 und dem 
deliktsrechtlichen Rücktrittsrecht nach § 13 b 
die Grundsätze des allgemeinen Deliktsrechts 
(§ 840 BGB) gelten. Im Innenverhältnis haftet 
somit jeder nach dem Maß seiner Verantwort-
lichkeit (§§ 426, 254 BGB). Die Verantwortlich-
keit des Letztverkäufers für die von ihm selbst 
veranlaßte, eigene Werbung läßt § 13 b Abs. 3 
Satz 3 unberührt. 

dd) War der Vertragspartner des Abnehmers an der 
Werbung mit der unwahren Angabe nicht in 

dem oben aa) genannten Sinne beteiligt, so haf-
tet er weder auf Schadensersatz noch ist ihm ge-
genüber das Rücktrittsrecht gegeben. Der Ab-
nehmer muß sich in diesem Fall an den werben-
den Dritten halten und von ihm gegebenenfalls 
nach § 249 BGB Freistellung von seinen vertrag-
lichen Pflichten oder Ersatz in Geld verlan-
gen. 

ee) Die von dem Rücktrittsrecht des durch unwahre 
Angaben zum Vertragsabschluß bestimmten 
Abnehmers für den Handel ausgehenden Bela-
stungen gehen über die Folgen des Ersatzan-
spruchs und der bürgerlichrechtlichen Sach-
mängelhaftung nur unwesentlich hinaus. Da 
der Handel in solchen Fällen bereits heute 
grundsätzlich aus Gründen der Kulanz bereit 
ist, die Ware zurückzunehmen, dürfte sich das 
Rücktrittsrecht für ihn außerdem auch unter 
Berücksichtigung der aus Praktikabilitätsgrün-
den vereinfachten Voraussetzungen des § 13 b 
wirtschaftlich nicht als eine erhebliche zusätzli-
che Belastung auswirken. 

3. Zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
durch Verbände (§ 13 c) 

a) Praktisches Bedürfnis 

Es ist zu erwarten, daß die durch unlautere Wettbe-
werbsmaßnahmen zum Vertragsabschluß bestimm-
ten Abnehmer in einem erheblichen Teil der Fälle 
einen ihnen gewährten Schadensersatzanspruch 
nicht geltend machen werden. In Fällen, in denen 
der bei dem einzelnen Verbraucher entstehende 
Schaden verhältnismäßig gering ist, ist nicht damit 
zu rechnen, daß eine nennenswerte Zahl von Ver-
brauchern dem Werbenden gegenüber auch nur au-
ßergerichtlich auf der Erfüllung ihres Anspruchs be-
stehen wird. Derartige Kleinschäden können aber, 
wenn weite Verbraucherkreise betroffen sind, insge-
samt erhebliche Schadensbeträge ausmachen. Es er-
scheint wenig befriedigend, wenn den Ersatzberech-
tigten nur deswegen der ihnen entstandene Schaden 
nicht ersetzt werden und den Ersatzpflichtigen nur 
deswegen die Erfüllung ihrer Verpflichtung erspart 
bleiben würde, weil die Durchsetzung des An-
spruchs für den einzelnen Verbraucher wegen der 
geringen Höhe seines Schadens aus praktischen 
Gründen nicht in Betracht kommt. 

b) Lösungsmöglichkeiten 

aa) Die Bundesregierung hat daher entsprechend 
einer Empfehlung der Sachverständigenkom-
mission Wirtschaftskriminalität eingehend ge-
prüft, ob in solchen Fällen breitgestreuter Baga-
tellschäden einem oder mehreren Verbraucher-
verbänden das Recht zur Geltendmachung ei-
nes kollektiven Ersatzanspruchs zugunsten al-
ler geschädigten Verbraucher gewährt werden 
sollte. Sie hat bei dieser Prüfung insbesondere 
auch die Erfahrungen mit der nach angelsächsi-
schem Prozeßrecht gegebenen „class action" be-
rücksichtigt, bei der ein oder mehrere Verbrau-
cher im Interesse aller geschädigten Verbrau-
cher unter vom zuständigen Gericht vorher im 
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einzelnen festzulegenden Bedingungen (insbe-
sondere: Benachrichtigung der anderen Ver-
braucher, Regelung der Verteilung des Scha-
densbetrags) Klage auf (z. T. dreifachen) Scha-
densersatz erheben können. 

Die Bundesregierung ist jedoch in Übereinstim-
mung mit der fast einhelligen Auffassung im 
Schrifttum und der weit überwiegenden Mei-
nung der beteiligten Kreise der Auffassung, daß 
sich das Modell der „class action" in das deut-
sche Schadensersatz- und Prozeßrecht nicht 
übertragen läßt. Die insbesondere im amerika-
nischen Prozeßrecht mögliche vorherige Prü-
fung der Eignung des Falles für eine „class ac-
tion", eine Prüfung, bei der sich das Gericht und 
der Kläger über wesentliche Bedingungen des 
Verfahrens verständigen, ist mit dem deutschen 
Verfahrensrecht nicht vereinbar, das dem Rich-
ter keinen Verhandlungsspielraum in der Frage 
der Zulassung einer Klage läßt. Die für die 
„class action" typische Rechtskrafterstreckung 
zugunsten und zuungunsten der am Verfahren 
nicht beteiligten Verbraucher ist mit den 
Grundsätzen des deutschen Verfahrensrechts 
ebensowenig vereinbar. Die Regelung in § 21 
des AGB-Gesetzes sieht lediglich vor, daß sich 
ein am Verfahren nicht Beteiligter gegenüber 
dem Verwender auf die Wirkung eines gegen 
den Verwender ergangenen Unterlassungsur-
teils berufen kann. Eine Wirkung zuungunsten 
des von AGB betroffenen Vertragsteils ist hier 
nicht vorgesehen. 

Entscheidend spricht aber gegen eine Über-
nahme der angelsächsischen Lösung, daß die Si-
cherung der Rechte des einzelnen Verbrauchers 
nicht damit erkauft werden darf, daß über die 
Rechtsposition anderer Verbraucher verfügt 
wird, ohne daß diese sich damit ausdrücklich 
einverstanden erklärt hätten. Damit würden im 
Namen des Verbraucherschutzes Verbrauchern 
Nachteile zugefügt. Auch in der amerikanischen 
Rechtsprechung scheinen Bedenken gegen eine 
die Interessen der am Verfahren nicht beteilig-
ten Mitglieder der „class" beeinträchtigende Zu-
lassung von „class actions" zu wachsen. Es 
scheinen sich die Bestrebungen zu verstärken, 
Außenstehende nur bei einer ausreichenden Be-
nachrichtigung der Rechtskraft der Entschei-
dung zu unterwerfen (Koch, Kollektiver Rechts-
schutz im Zivilprozeß, Frankfurt 1976, S. 74 f.). 
Es verbleibt damit zwar bei dem im Vergleich 
zum deutschen Recht entscheidenden Unter-
schied, daß nach amerikanischem Recht (Ände-
rung von 1966) der ordnungsgemäß Benachrich-
tigte auch ohne eine ausdrückliche Erklärung in 
die Wirkungen des Verfahrens einbezogen wird. 
Immerhin trägt aber nunmehr auch die ameri-
kanische Praxis dem Recht des einzelnen Ver-
brauchers, über seine Rechtsposition selbst be-
stimmen zu können, wieder stärker Rechnung. 

bb) Die gegen eine Übernahme der „class action" 
sprechenden Gründe verbieten zugleich jede 
andere Lösung, die etwa einem Verbraucherver-
band das originäre Recht zur Geltendmachung 
von Ersatzansprüchen zubilligt. Nach dem deut- 

schen Zivilrecht können die einem Verbraucher 
zustehenden Ansprüche vielmehr nur auf 
Grund einer Abtretung von einem Verband im 
eigenen Namen geltend gemacht werden. 

Zugunsten eines originären (kollektivrechtli-
chen) Verbandsanspruchs auf Schadensersatz 
kann nicht ins Feld geführt werden, daß den 
Verbraucherverbänden seit 1965 die Möglich-
keit zur Erhebung der Unterlassungsklage auch 
insoweit zusteht, als die Unterlassung einer 
Wettbewerbsmaßnahme auch gegenüber Nicht-
mitgliedern verlangt wird. Bei der Unterlas-
sungsklage geht es um die Wettbewerbsmaß-
nahme selbst, die Mitglieder und Nichtmitglie-
der meist notwendig gleichermaßen trifft und 
daher nicht nur zugunsten der Mitglieder verbo-
ten werden kann. Soweit Unterlassungsklagen 
auch zulässig sind, wenn eine Wettbewerbsmaß-
nahme nur Nichtmitglieder trifft, geschieht die-
sen außenstehenden Verbrauchern kein Nach-
teil, weil ihnen bisher ein wettbewerbsrechtli-
cher Unterlassungsanspruch nicht zusteht. Dem 
Verbraucher kann zwar künftig als Folge der 
Gewährung des Ersatzanspruchs bei hinrei-
chendem eigenem Interesse auch ein Unterlas-
sungsanspruch zustehen. Dieser Anspruch wird 
indessen durch die Unterlassungsklage des Ver-
bandes ebensowenig beeinträchtigt wie der Un-
terlassungsanspruch der Mitbewerber durch 
die Klage eines gewerblichen Verbands (§ 13 
Abs. 1). Ersatz für einen Schaden kann aber ins-
gesamt nur einmal verlangt werden. Daher 
schließen sich Schadensersatzklagen, anders 
als Unterlassungsklagen, in bezug auf den glei-
chen Gegenstand aus. 

Einen kollektivrechtlichen Anspruch unter Aus-
schluß von Ansprüchen der einzelnen Geschä-
digten kennt das deutsche Recht im Bereich des 
gewerblichen Rechtsschutzes nur im Rahmen 
enger Mitgliedschaftsverhältnisse (vgl. § 22 des 
Warenzeichengesetzes für Verbandszeichenge-
meinschaften). Auf das Verhältnis der Verbrau-
cherverbände zu Außenstehenden läßt sich die-
ser Gedanke jedenfalls nicht übertragen. Für 
das Verhältnis des Verbraucherverbandes zu 
seinen Mitgliedern erscheint er nicht zweckmä-
ßig, solange Verbraucherverbände, wie bisher, 
nur einen relativ geringen Prozentsatz der ins-
gesamt in Betracht kommenden Letztverbrau-
cher als Mitglieder aufzuweisen haben.  Würden 
sie sich aber zu Massenverbänden entwickeln, 
wofür bisher keine Anhaltspunkte gegeben 
sind, so dürfte damit zugleich eine nur durch die 
enge Beziehung der Mitglieder zum Verband 
begründete Berechtigung für eine entspre-
chende „Kollektivierung" des Anspruchs der 
Mitglieder entfallen. 

c) Ausgestaltung 

aa) Ist demnach mit den Grundsätzen des deut-
schen Schadensersatz- und Verfahrensrechts 
nur eine Lösung vereinbar, die die Ersatzklage 
des Verbandes von einer jederzeit möglichen 
Abtretung (§ 398 BGB) seitens der geschädigten 
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individuellen Abnehmer abhängig macht, so be-
steht andererseits keine zwingende Notwendig-
keit dafür, nur den Mitgliedern des Verbandes 
eine solche Übertragung zu gestatten. Weder 
das Bürgerliche Gesetzbuch noch die Zivilpro-
zeßordnung gebieten eine solche Beschrän-
kung. Im Hinblick auf die begrenzten Mitglie-
derzahlen der Verbraucherverbände wäre au-
ßerdem auf diese Weise das Problem der Durch-
setzung des Schadensersatzes bei breitgestreu-
ten Bagatellschäden nicht zu lösen. Auch eine 
Vorausabtretung ist den Verbrauchern schon 
nach geltendem Recht, wenn der Anspruch hin-
reichend bestimmbar ist, grundsätzlich möglich. 
Die in Betracht kommenden Ersatzansprüche 
wegen unlauterer Werbemaßnahmen gegen-
über dem Werbenden sind ihrem Inhalt und ih-
rem Schuldner nach im Zeitpunkt ihres Entste-
hens grundsätzlich hinreichend bestimmbar. 

bb) Die Erfahrungen mit der angelsächsischen 
„class action" zeigen, daß Verbraucher insbeson-
dere dann bereit sind, ihre Rechte durch andere 
geltend machen zu lassen, wenn die Zahlungs-
pflicht des unlauter Werbenden bereits gericht-
lich festgestellt worden ist. Auch in Deutschland 
ist damit zu rechnen, daß Verbraucher zögern 
werden, ihren Ersatzanspruch einem Verbrau-
cherverband zu übertragen, solange noch offen 
ist, ob die Klage des Verbandes Erfolg haben 
wird. Es liegt daher im Interesse der Verbrau-
cher, die Möglichkeit zu haben, Ansprüche auf 
Grund einer Abtretung an den Verband in ei-
nem schwebenden Verfahren auch dann noch 
geltend machen zu lassen, wenn die Ersatz-
pflicht des unlauter Werbenden bereits dem 
Grunde nach gerichtlich festgestellt worden ist. 
Diese Ansprüche werden dann zwar nicht von 
der Rechtskraft des Urteils über den Grund er-
faßt. Im Hinblick darauf jedoch, daß die Zuläs-
sigkeit einer Werbemaßnahme regelmäßig nur 
einheitlich beurteilt werden kann, werden sie 
insoweit tatsächlich in den Genuß von der Klage 
günstigen Feststellungen dieses Urteils kom-
men. Eine solche Möglichkeit liegt aber auch im 
Interesse der Verbraucherverbände und der be-
troffenen Unternehmen, soweit es sich um im 
wesentlichen gleichgelagerte Fälle handelt, weil 
die Zulässigkeit der Werbemaßnahme dann zu-
nächst bei einem verhältnismäßig geringen 
Streitwert geklärt werden kann und der mit ei-
ner neuen Klageerhebung auf Grund späterer 
Abtretungen verbundene zusätzliche Aufwand 
entfiele. 

Nach geltendem Recht ist eine Einbeziehung 
neuer Abnehmeransprüche in ein anhängiges 
Verfahren nur möglich, wenn der Beklagte ein-
willigt oder das Gericht die Klageänderung für 
sachdienlich erachtet (§ 263 ZPO), sofern nicht 
die Voraussetzungen des § 264 ZPO vorliegen. 
Die Bundesregierung hat geprüft, ob für die hier 
in Betracht kommenden Fälle auf das Erforder-
nis der Zulassung durch das Gericht bei fehlen-
der Einwilligung des Beklagten verzichtet wer-
den sollte. Sie hält eine ausdrückliche Regelung 
jedoch nicht für erforderlich, weil unter den ge

-

nannten, für Fälle unlauteren Wettbewerbs ty-
pischen Voraussetzungen mit einer Zulassung 
wegen Sachdienlichkeit gerechnet werden 
kann. 

cc) Es wäre nach Auffassung der Bundesregierung 
nicht gerechtfertigt, nur für Letztverbraucher 
und ihre Verbände die Möglichkeit zur zusam-
menfassenden Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen zu regeln. Auch für gewerbliche Ab-
nehmer (etwa eine große Gruppe von Einzel-
händlern) und ihre Verbände kann diese Form 
der Geltendmachung praktische Bedeutung ha-
ben. 

dd) Die zusammenfassende Geltendmachung von 
Ansprüchen der Abnehmer durch Verbände ist 
nach geltendem Recht nur auf Grund einer Er-
laubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz mög-
lich. Die Bundesregierung hält es zwar, gerade 
auch im Hinblick auf die in Deutschland bisher 
fehlenden Erfahrungen mit einem wettbe-
werbsrechtlichen Ersatzanspruch des Abneh-
mers (Verbrauchers) und der abgeleiteten Gel-
tendmachung dieses Anspruchs durch Verbän-
de, im Interesse der Verbraucher selbst und im 
Interesse der in zulässiger Weise werbenden 
Unternehmen nicht für zweckmäßig, auf eine 
Kontrolle dieser Verbandstätigkeit zu verzich-
ten. Um die gebündelte Geltendmachung von 
Abnehmerersatzansprüchen durch Verbände 
nicht unnötig zu erschweren oder zu verzögern, 
sollen die Verbände allerdings, soweit es um 
diese Form der Geltendmachung geht, von Ge-
setzes wegen von der Verpflichtung zur Einho-
lung einer Erlaubnis zur Rechtsbesorgung nach 
Artikel 1 § 1 RBerG freigestellt werden (§ 13 c 
Abs. 1). Sie sollen jedoch bestimmten Verpflich-
tungen unterliegen und unterstehen insoweit 
der Kontrolle der Aufsichtsbehörde (§ 13 c Abs. 3 
bis 5). Der Entwurf sieht außerdem zum Schutz 
des Abnehmers bestimmte Regelungen für die 
Abtretung vor (§ 13c Abs. 2). 

d) Zu Artikel 1 Nr. 6 (Geltendmachung abgetretener 
Ersatzansprüche durch Verbände, § 13c) im ein-
zelnen 

Eine Erlaubnis für die Geltendmachung abgetrete-
ner Ansprüche durch die zur Erhebung der Unter-
lassungsklage befugten und registrierten Verbände 
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5) wäre im Hinblick auf 
die gesetzliche Verpflichtung der Verbände zur Aus-
schüttung (Absatz 3) nach Artikel 1 § 1 des Rechtsbe-
ratungsgesetzes an sich notwendig. Ab s atz 1 ge-
währt jedoch eine auf die mit der gebündelten Gel-
tendmachung notwendigerweise verbundenen Tä-
tigkeiten beschränkte gesetzliche Teilerlaubnis, um 
die zügige Verfolgung von Schadensfällen nicht zu 
erschweren. Die Formulierung „im Rahmen ihrer 
satzungsgemäßen Aufgaben" soll zum Ausdruck 
bringen, daß gewerbliche Verbände nur für gewerb-
liche Abnehmer und Verbraucherverbände nur für 
Verbraucher Ersatzansprüche gebündelt geltend 
machen dürfen. Die vorgeschlagene Mitteilungs-
pflicht soll der Aufsichtsbehörde (§ 13 Abs. 5) eine 
Kontrolle darüber ermöglichen, ob die Verbände ih- 
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rer in Absatz 3 Satz 3 vorgesehenen Pflicht zur 
Rechnungslegung nachkommen. Unterbleibt die 
Mitteilung, die allgemein vor Aufnahme der Tätig-
keit und nicht vor jeder einzelnen Klage erfolgen 
soll, so entfällt die vorgesehene gesetzliche Teil-
erlaubnis zur Geltendmachung abgetretener Ersatz-
ansprüche mit der Folge, daß die Vorschriften des 
Rechtsberatungsgesetzes Anwendung finden. 

Der Sicherung des Abnehmers dient das in Ab s atz 2 
vorgesehene Recht, bis zur Klageerhebung durch 
den Verband die Rückübertragung des abgetretenen 
Anspruchs zu verlangen. Die Rückübertragung bei 
einem Fehlschlag der gebündelten Geltendmachung 
richtet sich nach § 667 BGB. 

Im Interesse des Abnehmers und um einen Miß-
brauch der Möglichkeit zur gebündelten Geltendma-
chung abgetretener Ersatzansprüche zu verhindern, 
sieht Absatz 3 eine dem § 667 BGB entsprechende 
Verpflichtung zur Ausschüttung des nach Abzug der 
der gebündelten Geltendmachung unmittelbar zure-
chenbaren Unkosten des Verbandes verbleibenden 
Ersatzbetrags vor. Diese Formulierung soll zum 
Ausdruck bringen, daß der Verband auch seine all-
gemeinen Aufwendungen für entsprechende Klage-
tätigkeiten für jeden einzelnen Rechtsstreit ange-
messen in Ansatz bringen kann. Die vorgesehene 
Rechnungslegung gegenüber der Aufsichtsbehörde 
soll auch sicherstellen, daß hierbei ein sachgerech-
ter Maßstab angelegt wird. Daß der Verband nicht 
zur Ausschüttung verpflichtet ist, wenn und soweit 
die Kosten der Ausschüttung den auszuschüttenden 
Betrag übersteigen würden, und daß eine mögliche 
Ausschüttung an die Abnehmer je nach dem Erfolg 
ihrer Ansprüche anteilig vorzunehmen ist, bedurfte 
keiner besonderen Regelung. Um dem Verband die 
Berechnung der Kosten bei der Ausschüttung nicht 
unangemessen zu erschweren, ist eine Anrechnung 
der Kosten, die wegen einer Teilabweisung des für 
einen bestimmten Abnehmer geltend gemachten 
Anspruchs zu tragen sind, auf den an diesen Abneh-
mer auszuschüttenden Betrag nicht vorgesehen. Die 
Ausschüttung des erlangten Betrages soll vielmehr 
so vorgenommen werden, daß nach Abzug der ge-
samten Unkosten der dann noch verbleibende Be-
trag so verteilt wird, daß jeder den gleichen Bruch-
teil des ihm zugesprochenen Schadensersatzes er-
hält, wobei dieser Bruchteil dem Verhältnis des nach 
Unkostenabzug zu verteilenden Restbetrags zu dem 
erlangten Gesamtbetrag entspricht. 

Der Verband kann seine Unkosten nur auf diesem 
Weg auf die Abnehmer abwälzen. Um die Abnehmer 
vor unübersehbaren Kostenrisiken zu bewahren, ist 
ein Anspruch auf Aufwendungsersatz im übrigen 
ausgeschlossen (Absatz 3 Satz 2). Der Verband kann 
daher, worauf er sich schon bei seinem Entschluß 
zur gebündelten Geltendmachung einstellen muß, 
weder im Falle des Unterliegens noch dann, wenn 
die Unkosten den erlangten Ersatzbetrag überstei-
gen, von den Abnehmern Ersatz seiner Aufwendun-
gen verlangen. Ansprüche auf Schadensersatz, etwa 
unter den Voraussetzungen des § 826 BGB, sind da-
mit nicht ausgeschlossen. 

Die Möglichkeit zur gebündelten Geltendmachung 
kann von dem einzelnen geschädigten Verbraucher 

nur genutzt werden, wenn er darüber unterrichtet 
wird, daß ein Verband eine solche Geltendmachung 
beabsichtigt. Andererseits können öffentliche Mit-
teilungen dieser Art für das betroffene Unterneh-
men zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, daß grundsätzlich 
eine Werbung für rechtsberatende Tätigkeiten ver-
boten ist. Die in Absatz 4 vorgesehenen Verpflich-
tungen sollen daher einer unnötigen oder in der 
Form unangemessenen Werbung zur Beteiligung 
entgegenwirken. 

Um den Schutz der Abnehmer — insbesondere der 
Verbraucher — vor nicht fachgerechter Rechtsbe-
sorgung sicherzustellen, werden in Absatz 5 Satz 1 
auf Vorschlag des Bundesrates die Vorschriften des 
Rechtsberatungsgesetzes, die für vom Erlaubnis-
zwang befreite Vereinigungen gelten (Artikel 1 § 7 
des Rechtsberatungsgesetzes, § 16 der Verordnung 
zur Ausführung des Rechtsberatungsgesetzes vom 
13. Dezember 1935 — BGBl. III 303-12-1), für entspre-
chend anwendbar erklärt. Dem Verband soll die Gel-
tendmachung der an ihn abgetretenen Schadenser-
satzansprüche untersagt werden können, wenn die 
in diesem Rahmen tätigen Personen den persönli-
chen oder fachlichen Anforderungen nicht genügen 
und dieser Mangel nicht in angemessener Zeit beho-
ben wird oder wenn die Rechtsform des Verbandes 
zur Umgehung des Erlaubniszwangs mißbraucht 
wird. Die in der Verweisung nach Absatz 5 Satz 1 lie-
gende Gleichstellung mit den Vereinigungen nach 
Artikel 1 § 7 des Rechtsberatungsgesetzes erscheint 
auch im Hinblick darauf angebracht, daß die Ver-
bände nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG in der Fassung des 
Entwurfs zugleich Vereinigungen im Sinne von Arti-
kel 1 § 7 des Rechtsberatungsgesetzes sein können. 
Das Untersagungsrecht der Aufsichtsbehörde nach 
Absatz 5 Satz 2 soll der (auch einklagbaren) Aus-
schüttungsverpflichtung und der Rechnungsle-
gungspflicht nach Absatz 3 sowie den für die Unter-
richtung nach Absatz 4 geltenden Anforderungen 
Nachdruck verleihen und für die Zukunft sicherstel-
len, daß nur solche Verbände zur gebündelten Gel-
tendmachung zugelassen bleiben, die die Gewähr 
dafür bieten, daß sie sich an die genannten Bestim-
mungen halten werden. 

Absatz 5 Satz 3 soll sicherstellen, daß die Untersa-
gung der Geltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen bekannt wird. 

VII. Zu Artikel 1 Nr. 7 

Die Änderung in § 14 Abs. 3 (Nr. 7) ist eine Folgeän-
derung. Der bisherige § 13 Abs. 3 ist jetzt § 13 
Abs. 4. 

VIII. Zu Artikel 1 Nr. 8 

§ 15 Abs. 2 muß aus den gleichen Gründen gestri-
chen werden (Nr. 8) wie § 4 Abs. 2. Auf die Ausfüh-
rungen unter III.6. d) wird Bezug genommen. 
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IX. Zum Verbot des Ausspähen von Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnissen (Artikel 1 Nr. 9 bis 
11) 

1. Geltendes Recht 

a) Das UWG gewährt Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnissen nur einen sachlich und zeitlich be-
grenzten Schutz. 

aa) Es stellt den Verrat solcher Geheimnisse 
durch Betriebsangehörige unter Strafe (§ 17 
Abs. 1), jedoch nur, soweit das Geheimnis 
während der Dauer des Beschäftigungsver-
hältnisses verraten wird. Eine Mitteilung 
oder Verwertung nach Ablauf des Beschäfti-
gungsverhältnisses ist nicht strafbar, weil 
der Wechsel des Arbeitsplatzes nicht er-
schwert und die Mobilität auf dem Arbeits-
markt nicht gestört werden sollen. Es bleibt 
daher den besonderen Vereinbarungen zwi-
schen den Beteiligten überlassen, ob der Be-
schäftigte innerhalb einer gewissen Frist 
nach Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses der Verpflichtung zur Geheimhal-
tung ihm bekannter Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse unterliegt; für derartige 
vertragliche Geheimhaltungsverpflichtun-
gen zahlt der Betrieb häufig eine entspre-
chende Vergütung. 

bb) Das Gesetz enthält ferner ein strafrechtli-
ches Verbot der Verwertung des Geheimnis-
ses (§ 17 Abs. 2). Strafbar ist nicht nur die 
Verwertung von Geheimnissen, die in straf-
barer Weise von einem Beschäftigten verra-
ten worden sind (§ 17 Abs. 2 1. Alternative), 
sondern auch die Verwertung von Geheim-
nissen, die der Verwerter „durch eine gegen 
das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen-
de eigene Handlung erlangt hat" (§ 17 Abs. 2 
2. Alternative). Diese zweite Form des Erlan-
gens umfaßt nicht nur Fälle, in denen der 
Verwerter selbst oder durch eigene Leute 
das Geheimnis ausgespäht hat. Sie kann 
vielmehr auch auf die Fälle eines nicht straf-
baren Verrats des Geheimnisses von einem 
Betriebsangehörigen des Geschäftsbetriebs 
anwendbar sein, auch dann, wenn das Be-
schäftigungsverhältnis bereits beendet war, 
als dieser das Geheimnis verraten hat. 

cc) Strafbar ist schließlich nach § 20 bereits das 
erfolglose Verleiten und Erbieten zum Ver-
rat, soweit der Verrat als solcher strafbar 
wäre; ferner die Annahme eines entspre-
chenden Erbietens sowie ein Sichbereiter-
klären nach einem entsprechenden Ansin-
nen. Auf diese Weise wird ein wirksamer 
Schutz bereits vor Vollendung des Verrats 
gewährt. 

b) Nicht strafbar ist dagegen nach geltendem Recht 
das Ausspähen eines Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisses als solches. Es kann bisher nur unzu-
reichend mit dem Einsatz von Strafvorschriften 
bekämpft werden, die anderen Tathandlungen 
gelten. 

aa) Das Ausspähen ist nur im Zusammenhang 
mit einer nachfolgenden Verwertung straf-
bar (§ 17 Abs. 2). Da der Versuch des Verge-
hens nach § 17 Abs. 2 nicht strafbar ist, kann 
das Ausspähen auch nicht als Versuch un-
lauteren Verwertens bestraft werden. 

bb) Hat sich der Betriebsangehörige zum Verrat 
bereit erklärt oder erboten oder hat ihn je-
mand zum Verrat zu verleiten gesucht, so 
machen sich der Betriebsangehörige und der 
Dritte damit bereits nach § 20 strafbar, ohne 
daß ein späteres Ausspähen noch hinzuzu-
treten brauchte. Immerhin wird damit ein 
gewisser Schutz im Vorfeld der Ausspähung 
erreicht, sofern die Ausspähung von einem 
Betriebsangehörigen vorgenommen und das 
ausgespähte Geheimnis während der Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses verraten 
werden soll. Keinen ausreichenden Schutz 
gewährt § 20 jedoch in den Fällen, in denen 
der Betriebsangehörige das Geheimnis erst 
nach Ablauf des Beschäftigungsverhältnis-
ses verraten soll und in denen das Geheim-
nis von jemandem ausgespäht werden soll, 
der dem Betrieb nicht angehört, etwa von 
Spionen des Verwerters. In diesen Fällen 
macht sich der Auftraggeber (nicht der Aus-
spähende) erst strafbar, wenn er das Ge-
heimnis verwertet. 

2. Notwendigkeit der Bekämpfung 
der Betriebsspionage 

Die fehlende Strafbarkeit des Ausspähens eines Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisses wird von der 
Wirtschaft bei ihren Bemühungen zur Abwehr der 
Betriebsspionage als nachteilig beklagt. Die Be-
triebsspionage hat in den letzten Jahren erhebliche 
Ausmaße angenommen. Die Wirtschaft hat hierge-
gen zwar bereits wirksame Selbsthilfemaßnahmen 
ergriffen. Solche Maßnahmen sind jedoch unzurei-
chend, solange das bloße Ausspähen eines Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisses nicht mit einem 
strafrechtlichen Risiko verbunden ist. Diese Straf-
barkeitslücke wirkt geradezu als Anreiz für eine mit 
großem Einsatz betriebene Spionage, die für die Tä-
ter insbesondere dann praktisch ungefährlich ist, 
wenn die Verwertung im Ausland stattfindet. 

Hinzu kommt, daß Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für 
ihren Export, unter dem Sammelbegriff des „Know-
how" eine ständig zunehmende Bedeutung erlangt 
haben. Dieser Bedeutung trägt auch § 21 GWB Rech-
nung, der die Vorschriften über Lizenzverträge in 
bezug auf Patente, Gebrauchsmuster und Sorten

-

schutzrechte (§ 20 GWB) hinsichtlich des „Know-
how", soweit er ein Betriebsgeheimnis darstellt, für 
entsprechend anwendbar erklärt. 

3. Beschränkung auf typische Fälle 

Die Bundesregierung folgt mit der vorgesehenen 
Neufassung des § 17 Abs. 2 Nr. 1 in der Sache einer 
Empfehlung der Sachverständigenkommission 
Wirtschaftskriminalität. 
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Entsprechend dieser Empfehlung stellt der Entwurf 
bei der Beschreibung des Tatbestandes auf einzelne 
typische und besonders gefährliche Erscheinungs-
formen des Ausspähens ab. Dieser Beschränkung 
des Tatbestandes liegt die Erwägung zugrunde, daß 
es zu weit gehen würde, alle Fälle des unbefugten 
Sichverschaffens eines Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisses unter den im neuen Absatz 2 genannten 
subjektiven Voraussetzungen auch ohne das weitere 
Merkmal des unbefugten Verwertens in den Straf-
schutz einzubeziehen. Dies würde für das Wirt-
schaftsleben zu schwer erträglichen Unsicherheiten 
über die Grenze zwischen einer strafbaren und einer 
straflosen Informationserlangung führen. Zwar 
wird auch in Nummer 2 das unbefugte Sichverschaf-
fen als Tatbestandsmerkmal verwendet, jedoch in 
Verbindung mit der einschränkenden weiteren Vor-
aussetzung, daß ein Verwerten hinzutreten muß. Auf 
diese Weise wird einer zu weiten Ausdehnung der 
Strafbarkeit entgegengewirkt. Aus diesen Gründen 
sollen nur die Fälle der Betriebsspionage mit Strafe 
bedroht werden, die unter Einsatz von „Verkörpe-
rungen" und anderen technischen Mitteln durchge-
führt werden, Fälle, die sich einerseits als besonders 
gefährlich erwiesen haben und bei denen anderer-
seits wegen der Verkörperung des Geheimnisses 
oder wegen des Einsatzes technischer Hilfsmittel 
ein Nachweis am ehesten möglich ist. 

Der weiteren Eingrenzung dienen die in § 17 Abs. 1 
und (teilweise) 2 bereits enthaltenen Merkmale „zu 
Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz oder 
zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem In-
haber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen", 
sowie das Erfordernis, daß das Ausspähen „unbe-
fugt", d. h. gegen den tatsächlichen oder mutmaßli-
chen Willen des Inhabers oder Leiters des Ge-
schäftsbetriebs, vorgenommen werden muß. 

Unter diesen Voraussetzungen erscheinen die Straf-
barkeitsvoraussetzungen des Ausspähens in prakti-
kabler Weise abgegrenzt, ohne daß der Wirksamkeit 
der Vorschrift damit entscheidende Hindernisse in 
den Weg gelegt würden. Die Vorschrift fügt sich au-
ßerdem in die Struktur des § 17 ohne Schwierigkei-
ten ein. Eine Änderung des § 18 ist in diesem Zusam-
menhang nicht erforderlich. Die Bundesregierung 
hält eine solche Änderung mit der Sachverständi-
genkommission auch nicht für zweckmäßig. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 9 bis 11 im einzelnen 

a) Bei Nummer 9a handelt es sich um eine Anpas-
sung der in § 17 Abs. 1 genannten Beweggründe 
an die neue Fassung des Absatzes 2 (siehe unten 
b) ff)). 

b) Zu Nummer 9 b (§ 17 Abs. 2) 

aa) Mit dem Merkmal der heimlichen „Anwen-
dung technischer Mittel" in Absatz 2 Nr. 1 
Buchstabe a soll der Einsatz aller im weite-
sten Sinne der Technik zuzurechnenden 
Vorrichtungen erfaßt werden, die dem Sich

-

verschaffen oder Sichern von Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnissen dienen können, 
insbesondere etwa der Einsatz von Ablich-
tungsgeräten, Fotoapparaten, Filmkameras, 

Abhörvorrichtungen, Kleinsende- oder Emp-
fangsgeräten. Eine Regelung zusätzlich zu 
der Tatbestandsalternative des Buchsta-
ben b ist erforderlich, weil zwar der Einsatz 
eines Teils dieser „technischen Mittel" zu ei-
ner Verkörperung des Geheimnisses im 
Sinne des Buchstaben b führt, der Einsatz 
anderer technischer Mittel jedoch nicht. 

Mit dem Merkmal der „heimlichen" Anwen-
dung technischer Mittel sollen insbesondere 
etwa die Fälle einer Ablichtung zur internen 
Information von Betriebsangehörigen aus 
dem Bereich der Strafbarkeit ausgeschieden 
werden. Die nicht heimliche Anfertigung 
derartiger Ablichtungen soll den objektiven 
Tatbestand der neuen Vorschrift nicht erfül-
len. Andernfalls würden in vielen Fällen ei-
ner offenen Informationsbeschaffung im Un-
ternehmen nur noch die subjektiven Tatbe-
standsvoraussetzungen vor einer Strafbar-
keit bewahren. Aus dem gleichen Grunde 
soll etwa auch das Benutzen des Telefons zur 
Erlangung der Kenntnis von einem Geheim-
nis als solches nicht unter Buchstabe a fal-
len. Unter einer „heimlichen" Anwendung 
technischer Mittel soll ein Handeln zu ver-
stehen sein, das aus der Sicht des Täters ge-
gen die Kenntnisnahme seitens der Be-
triebsleitung abgesichert werden soll. Das 
Sichverschaffen oder Sichern soll daher von 
Vorkehrungen begleitet werden oder unter 
Ausnutzung von Umständen vor sich gehen 
müssen, die nach der Vorstellung des Täters 
eine solche Kenntnisnahme ausschließen 
sollen. 

bb) Mit dem in Buchstabe b verwendeten Begriff 
der „verkörperten Wiedergabe" eines Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisses soll jede 
Form der Vergegenständlichung eines Ge-
heimnisses erfaßt werden, die dazu be-
stimmt ist, das Geheimnis festzuhalten, da-
mit es anderen offenbart werden kann. Dies 
trifft nicht zu auf Gegenstände, die als solche 
Objekt des Geheimnisschutzes sind, z. B. auf 
ein geheimes technisches Gerät. Insofern 
bieten die strafrechtlichen Eigentumsdelikte 
einen ausreichenden Schutz. Es geht viel-
mehr um ein Mittel, das aus sich heraus dazu 
dienen kann, das Geheimnis oder wesentli-
che Teile hiervon einem anderen mitzutei-
len. Dabei kann es sich beispielsweise um 
Ablichtungen, Fotografien, Zeichnungen, 
Tonbandaufzeichnungen, Texte und Ab-
schriften handeln. Auch hier ist indessen aus 
den gleichen Gründen wie bei Buchstabe a 
erforderlich, daß die verkörperte Wieder-
gabe „heimlich" hergestellt wird. 

cc) Mit dem Merkmal der „Wegnahme" der Wie-
dergabe in Buchstabe c sollen alle Maßnah-
men erfaßt werden, mit denen jemand ein 
Geheimnis so an sich bringt, daß er in die 
Lage versetzt wird, es an einen anderen wei-
terzugeben. Dies setzt voraus, daß er nicht 
schon ohne die Maßnahme im Besitz des Ge-
heimnisses oder seiner Wiedergabe, also in 
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der Lage war, das Geheimnis ohne weiteres 
an andere weiterzugeben, und daß der Täter 
die Wiedergabe gegen den Willen des Besit-
zers an sich bringt. 

dd) Das Sichverschaffen oder Sichern des Ge-
heimnisses muß „unbefugt" sein. Mit diesem 
Merkmal soll klargestellt werden, daß nicht 
jede Informationssammlung in einem Be-
trieb, die die übrigen Voraussetzungen der 
Nummer 1 erfüllt, die berechtigten Geheim-
haltungsinteressen des Geheimnisinhabers 
in strafwürdiger Weise verletzt. Soweit je-
mand etwa im Rahmen der ihm in einem Be-
trieb übertragenen Aufgaben oder aufgrund 
seiner geschäftlichen Beziehungen zu dem 
Betrieb oder bei einer Besichtigung des Be-
triebs von geheimen Betriebsvorgängen 
oder Unterlagen Kenntnis erlangt, werden 
sie ihm befugt zugänglich gemacht. Unbe-
fugt handelt nur, wer sich gegen den aus-
drücklichen oder mutmaßlichen Willen des 
Geheimnisinhabers oder etwa aufgrund ei-
ner durch List erschlichenen Zustimmung 
des Inhabers Zugang zu den betrieblichen 
Informationen durch eine darauf gerichtete 
Tätigkeit verschafft oder sichert, diesen Zu-
gang also nicht etwa nur zufällig erlangt. Das 
Tatbestandsmerkmal des „Sicherns" wird 
entsprechend einem Vorschlag des Bundes-
rates zum Regierungsentwurf zur UWG

-

Novelle von 1978 (Drucksache 8/2145) aus-
drücklich erwähnt und neben das Merkmal 
des „Sichverschaffens" gestellt, um klarzu-
stellen, daß auch derjenige Täter von § 17 
Abs. 2 Nr. 1 erfaßt werden soll, der das Ge-
heimnis zwar schon kennt, sich jedoch eine 
genaue oder bleibende Kenntnis, etwa in 
Form einer verkörperten Wiedergabe, ver-
schafft. 

ee) In Ab s atz 2 Nr. 2 werden wie in dem bisheri-
gen Absatz 2 die Fälle des unbefugten Ver-
wertens eines unbefugt erlangten Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnisses zusammenge-
faßt. Dabei entspricht die erste Alternative 
der bisherigen ersten Alternative. Die zweite 
Alternative knüpft an die in der Nummer 1 
neu vorgesehenen Ausspähungshandlungen 
an. Die dritte Alternative soll das unbefugte 
Verwerten eines unbefugt erlangten Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisses unter 
Strafe stellen. Die geltende Regelung, die 
darauf abstellt, daß der Täter das Geheimnis 
„durch eine gegen das Gesetz oder die guten 
Sitten verstoßende eigene Handlung" er-
langt hat, hat sich wegen des Merkmals der 
„guten Sitten" als schwer anwendbar erwie-
sen. Die neue Regelung erfaßt zwar nun-
mehr alle Fälle des „unbefugten" Erlangens, 
also auch ein unbefugtes Ausspähen, das 
nicht in den besonders gefährlichen Formen 
der Nummer 1 vorgenommen worden ist. 
Das Merkmal des „unbefugten" Sichver-
schaffens stellt jedoch klarer das geschützte 
Rechtsgut, das Geheimhaltungsinteresse 
des Geheimnisträgers, heraus. Dieses Merk

-

mal, das auch in anderen vergleichbaren 
Tatbeständen des Strafgesetzbuchs (vgl. z. B. 
§§ 201 ff. StGB) verwendet wird, ist in Verbin-
dung mit den subjektiven Merkmalen sowie 
durch das zusätzliche Tatbestandsmerkmal 
des Verwertens hinreichend eingeengt. 

ff) Die für Nummer 1 und Nummer 2 des Absat-
zes 2 gemeinsamen subjektiven Tatvoraus-
setzungen stimmen mit einer Ausnahme mit 
den im geltenden § 17 Abs. 1 genannten über-
ein. Zusätzlich ist hier und in § 17 Abs. 1 (Ar-
tikel 1 Nr. 9 a) das Merkmal „zugunsten eines 
Dritten" aufgenommen worden. Damit sollen 
die Fälle des Ausspähens erfaßt werden, bei 
denen der Täter weder wettbewerbliche In-
teressen anderer fördern will, also nicht „zu 
Zwecken. des Wettbewerbs" handelt, noch 
aus Eigennutz oder in Schädigungsabsicht 
handelt. Gemeint ist z. B. der ideologisch mo-
tivierte Täter, der im Interesse eines ande-
ren Staates handelt. 

c) Zu Nummer 9 c (§ 17 Abs. 5 und 6) 

aa) In den Fällen des neuen § 17 Abs. 2 UWG soll 
auf Vorschlag des Bundesrates zum Regie-
rungsentwurf zur UWG-Novelle von 1978 
(Drucksache 8/2145) nach § 17 Abs. 5 bereits 
der Versuch der Tathandlung unter Strafe 
gestellt werden, um insoweit den Strafschutz 
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
auch im Versuchsstadium, in dem das ge-
schützte Rechtsgut bereits gefährdet wird, 
gewährleisten zu können. Von einer Ausdeh-
nung der Strafbarkeit des Versuchs auf die 
Fälle des Absatzes 1 wurde dagegen — inso-
weit abweichend vom Vorschlag des Bundes-
rates — abgesehen, da diese Fälle bereits 
von § 20 UWG erfaßt werden und eine noch 
weitergehende Ausdehnung des Strafschut-
zes Arbeitnehmer einem unangemessenen 
Strafrisiko aussetzen würde. 

bb) In § 17 Abs. 6 wird entsprechend den Emp-
fehlungen der Sachverständigenkommis-
sion Wirtschaftskriminalität ein besonderer 
Strafaufhebungs- oder -milderungsgrund ge-
schaffen, der der Tatsache Rechnung trägt, 
daß mit den in § 17 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Handlungen der Bruch des Geheimnisses 
erst vorbereitet wird, daß es sich also dem 
Wesen nach um ein Versuchsdelikt handelt. 
Die dem Täter gebotene Möglichkeit, sich 
von der bereits verwirkten Strafe zu befrei-
en, eröffnet die Chance, das bereits ausge-
spähte Geheimnis doch noch davor zu schüt-
zen, daß es durch einen Verrat oder durch 
eine Mitteilung an andere verletzt wird. Sie 
wird sich daher im Ergebnis zugunsten des 
Geheimnisschutzes auswirken. Die Formu-
lierung übernimmt weitgehend die im Straf-
gesetzbuch, etwa in § 83 a StGB, üblichen Be-
stimmungen über die tätige Reue. 
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d) Zu Nummer 10 (§ 20) 

Da die Absätze 1 und 2 in § 20 ihrem Wesen nach 
jedenfalls teilweise Tatbestände der versuchten 
Teilnahme enthalten, wird durch § 20 Abs. 3 inso-
weit § 31 StGB (Rücktritt vom Versuch der Betei-
ligung) für entsprechend anwendbar erklärt. 

e) Zu Nummer 11 (§ 22) 

aa) Wegen der besonderen Gefährlichkeit der 
progressiven Kundenwerbung soll § 6 c 
ebenso wie bisher bereits § 4 von der Regel 
des § 22 Abs. 1 Satz 1 ausgenommen werden, 
daß die im UWG enthaltenen Straftaten nur 
auf Antrag verfolgt werden. 

bb) Die Vorschriften der §§ 17, 18 und 20 dienen 
in erster Linie dem Schutz des Unterneh-
mens vor einem Bruch seiner Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse. Sie sind daher bisher 
Antragsdelikte. Da der Schutz von Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnissen aber ge-
rade in einer immer stärker auf die Siche-
rung von „Know-how" angewiesenen Wirt-
schaft auch im öffentlichen Interesse liegt 
und andererseits die betroffenen Unterneh-
men nicht selten aus den verschiedenartig-
sten Gründen zögern, Strafantrag zu stellen, 
sieht der neue § 22 Abs. 1 Satz 2 vor, daß die 
Tat, falls die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen für erforderlich hält, auch ohne 
Strafantrag verfolgt werden kann. Der Be-
griff des öffentlichen Interesses wird an-
hand von zwei Beispielen näher beschrieben, 
die keine abschließende Aufzählung darstel-
len. 

cc) Für die Antragsdelikte der §§ 12 (Bestechung 
von Angestellten) und 15 (geschäftliche Ver-
leumdung) soll es dabei bleiben, daß antrags-
berechtigt die Verletzten sind (§ 77 Abs. 1 
StGB) und daß im Falle des § 12 zusätzlich 
auch die Mitbewerber und gewerbliche In-
teressen- und Klageverbände sowie die 
Kammern, nicht aber Verbraucherverbände, 
antragsberechtigt sind, weil diese Tatbe-
stände nur für Gewerbetreibende Bedeutung 
haben. In § 22 Abs. 1 Satz 3 soll klargestellt 
werden, daß das Antragsrecht den genann-
ten Verbänden nur nach einer Registrierung 
nach § 13 Abs. 5 zusteht. 

dd) In § 22 Abs. 2 Satz 1 soll das künftig auch im 
Falle des § 6 c gegebene Privatklagerecht 
(Artikel 2) allen nach § 13 Klagebefugten ge-
währt werden. Bisher stand es neben dem 
Verletzen nur den Mitbewerbern und den ge-
werblichen Verbänden zu. Durch die Einfüh-
rung der in § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 vorgesehe-
nen einschränkenden Voraussetzungen für 
die Tätigkeit und den Mitgliederbestand der 
gewerblichen Verbände und der Verbrau-
cherverbände sowie durch das Registrie-
rungserfordernis nach § 13 Abs. 5 wird einem 
möglichen Mißbrauch ausreichend vor-
gebeugt. Eine Ungleichbehandlung beider 

Arten von Verbänden erscheint danach nicht 
mehr gerechtfertigt. Das Privatklagerecht 
bei § 12 (§ 22 Abs. 2 Satz 2) folgt weiterhin 
dem Antragsrecht nach § 22 Abs. 1 Satz 3. 

X. Zu Artikel 1 Nr. 12 (Streitwertherabsetzung) 

Nach § 23 a kann das Gericht den Streitwert einsei-
tig zugunsten einer Partei herabsetzen, wenn die Be-
lastung dieser Partei mit den vollen Prozeßkosten 
nach dem an sich angemessenen Streitwert „ihre 
wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde". 
Diese durch die Novelle von 1965 aus dem Patent-
recht (§ 144 PatG) in das UWG übernommene Vor-
schrift ist ihrem Wortlaut nach auf Unternehmen 
oder Privatpersonen (Erfinder) zugeschnitten. Ihre 
Anwendung auf Verbände hat in der Praxis dann 
Schwierigkeiten bereitet, wenn diese Verbände ganz 
oder zu wesentlichen Teilen aus öffentlichen Mitteln 
subventioniert werden oder wenn ihre Tätigkeit 
dem Schwergewicht nach in der Ausübung der ih-
nen im Interesse des lauteren Wettbewerbs durch 
das UWG gewährten Klagebefugnis liegt. 

Bei der Handhabung des § 23 a haben sich Zweifel 
ergeben, ob bei der Bestimmung der wirtschaftli-
chen Lage auch die Belastung des Verbandes aus 
seiner übrigen Klagetätigkeit zu berücksichtigen ist. 
Der neue § 23 a Abs. 2 Satz 1 soll deshalb klarstellen, 
daß sie berücksichtigt werden muß. Es wäre wider-
sprüchlich, die Kosten der Aufklärungsarbeit der 
klagebefugten Verbände bei der Bestimmung der 
wirtschaftlichen Lage voll zu berücksichtigen, die 
der Klagetätigkeit dagegen nicht. Zwar hat es der 
Verband letztlich selbst in der Hand, den Umfang 
seiner Klagetätigkeit zu bestimmen. Einem mögli-
chen Mißbrauch der Klagetätigkeit wird indessen 
durch die neuen Vorschriften in § 13 Abs. 2 Nr. 2 
und 3, Abs. 5 und 6 sowie § 13c Abs. 3, 4 und 5 entge-
gengewirkt werden. 

Es erscheint ferner nicht gerechtfertigt, Zuwendun-
gen der öffentlichen Hand der „wirtschaftlichen 
Lage" des Verbandes zuzurechnen. Sie dienen der 
Durchsetzung des Allgemeinwohls bei der Anwen-
dung des UWG, also dem Interesse aller am Wettbe-
werb Beteiligten. Mit ihrer Anrechnung würden sich 
außerdem zwei dem gleichen Ziel der Ermöglichung 
einer Klagetätigkeit der Verbände dienende staatli-
che Maßnahmen (die Subvention und die Handha-
bung des § 23 a) widersprechen. Eine solche Zurech-
nung würde schließlich im Hinblick auf die Finanz-
kraft des Staates einerseits und die Ungewißheit ei-
ner möglichen Ausweitung der staatlichen Zuwen-
dungen andererseits zu praktisch unlösbaren 
Schwierigkeiten führen. Durch den neuen § 23 a 
Abs. 2 Satz 2 soll daher nunmehr klargestellt wer-
den, daß Zuwendungen der öffentlichen Hand bei 
der Bestimmung der „wirtschaftlichen Lage" außer 
Betracht bleiben müssen. Inwieweit private Zuwen-
dungen an einen Verband, soweit sie nicht vom gel-
tenden § 23 a Abs. 1 Satz 2 erfaßt werden, als Verbes-
serung der wirtschaftlichen Lage des Verbandes an-
zusehen sind, soll im Hinblick auf die Verschieden-
artigkeit der in Betracht kommenden Fallgestaltun-
gen der Rechtsprechung überlassen bleiben. 
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Eine mit Unterstützung des Bundesministers der Ju-
stiz vom Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbs-
recht, München, durchgeführte rechtstatsächliche 
Untersuchung (Kur, Streitwert und Kosten in Ver-
fahren wegen unlauteren Wettbewerbs, Köln 1980) 
hat gezeigt, daß die Anwendung des § 23 a UWG 
durch die Rechtsprechung zu regional unterschiedli-
chen Ergebnissen geführt hat. Eine einheitliche 
Rechtsprechung und damit ein auch überregional 
gleichmäßiges Streitwertniveau erscheinen wün-
schenswert, damit sich die Bekämpfung unlauterer 
Wettbewerbspraktiken nicht nur auf die Regionen 
konzentriert, in denen Anträgen auf Streitwerthe-
rabsetzung bevorzugt stattgegeben wird. Um das 
Prozeßkostenrisiko zu vermindern und die Streit-
werte zu vereinheitlichen, soll nach § 23 a Abs. 2 
Satz 3 ein Regelhöchststreitwert von 50 000 DM ein-
geführt werden. Damit wird einem Vorschlag des 
Bundesrates zum Regierungsentwurf zur UWG-No-
velle von 1978 (Drucksache 8/2145) gefolgt. Aus der 
Ausgestaltung als Regelhöchststreitwert ergibt sich, 
daß ohne weiteres niedrigere, in Ausnahmefällen 
aber auch höhere Streitwerte angenommen werden 
können. 

Beruhen die Einnahmen des Verbandes ausschließ-
lich auf öffentlichen Zuwendungen, so ist eine „wirt-
schaftliche Lage" und damit ein Maßstab für die Be-
stimmung des angemessenen Teils des Streitwerts 
nicht vorhanden. Deshalb sieht der neue § 23 a Abs. 2 
Satz 4 1. Halbsatz für diese Fälle einen Regelstreit

-

wert vor, der unter Berücksichtigung der Praxis des 
Landgerichts Berlin bei Klagen des Verbraucher-
schutzvereins 5 000 DM beträgt. Durch § 23 a Abs. 2 
Satz 4 2. Halbsatz soll ausdrücklich klargestellt wer-
den, daß es sich hierbei nur um einen Richtwert für 
das Gericht handelt, von dem, etwa bei der Geltend-
machung geringerer Abnehmerersatzansprüche, 
nach unten, bei einem besonders hohen allgemeinen 
Streitwert aber auch einmal nach oben abgewichen 
werden kann. 

XI. Zu Artikel 1 Nr. 13 
(Zuständigkeit der Landgerichte) 

Um bei der Auslegung der Bestimmungen des UWG 
eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten 
und die Sachkunde der bei zahlreichen Landgerich-
ten gebildeten Spezialkammern für gewerblichen 
Rechtsschutz nutzen zu können, sieht der neue § 26 
Abs. 1 Satz 1 für Klagen auf Grund des UWG grund-
sätzlich die Zuständigkeit der Landgerichte vor. Vor-
bild für diese Bestimmung ist § 14 des AGB-Geset-
zes. Die Formulierung lehnt sich an die des § 143 
Abs. 1 PatG an. 

Die ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte 
soll allerdings Ansprüche auf Schadensersatz und 
Rücktritt nach § 13 a und § 13 b, die von letzten Ver-
brauchern gerichtlich geltend gemacht werden, 
nicht erfassen (§ 26 Abs. 1 Satz 2). Diese neuen sank-
tionsrechtlichen Bestimmungen haben das Ziel, die 
Rechte der Abnehmer gegenüber unlauterer Wer-
bung zu verbessern. Eine ausschließliche Zuständig-
keit der Landgerichte in diesem Bereich könnte 

aber für den Letztverbraucher die Durchsetzung 
dieser Schadensersatz- und Rücktrittsansprüche 
wegen der damit häufig verbundenen längeren 
Wege und des Anwaltszwangs erschweren. Gegen-
über dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung erscheint es deshalb vorrangig, den 
letzten Verbrauchern bei Rechtsstreitigkeiten mit 
niedrigen Streitwerten im Rahmen der genannten 
Ansprüche den Zugang zu den kostengünstigeren 
und ortsnahen Amtsgerichten zu erhalten. § 26 
Abs. 1 Satz 2 gilt deshalb auch nur für die Geltend-
machung der betreffenden Ansprüche durch letzte 
Verbraucher selbst. 

Im Hinblick auf die durch die genannten neuen Be-
stimmungen weiter verstärkte Einbeziehung des 
Verbraucherschutzes in das Gesetz erscheint es 
ferner nicht mehr gerechtfertigt, UWG-Streitsachen 
grundsätzlich vor die Kammern für Handelssachen 
zu verweisen. Handelssachen sollen daher künftig 
nur noch Streitigkeiten zwischen Gewerbetreiben-
den sein, die nicht den geschäftlichen Verkehr mit 
dem letzten Verbraucher im Sinne des § 27 a Abs. 3 
Satz 1 betreffen. 

XII. Zu Artikel 1 Nr.14 
(Beteiligung von Kartellbehörden) 

1. Notwendigkeit einer wechselseitigen Unterrich-
tung zwischen den UWG-Gerichten und den Kar-
tellbehörden 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und 
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen be-
fassen sich trotz ihrer dem Schwerpunkt nach unter-
schiedlichen Zielsetzungen nicht selten mit ähnli-
chen Sachverhalten. So können ein Boykott, eine un-
billige Behinderung oder eine Diskriminierung auch 
dann, wenn die besonderen Voraussetzungen des 
§ 26 GWB nicht erfüllt sind, im Hinblick auf die be-
sonderen Umstände des Einzelfalles nach § 1 UWG 
unzulässig sein. Ebenso kann der Mißbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung sowohl nach § 22 
GWB als auch nach § 1 UWG unzulässig sein, wobei 
auch hier die Anwendungsbereiche beider Vor-
schriften nicht übereinzustimmen brauchen. Über-
schneidungen können sich auch bei der Anwendung 
von § 1 UWG und § 37 a Abs. 3 GWB ergeben. 

Bei diesen und ähnlichen Fällen erweist es sich als 
zweckmäßig, die Information zwischen den das 
UWG anwendenden Gerichten und den zur Durch-
setzung der Vorschriften des GWB berufenen Behör-
den zu verbessern. Eine solche wechselseitige Infor-
mation erscheint auch deswegen wünschenswert, 
weil die UWG-Gerichte gerade in jüngerer Zeit in ei-
ner von allen Beteiligten begrüßten Reihe von Ent-
scheidungen die Vorschrift des § 1 UWG auf ein 
Wettbewerbsverhalten angewendet haben, das in 
der „Gemeinsamen Erklärung von Organisationen 
der gewerblichen Wirtschaft" vom November 1975 
aufgeführt und zum Gegenstand von nach § 28 GWB 
eingetragenen Wettbewerbsregeln gemacht worden 
war (vgl. BGH vom 17. Dezember 1976, BB 1977, 262 
— Eintrittsgeld — zu Nummer 1 der Gemeinsamen 
Erklärung; BGH vom 3. Dezember 1976, BB 1977, 158 
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— Schaufenstermiete — zu Nummer 2; OLG Hamm 
vom 16. Dezember 1976, BB 1977, 668 — Werbeko-
stenzuschuß — zu Nummer 3; LG Saarbrücken vom 
23. November 1976, BB 1977, 9, und vom 9. November 
1977, BB 1978, 60, OLG Saarbrücken vom 6. April 
1977, BB 1977, 710 — Preisauszeichnung durch den 
Lieferanten — zu Nummer 4 der Gemeinsamen Er-
klärung). Diese Information soll einmal einer wech-
selseitigen Unterrichtung in tatsächlicher Hinsicht 
dienen, zu einer Unterrichtung der Gerichte aller-
dings nur, soweit die von den Kartellbehörden mit-
geteilten Tatsachen zum Inhalt eines Parteivortrags 
gemacht worden sind. Zum anderen soll den UWG-
Gerichten einerseits und den Kartellbehörden ande-
rerseits die Möglichkeiten gegeben werden, frühzei-
tig auch von der rechtlichen Bewertung des Falles 
nach dem jeweils anderen Gesetz (GWB, UWG) 
Kenntnis zu nehmen. 

Nach geltendem Recht ist eine solche Information 
nur in einer bestimmten Gruppe von Fällen gesi-
chert. Nach § 90 Abs. 4 GWB sind die Vorschriften 
des Kartellgesetzes (§ 90 Abs. 1 und 2 GWB) über die 
Unterrichtung und Beteiligung des Bundeskartell-
amtes an Kartellstreitsachen auch auf Streitsachen 
anwendbar, die die Durchsetzung eines nach § 16 
GWB gebundenen Preises für Verlagserzeugnisse 
gegenüber einem gebundenen Abnehmer oder ei-
nem anderen Unternehmen zum Gegenstand haben. 
Soweit die Preisbindung gegenüber anderen Unter-
nehmen als den gebundenen Abnehmern auf der 
Grundlage des § 1 UWG durchgesetzt wird, sind da-
her die angerufenen UWG-Gerichte verpflichtet, das 
Bundeskartellamt zu benachrichtigen (§ 90 Abs. 1 
GWB). Ein Vertreter des Bundeskartellamtes kann 
gegenüber dem Gericht schriftliche Erklärungen ab-
geben, auf Tatsachen und Beweismittel hinweisen, 
den Terminen beiwohnen, in ihnen Ausführungen 
machen und Fragen an Parteien, Zeugen und Sach-
verständige richten (§ 90 Abs. 2 GWB). 

Die Bundesregierung hält es für erforderlich, den 
Bereich dieser gesetzlich vorgesehenen Information 
auf alle Fälle auszudehnen, in denen wie in den ge-
nannten Fällen des § 90 Abs. 4 GWB eine Anwen-
dung sowohl des GWB als auch des UWG in Betracht 
kommt. Eine wechselseitige Unterrichtung der in 
UWG-Sachen tätigen Gerichte und der Kartellbehör-
den erweist sich insbesondere in den Fällen als not-
wendig, in denen sowohl § 1 UWG als auch § 26 GWB, 
etwa wegen einer Diskriminierung von Marktpart-
nern oder einer Behinderung von Mitbewerbern 
oder Marktpartnern (vgl. § 26 Abs. 2 Satz 1 und 2 
GWB), als Anspruchsgrundlagen in Betracht zu zie-
hen sind. Es erscheint in solchen Fällen mit dem 
Zweck des § 90 GWB nicht vereinbar, daß eine Unter-
richtung und Beteiligung der Kartellbehörden nicht 
möglich ist, wenn die Klage auf § 1 UWG gestützt ist, 
obwohl nach dem gleichen Sachverhalt auch eine 
Anwendung des § 26 GWB möglich wäre. Aber auch 
soweit das Kartellrecht nur eine Eingriffsermächti-
gung oder eine Kontrollbefugnis, jedoch keine zivil-
rechtlichen Ansprüche gewährt, wie etwa in den Fäl-
len der §§ 22, 28 und 37 a Abs. 3 GWB, erscheint eine 
Möglichkeit zur wechselseitigen Unterrichtung er-
forderlich. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 14 im einzelnen 

Die Vorschrift des neuen § 27 knüpft aus diesen 
Gründen an die Voraussetzung an, daß auf die zum 
Gegenstand der UWG-Klage gemachte Handlung so-
wohl Verbotsvorschriften des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (in aller Regel: § 1) als auch 
Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen Anwendung finden können. Beson-
ders hervorgehoben werden dabei die Fälle einer un-
lauteren Behinderung oder Diskriminierung, weil in 
diesem Bereich die Überschneidungen des Anwen-
dungsbereichs am häufigsten sein werden. Mit der 
weiten Formulierung „Vorschriften" sollen auch sol-
che Normen des GWB erfaßt werden, die kein im 
Falle ihrer Verletzung Ansprüche gewährendes Ver-
bot enthalten, denn auch bei solchen Normen er-
scheint eine wechselseitige Unterrichtung der Ge-
richte und der Kartellbehörden zweckmäßig. Dies 
soll durch die beispielsweise Nennung der §§ 22, 28 
und 37 a Abs. 3 verdeutlicht werden. Für den Anwen-
dungsbereich des § 28 GWB (Wettbewerbsregeln) 
soll das Erfordernis einer möglichen Anwendung so-
wohl von Vorschriften des UWG als auch von Vor-
schriften des GWB sinngemäß zum Ausdruck brin-
gen, daß eine Unterrichtung und Beteiligung der 
Kartellbehörden in dem Überschneidungsbereich 
der in § 28 Abs. 2 GWB genannten beiden Vorausset-
zungen eines den Grundsätzen des lauteren Wettbe-
werbs oder der Wirksamkeit eines leistungsgerech-
ten Wettbewerbs zuwiderlaufenden Wettbewerbs-
verhaltens in Betracht kommt, also im Bereich der 
erwähnten neueren Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs und der Instanzgerichte. Mit der Anfüh-
rung des § 26 GWB wird klargestellt, daß über die be-
reits ausdrücklich genannten Fälle der Behinderung 
und Diskriminierung (§ 26 Abs. 2 GWB) hinaus § 27 
UWG auch im Falle des § 26 Abs. 1 GWB (Boykott) 
Anwendung finden soll. 

Anders als in § 90 GWB ist die Unterrichtung des 
Bundeskartellamtes in das Ermessen des Gerichts 
gestellt, um das Bundeskartellamt nicht mit Fällen 
zu belasten, bei denen sein Interesse an einer Unter-
richtung aus der Sicht des Gerichts ausgeschlossen 
werden kann, wie etwa bei rein lokalen Fällen von 
geringer wettbewerblicher Bedeutung. Da das Ge-
richt aber das Informationsinteresse des Bundes-
kartellamtes letztlich nicht von sich aus feststellen 
kann, ist vorgesehen, daß das Bundeskartellamt 
auch in solchen Fällen, in denen es nicht unterrich-
tet worden ist, jedoch in anderer Weise von dem Ver-
fahren erfährt, eine Unterrichtung beantragen 
kann. Mit der im UWG, etwa in § 23 a, bekannten For-
mulierung „durch die Klage" wird eine Anwendung 
der Vorschrift im Verfahren der einstweiligen Verfü-
gung nicht ausgeschlossen. Das Beteiligungsrecht 
nach Absatz 2 entspricht weitgehend § 90 Abs. 2 
GWB. Im Hinblick auf den zivilrechtlichen Charak-
ter des UWG wird von einer Regelung über die Be-
stellung eines Vertreters der Kartellbehörden abge-
sehen. Soweit im übrigen in der Formulierung des 
Absatzes 2 von § 90 Abs. 2 GWB abgewichen wird, er-
scheint eine ausdrückliche Regelung entbehrlich. 
Das Beteiligungsrecht ist unabhängig von der Un-
terrichtung nach Absatz 1 gegeben. Wie in § 90 Abs. 3 
GWB ist die Zuständigkeit der Landeskartellbehör- 
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den vorgesehen, wenn die wettbewerbliche oder 
wettbewerbsrechtspolitische Bedeutung des Falles 
nicht über die Landesgrenze hinausreicht. 

XIII. Zu Artikel 1 Nr. 15 (Einigungsstellen) 

Bei 'den Industrie- und Handelskammern und den 
bei diesen ohne besondere Rechtsgrundlage beste-
henden Schlichtungsstellen geht, wie die rechtstat-
sächlichen Ermittlungen ergeben haben, eine erheb-
liche Zahl von Verbraucherbeschwerden ein, darun-
ter ein wesentlicher Teil zu wettbewerbsrechtlich er-
heblichen Tatbeständen. Dies zeigt, daß die Kam-
mern auch in den Augen der Verbraucher großes 
Vertrauen und Ansehen genießen. Die Verbraucher-
beschwerden sind bisher ausnahmslos als formlose 
Bitten um Unterstützung gemeint gewesen und auf-
gefaßt worden. Die Schlichtungsstellen der Kam-
mern haben in informeller, jedoch sehr erfolgreicher 
Weise versucht, Abhilfe zu schaffen. 

Es hat sich indessen als nachteilig erwiesen, daß zu-
mindest unklar ist, ob die bei den Kammern nach 
§ 27 a bestehenden Einigungsstellen „zur Beilegung 
von Wettbewerbsstreitigkeiten in der gewerblichen 
Wirtschaft" nicht nur für Beschwerden von Gewer-
betreibenden und gewerblichen Verbänden, sondern 
auch für Beschwerden der Verbraucherverbände 
zur Verfügung stehen, wofür § 27 a Abs. 3 spricht. Je-
denfalls sind für Verbraucherverbände bisher die 
begrenzten Zwangsmittel dieser Einigungsstellen 
(Anordnung des persönlichen Erscheinens, Ord-
nungsgeld bei unentschuldigtem Ausbleiben) noch 
nicht eingesetzt worden. Die Einführung eines Er-
satzanspruchs für den Verbraucher und der Mög-
lichkeit einer zusammenfassenden Geltendma-
chung dieser Ansprüche durch Verbraucherver-
bände macht es erforderlich, auch den Verbrauchern 
und ihren Verbänden den Zugang zu den Einigungs-
stellen zu öffnen. Damit soll zugleich den Schlich-
tungstellen für ihre erfolgreiche Tätigkeit der 
Rücken gestärkt werden. 

In §27a Abs. 1 (Nummer 15a) sollen daher die 
Worte „zur Beilegung von Wettbewerbsstreitigkei-
ten in der gewerblichen Wirtschaft" durch die Worte 
ersetzt werden „zur Beilegung von bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf 
Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird". 

Die Besetzung der Einigungsstellen mit einer glei-
chen Anzahl von Gewerbetreibenden und Verbrau-
chern (Absatz 2 Satz 1; Nummer 15b) soll dem Ver-
braucher die Anrufung erleichtern. Die bisherige 
Besetzung mit einem Vorsitzenden und mindestens 
zwei Gewerbetreibenden als Beisitzer soll nur für 
Streitigkeiten, an denen weder ein Verbraucher 
noch ein Verbraucherverband beteiligt ist, beibehal-
ten werden. Die branchenbezogene „Sachverständig

-

keit" der Gewerbetreibenden soll, auch im Hinblick 
auf die Verbraucher-Beisitzer, die in der Regel nur 
über allgemeine, nicht branchenbezogene Markt-
kenntnisse verfügen, nicht mehr besonders gefor-
dert werden. 

Nummer 15c ist eine Folgeänderung aus Nummer 
5 und 6. 

Nummer 15d soll eine Mitwirkung der Verbrau-
cherverbände bei der Aufstellung der Beisitzerlisten 
sicherstellen. 

XIV. Zu Artikel 2 
(Änderung der Strafprozeßordnung) 

Artikel 2 ergänzt als Folge von Artikel 1 Nr. 11 (§ 22) 
die Aufzählung der Privatklagedelikte in § 374 StPO 
um den Fall des § 6 c (Artikel 1 Nr. 4). 

XV. Zu Artikel 3 
(Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes) 

Artikel 3 schränkt als Folge von Artikel 1 Nr. 13 
(§ 26) die Fälle ein, in denen UWG-Streitsachen vor 
die Kammern für Handelssachen gehören. 

XVI. Zu Artikel 4 (Änderung der JVKostO) 

1. Zu Nummer 1 
(Neufassung des § 1 Abs. 2 JVKostO) 

Durch die Einfügung der Nummer 5 des Gebühren-
verzeichnisses in § 1 Abs. 2 JVKostO wird bewirkt, 
daß die Gebührenbestimmungen der Nummer 5 un-
mittelbar auch in den Ländern gelten. 

2. Zu Nummer 2 
(Änderung des Gebührenverzeichnisses) 

Das Gebührenverzeichnis wird für die Fälle der Ein-
tragung von Verbänden (§ 13 Abs. 5) sowie der Prü-
fung der jährlichen Rechnungslegung (§ 13 c Abs. 3) 
ergänzt. Der Gebührenrahmen dürfte eine angemes-
sene Bestimmung der Gebühr im Einzelfall ermögli-
chen. 

XVII. Zu Artikel 5 (Berlin-Klausel) 

Artikel 5 enthält die übliche Berlin-Klausel. 

XVIII. Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz soll nicht schon am Tage nach der Ver-
kündung, sondern erst zu einem vom Gesetzgeber zu 
bestimmenden Tag in Kraft treten, um den Beteilig-
ten Gelegenheiten zu geben, sich auf die neuen Vor-
schriften einzustellen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 4 UWG) 

In § 4 ist Absatz 2 zu streichen; Absatz 1 wird 
einziger Absatz des § 4. 

Begründung 

Die Regelung der Verjährung von Pressedelik-
ten gehört nicht zum Bereich des Strafrechts 
oder des gerichtlichen Verfahrens nach Arti-
kel 74 Nr. 1 GG, sondern zum Gebiet der „allge-
meinen Rechtsverhältnisse der Presse", für das 
dem Bund lediglich eine Rahmenkompetenz 
nach Artikel 75 Nr. 2 GG zusteht (BVerfGE 7, 
29). Die in § 4 Abs. 2 vorgesehene Regelung stellt 
keine Rahmenregelung dar, sondern eine De-
tailregelung, die auch nicht in eine rahmen-
rechtliche Gesamtregelung des Presserechts 
eingebettet ist. Sie ist nicht von der Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes gedeckt. 

Eine Zuständigkeit des Bundes für diese Rege-
lung kann auch nicht damit begründet werden, 
daß es sich hier nicht um eine Vorschrift über 
die Verjährung von Presseinhaltsdelikten hand-
le. Es trifft zwar zu, daß die Kompetenz der Län-
der für das Pressestrafrecht nur insoweit gege-
ben ist, als es sich um die Begehung von Strafta-
ten gerade durch den Inhalt eines Druckwerks 
handelt. Mit der herrschenden Lehre und der 
Rechtsprechung ist jedoch von einem weiten 
Begriff des Presseinhaltsdelikts auszugehen 
(vgl. Groß, NJW 1978, 919; Löffler, Presserecht, 
Bd. 2, RdNrn. 49 ff. zu § 20 LPG). Es ist nicht er-
forderlich, daß die in den Druckwerken verkör-
perte Gedankenäußerung die Normwidrigkeit 
in ihrem vollen objektiven Tatbestand selbst 
enthält. Vielmehr genügt es, wenn in dem 
Druckwerk eine Gedankenäußerung enthalten 
ist, die in Verbindung mit objektiven Gegeben-
heiten die Strafbarkeit begründet. Im Wege der 
Publikation begangene Verstöße gegen Wettbe-
werbsvorschriften sind Presseinhaltsdelikte (so 
ausdrücklich Löffler, a. a. O., RdNr. 59 zu § 20 
LPG), deren Verjährung in die Regelungszu-
ständigkeit der Länder fällt. 

Die in der Gegenäußerung der Bundesregierung 
(Drucksache 8/2145) in der 8. Wahlperiode ver-
tretene gegenteilige Auffassung trifft nicht zu. 

2. Zu Artikel 1 nach Nummer 4 (§§ 7 ff. UWG) 

a) Der Bundesrat ist der Auffassung, daß das 
Ausverkaufs- und Räumungsrecht (§§ 7 ff. 
UWG) wegen erheblicher Mißstände drin-
gend einer Neuregelung bedarf. 

Die Bundesregierung und der Deutsche Bun

-

destag werden daher gebeten, im Laufe des 

weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu prü-
fen, ob in dem vorliegenden Gesetzentwurf 
eine Neuregelung eingearbeitet werden soll, 
die entsprechend Artikel 1 Nr. 3 und 4 des 
Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU/CSU 
vom 15. Juli 1981 (Drucksache 9/665) insbe-
sondere 

— die Streichung des Ausverkaufsgrundes 
„Aufgabe des Geschäftsbetriebs einer 
Zweigniederlassung", 

— eine bestimmte Mindestdauer für die 
Führung des Geschäftsbetriebs bzw. der 
betroffenen Warengattung oder Ver-
kaufsstelle, 

— ein Verkaufsverbot für Kommissions-
ware und andere Ware mit Rückgabe-
recht, 

— die Angabe des bisherigen Verkaufsprei-
ses in der Anzeige, 

— eine Begrenzung der Warenmenge, z. B. 
auf den durchschnittlichen Jahresum-
satz, 

— eine Erweiterung der Gründe, wegen de-
rer Aus- oder Räumungsverkäufe unter-
bunden werden können, z. B. das Vor- und 
Nachschieben von Waren, die unvollstän-
dige oder nicht rechtzeitige Anzeige und 
die Verweigerung oder Behinderung der 
Nachprüfung, 

— eine Verlängerung der Sperrfrist des § 7 c 
Abs. 1 auf mindestens zwei Jahre, 

— eine räumliche Erweiterung der Sperr-
fristbestimmungen auf die angrenzenden 
Gemeinden 

vorsieht. 

b) In diesem Zusammenhang sollte nach Auf-
fassung des Bundesrates auch geprüft wer-
den, ob an Stelle der öffentlich-rechtlichen 
Vollzugsregelung im Ausverkaufs- und Räu-
mungsverkaufsrecht ein privatrechtliches 
Sanktionssystem, verbunden mit einer An-
zeigepflicht bei den Industrie- und Handels-
kammern (Handwerkskammern) geschaf-
fen werden kann. 

c) Die Bundesregierung und der Deutsche Bun-
destag werden ferner um Prüfung gebeten, 
ob auf die Bußgeldbestimmungen der §§ 8 
und 10 UWG verzichtet werden kann. 

Begründung 

Zu a) 

Im Ausverkaufs- und Räumungsverkaufsrecht 
sind in der Praxis — wie umfangreiche Erhe- 
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bungen der Länder bestätigt haben — nicht un-
erhebliche Mißstände und rechtliche Unklarhei-
ten aufgetreten. Nach den Erfahrungen fast al-
ler Länder reichen die §§ 7 ff. UWG nicht aus, 
Umgehungen und Mißbräuche der Aus- und 
Räumungsverkaufsbestimmungen zu verhin-
dern und rechtlich eindeutig zu erfassen. Die 
Mißstände haben dabei in der Praxis ein Aus-
maß erreicht, daß die Aussage rechtfertigt, daß 
es sich bei den §§ 7 ff. UWG um die derzeit pro-
blematischsten und reformbedürftigsten Be-
stimmungen des gesamten UWG handelt. Eine 
Neuregelung ist daher — vor allem auch im Hin-
blick auf die einschneidenden wettbewerbli-
chen Auswirkungen der Aus- und Räumungs-
verkäufe — als dringend notwendig anzusehen 
und wird von den vor Ort tätigen Industrie- und 
Handelskammern und Verwaltungsbehörden 
zu Recht gefordert. 

Die drängendsten Probleme des Aus- und Räu-
mungsverkaufsrechts sind im Gesetzentwurf 
der CDU/CSU-Fraktion zur Änderung des UWG 
vom 15. Juli 1981 weitgehend erfaßt worden, so 
daß wegen der Einzelheiten auf Artikel 1 Nr. 3 
und 4 sowie auf Nummer 3 der Begründung die-
ses Gesetzentwurfs (Drucksache 9/665) verwie-
sen werden kann. Der Bundesrat hält die in Ar-
tikel 1 Nr. 3 und 4 des Gesetzentwurfs der CDU/ 
CSU-Fraktion konzipierte Neuregelung des 
Ausverkaufs- und Räumungsverkaufsrechts für 
geeignet, den aufgetretenen Mißständen im we-
sentlichen abzuhelfen. 

Zu b) 

Die §§ 7 ff. UWG sehen bisher die Vollzugszu-
ständigkeit der Verwaltungsbehörden im Zu-
sammenwirken mit den Berufsvertretungen 
von Handel, Handwerk und Industrie vor. Diese 
öffentlich-rechtliche Regelung des Ausver-
kaufs- und Räumungsverkaufsrechts steht in ei-
nem elementaren Widerspruch zur Grundkon-
zeption des UWG, das die Einhaltung und Über-
wachung der Regeln des lauteren Wettbewerbs 
zu Recht der gewerblichen Wirtschaft selbst zu-
gewiesen hat und dementsprechend ein zivil-
rechtliches Sanktionssystem vorsieht. Eine 
zwingende Notwendigkeit, das Ausverkaufs-
und Räumungsverkaufswesen davon abwei-
chend öffentlich-rechtlich zu regeln, ist jeden-
falls heute nicht mehr klar erkennbar. Vielmehr 
erscheint es ohne weiteres möglich, die Überwa-
chung des Ausverkaufs- und Räumungsver-
kaufsrechts der gewerblichen Wirtschaft selbst 
zu überlassen, so daß die Rechtfertigung für 
eine öffentlich-rechtliche Ausnahmeregelung 
zumindest in Frage gestellt werden kann. Es 
würde auch sowohl dem Ziel des Abbaus von 
Staatsaufgaben und staatlicher Reglementie-
rung als auch einer freiheitlichen, auf Selbstver-
waltung gerichteten Wirtschaftsordnung besser 
entsprechen, das Ausverkaufs- und Räumungs-
verkaufswesen ganz aus der staatlichen Wettbe-
werbsaufsicht herauszunehmen und dem eige-
nen Wirkungskreis der in den Kammern zusam-
mengefaßten gewerblichen Wirtschaft zu über-
lassen. 

Allerdings ist nicht zu verkennen, daß die Vor-
aussetzungen zulässiger Aus- und Räumungs-
verkäufe einer Nachprüfung bedürfen. Dieser 
Notwendigkeit könnte durch die Festlegung ei-
ner Anzeigepflicht bei den Industrie- und Han-
delskammern (Handwerkskammer) sowie ge-
eigneter Nachprüfungs- und Auskunftsrechte 
der Kammern Rechnung getragen werden. 

Zu c) 

Die Bußgeldbestimmungen der §§ 8 und 10 UWG 
sind in der Praxis weitgehend bedeutungslos. 
Für dieses Vollzugsdefizit sind im wesentlichen 
drei Gründe maßgebend: 

aa) Der Schuldnachweis ist (insbesondere im 
Falle des § 8) regelmäßig nur sehr schwer 
zu führen. 

bb) Die Tatbestandsvoraussetzungen sind ins-
besondere im Falle des § 10 Abs. 1 Nr. 2 zu 
unklar. Fraglich ist z. B., ob unter „vollzieh-
baren Anordnungen" nur Einzelverwal-
tungsakte oder auch Rechtsverordnungen 
zu verstehen sind. Beim Tatbestandsmerk-
mal „unrichtige Angaben" ist unklar, ob 
hierunter der in der Praxis wichtigste Fall 
— späterer Wegfall des angegebenen Aus-
verkaufs- oder Räumungsverkaufsgrundes 
— subsumiert werden kann. Nicht eindeu-
tig geklärt ist ferner der Fall der nur teil-
weisen Verletzung der Anzeige- und Vorla-
gepflicht. 

cc) Wegen der genannten Rechtsunsicherhei-
ten wird in der Praxis daher — teilweise auf 
ebenfalls unsicherem Boden — fast aus-
schließlich zum Mittel der Untersagungs-
verfügung gegriffen. Dies auch deshalb, 
weil der gravierendste Verstoß — Durch-
führung eines unzulässigen Aus- oder Räu-
mungsverkaufs — nicht mit Bußgeld be-
droht ist und Bußgeldverfahren wegen ge-
ringfügigerer Ordnungsverstöße daher 
nicht als angemessen oder opportun er-
scheinen. 

Abgesehen von diesem Vollzugsdefizit kann 
auch bezweifelt werden, ob für die Bußgeldvor-
schriften der §§ 8 und 10 UWG überhaupt ein 
ordnungspolitisches Bedürfnis besteht. Es er-
scheint ohne weiteres ausreichend, nicht ord-
nungsgemäß • angezeigte oder widerrechtlich 
durchgeführte Aus- und Räumungsverkäufe 
auch in den Fällen der §§ 8 und 10 UWG öffent-
lich-rechtlich bzw. privatrechtlich zu untersa-
gen. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 2 UWG 
— Einleitung —) 

In § 13 Abs. 2 ist nach der Angabe „§§ 1, 3," die 
Angabe „4," einzufügen. 

Begründung 

Nach § 13 Abs. 1 besteht ein Unterlassungsan

-

spruch auch bei Zuwiderhandlungen gegen § 4 
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UWG. § 13 Abs. 2 regelt die Klagebefugnis für 
alle Unterlassungsansprüche nach dem UWG 
mit Ausnahme des in Absatz 3 erfaßten § 12 
UWG. In Absatz 2 sollte daher auch § 4 UWG 
ausdrücklich genannt werden. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG) 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, 
ob und auf welche Weise im Gesetz selbst si-
chergestellt werden kann, daß die Anonymität 
der von einer Zuwiderhandlung betroffenen 
Mitglieder eines nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 klagebe-
rechtigten Verbandes gewahrt bleiben kann. 

Begründung 

Die Verbandsklagebefugnis nach § 13 Abs. 2 
Nr. 2 leitet ihre Berechtigung u. a. daraus ab, 
daß sie es den Verbandsmitgliedern ermöglicht, 
bei der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen 
anonym zu bleiben. Denn oft scheuen Gewerbe-
treibende das offene Vorgehen gegen einen un-
lauter werbenden, u. U. marktbeherrschenden 
Konkurrenten, weil sie negative Folgen für ihr 
eigenes Unternehmen befürchten (vgl. Pastor, 
Der Wettbewerbsprozeß, 3. Aufl., S. 627). Knüpft 
man wie in § 13 Abs. 2 Nr. 2 vorgesehen bei Ein-
schränkungen der Verbandsklagebefugnis an 
das Betroffensein der Mitglieder an, so könnte 
daraus geschlossen werden, daß der Verband im 
Streitfall gezwungen wäre, die jeweils betroffe-
nen Mitglieder zu benennen. Die Bereitschaft 
solcher Verbände, gegen marktstärkere oder 
gar marktbeherrschende Unternehmen vorzu-
gehen, könnte dadurch ganz erheblich beein-
trächtigt werden. Dies liefe den Zielen der Ver-
bandsklagebefugnis nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 zuwi-
der. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG) 

In § 13 Abs. 2 Nr. 2 sind die Worte „der gewerbe-
treibenden Verbandsmitglieder" durch die 
Worte „eines gewerbetreibenden Verbandsmit-
gliedes" zu ersetzen. 

Begründung 

Es sollte klargestellt werden, daß die Klagebe-
fugnis bereits dann zu bejahen ist, wenn durch 
die Zuwiderhandlung die Interessen auch nur 
eines einzigen der gewerbetreibenden Ver-
bandsmitglieder unmittelbar berührt sind. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 4 UWG) 

In § 13 Abs. 4 ist nach der Angabe „Absatz 2" die 
Angabe „und 3" einzufügen. 

Begründung 

§ 13 Abs. 4 soll den bisherigen § 13 Abs. 3 sach

-

lich unverändert übernehmen. Durch die vorge

-

sehene Verweisung auf die in dem neuen § 13 

Abs. 2 aufgeführten Fälle wird jedoch § 12 UWG 
aus dem Anwendungsbereich herausgenom

-

men, ohne daß dies sachlich gerechtfertigt wäre. 
Diese Einschränkung wird durch die nunmehr 
vorgeschlagene Fassung vermieden. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 5 UWG) 

§ 13 Abs. 5 ist zu streichen. 

Begründung 

Die vorgeschlagene Registrierung führt zu ei-
nem erheblichen bürokratischen Aufwand, dem 
ein entsprechender Nutzen nicht gegenüber-
steht. Das Prozeßgericht hat das Bestehen der 
Klagebefugnis bei jedem Verfahrensstand von 
Amts wegen zu prüfen. Da es an die Registrie-
rung nicht gebunden ist und die Klagebefugnis 
trotz Registrierung verneinen kann, darf es sich 
auf eine zeitlich zurückliegende Registrierung 
nur in Ausnahmefällen verlassen. Hinzukommt, 
daß bei der Registrierung ohnehin nur die ver-
hältnismäßig leicht nachzuprüfenden Voraus-
setzungen hinsichtlich der Mitgliederzahl mit 
Sicherheit festgestellt werden können. Dagegen 
kann nur im konkreten Einzelfall entschieden 
werden, ob durch eine Zuwiderhandlung wirt-
schaftliche Interessen der Verbandsmitglieder 
unmittelbar berührt sind (§ 13 Abs. 2 Nr. 2). 
Auch ob ein Verband die Interessen der Ver-
braucher tatsächlich durch Aufklärung und Be-
ratung wahrnimmt (§ 13 Abs. 2 Nr. 3), hängt von 
der konkreten Verbandstätigkeit im Zeitpunkt 
des Verfahrens ab und ist im Registrierungsver-
fahren kaum überschaubar. 

Im übrigen würde die Eintragung des Verban-
des diesem u. U. einen irreführenden Anstrich 
von Legitimität verleihen. Die Frage, ob ein Ver-
band klagebefugt ist, kann, wie dargelegt, häu-
fig erst anhand des Einzelfalles entschieden 
werden. Das Auftreten als „registrierter Ver-
band" könnte jedoch bei den durch die Tätigkeit 
des Verbandes betroffenen Gewerbetreibenden 
den Anschein erwecken, als besitze ein solcher 
Verband ganz allgemein die Verbandsklagebe-
fugnis. Auch der Verband selbst kann durch den 
offiziellen Anstrich der Registrierung verleitet 
werden, die Frage der Klagebefugnis nicht, wie 
an sich erforderlich, in jedem Einzelfall geson-
dert zu prüfen. Die vorgeschlagene Registrie-
rung führt damit im Ergebnis nicht zu einer 
Klärung der Rechtslage, sondern zu einer Ver-
unsicherung der Parteien. 

Schließlich ist die sachlich nicht gerechtfertigte 
Abweichung von § 13 AGBG im Interesse der 

Überschaubarkeit des Rechts nicht wünschens-
wert. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb ein 
Gericht an das Nichtvorliegen der Registrie-
rung gebunden sein soll, wenn es den Verband 
aus AGB-Prozessen als seriös kennt und in ei-
nem solchen Verfahren die dem UWG entspre-
chenden Voraussetzungen der Klagebefugnis 
für gegeben gehalten hat. 



Drucksache 9/1707 	Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

Wie in § 13 Abs. 2 AGBG sollte daher auf eine 
Registrierung verzichtet werden. Es ist zu er-
warten, daß bereits die übrigen in dem Entwurf 
vorgesehenen Einschränkungen der Verbands-
klagebefugnis Mißbräuche dieser Befugnis 
künftig verhindern werden. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 Abs. 6 UWG) 

Die Bundesregierung wird gebeten, innerhalb 
von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes zu berichten, ob die Verschärfung der 
Klagebefugnis nach § 13 Abs. 2 UWG zu einer 
Beseitigung des Mißbrauchs der Abmahn- und 
Klagetätigkeit durch sogenannte „Gebühren-
vereine" geführt hat. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 13 UWG insgesamt) 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, 
ob im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch 
die Regelungen zur Verbandsklagebefugnis 
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Zugabeverordnung und 
nach § 12 Abs. 1 Rabattgesetz der Neufassung 
des § 13 UWG angepaßt werden können. 

Begründung 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Zugabeverordnung und § 12 
Abs. 1 Rabattgesetz gewähren in Anlehnung an 
die derzeit geltende Fassung des § 13 Abs. 1 
UWG den Verbänden zur Förderung gewerbli-
cher Interessen einen Unterlassungsanspruch 
bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
der Zugabeverordnung und des Rabattgesetzes. 
Es wäre mißlich, wenn selbst innerhalb des 
Wettbewerbsrechts verschiedene Voraussetzun-
gen für die Ausübung der Verbandsklagebefug-
nis bestünden, je nachdem ob es sich um Zuwi-
derhandlungen gegen das UWG oder gegen die 
Zugabeverordnung und das Rabattgesetz han-
delt, zumal dieselbe Wettbewerbshandlung 
gleichzeitig gegen mehrere dieser Vorschriften 
verstoßen kann. Eine Anpassung könnte etwa 
dadurch erreicht werden, daß § 13 UWG in der 
neuen Fassung in den Sondergesetzen jeweils 
für entsprechend anwendbar erklärt wird. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 13 a Abs. 2 UWG) 

§ 13 a Abs. 2 ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Dem Abnehmer (gewerblichen Abnehmer 
oder letzten Verbraucher) von Waren, gewerbli-
chen Leistungen oder Rechten steht bei Zuwi-
derhandlungen nach Absatz 1 ein Schadener-
satzanspruch zu, sofern er durch die Zuwider-
handlung zur Abnahme bestimmt worden  ist."  

Begründung 

Die vorgeschlagene Fassung soll die Bestim-
mung ohne sachliche Änderung sprachlich ver-
bessern und den Unterschied zu § 13 a Abs. 1 
klar herausstellen. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 13 b Abs. 1 Satz 2 UWG) 

§ 13 b Abs. 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Geht die Werbemaßnahme von einem Dritten 
aus, so steht dem Abnehmer das Rücktrittsrecht 
nur dann zu, wenn der andere Vertragsteil die 
Unwahrheit der Angabe kannte oder kennen 
mußte oder sich die Werbung durch eigene Maß-
nahmen zunutze gemacht hat." 

Begründung 

Durch § 13 b Abs. 1 Satz 2 letzte Alternative soll 
dem Abnehmer ein Rücktrittsrecht auch dann 
eingeräumt werden, wenn der Vertragspartner 
die Unlauterkeit der Werbung eines Dritten 
zwar nicht kannte oder kennen mußte, aber 
doch die Wirkung dieser Werbung durch eigene 
Maßnahmen bewußt zum eigenen Vorteil ge-
nutzt hat. Hat der Händler z. B. ein Produkt, für 
das gerade eine unlautere Werbekampagne 
läuft, in seinen Auslagen oder in Anzeigen be-
sonders herausgestellt („Das aus Funk und 
Fernsehen bekannte X — bei mir erhältlich!"), 
so erscheint es gerechtfertigt, ihn auch für die 
unlautere Werbung, auf die er bei seinen Maß-
nahmen anspielt und die er zur Steigerung sei-
nes Umsatzes genutzt hat, einstehen zu lassen. 
Diese Fälle werden jedoch durch die Formulie-
rung „zu eigen gemacht hat" nicht erfaßt, da 
diese voraussetzt, daß sich der Händler durch 
seine Maßnahmen bewußt hinter die inhaltliche 
Aussage der unlauteren Werbung stellt. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 13 c Abs. 1 UWG) 

§ 13 c Abs. 1 ist wie folgt zu fassen: 

„(1) Machen die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ge-
nannten Verbände im Rahmen ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben an sie abgetretene Ersatz-
ansprüche nach § 13 a Abs. 2 geltend, so bedür-
fen sie hierfür nicht der Erlaubnis zur Besor-
gung fremder Rechtsangelegenheiten nach Ar-
tikel 1 § 1 des Rechtsberatungsgesetzes, wenn 
sie die Aufnahme dieser Tätigkeit zuvor dem 
Präsidenten des Landgerichts, in dessen Bezirk 
sie ihren Sitz haben, schriftlich mitgeteilt ha-
ben. Hat ein Verband seinen Sitz im Bezirk ei-
nes Amtsgerichts, dem ein Präsident vorsteht, 
so ist die Mitteilung an diesen zu richten." 

Begründung 

Der Vorschlag berücksichtigt, daß die in § 13 
Abs. 5 vorgesehene Registrierung der Verbände 
entfallen soll. Die Präsidenten des Landgerichts 
bzw. des Amtsgerichts sind als Adressaten der 
Mitteilung vorgesehen, weil sie auch für die 
nach § 13 c Abs. 5 erforderlichen Maßnahmen 
nach dem Rechtsberatungsgesetz zuständig 
sind. Im übrigen strebt die Neufassung ohne 
sachliche Änderung eine sprachliche Verbesse-
rung an. 
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13. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 13 c Abs. 3 Satz 3 UWG) 

§ 13 c Abs. 3 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Der Verband ist zur jährlichen Rechnungsle-
gung gegenüber der in Absatz 1 genannten 
Stelle verpflichtet." 

Begründung 

Die Änderung folgt aus den Vorschlägen, § 13 
Abs. 5 zu streichen und § 13 c Abs. 1 neu zu fas-
sen. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 13 c Abs. 5 Satz 3 UWG) 

§ 13 c Abs. 5 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Die Untersagung ist im Bundesanzeiger be-
kanntzumachen". 

Begründung 

Da das in § 13 Abs. 5 vorgesehene Verzeichnis 
entfallen soll, soll die Tatsache der Untersa-
gung, um sie in der Öffentlichkeit bekanntzu-
machen, im Bundesanzeiger veröffentlicht wer-
den. 

15. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 13 c UWG insgesamt) 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, in 
welcher Weise die Überwachung der Verbands-
klagetätigkeit im Bereich des § 13 c UWG insge-
samt sachgerechter ausgestaltet werden kann. 

Begründung 

Durch die Pflicht zur jährlichen Rechnungsle-
gung gegenüber der Aufsichtsbehörde (§ 13 c 
Abs. 3 Satz 3) soll sichergestellt werden (vgl. die 
Begründung unter VI. 3 d), daß der Verband bei 
Ansatz der nach § 13 c Abs. 3 Satz 1 anrechenba-
ren Unkosten einen sachgerechten Maßstab an-
legt und den verbleibenden Restbetrag an die 
Berechtigten ausschüttet. Bei Verletzung dieser 
Pflichten kann die Aufsichtsbehörde die weitere 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen unter-
sagen (§ 13 c Abs. 5 Satz 2). Sie muß daher, etwa 
bei Beschwerden, auch die Geschäftsführung 
des Vereins prüfen, insbesondere die Angemes-
senheit von nach § 13 c Abs. 3 Satz 1 abgezoge-
nen Aufwendungen. Die zuständigen Präsiden-
ten der Landgerichte und Amtsgerichte werden 
mit den ihnen zur Verfügung stehenden perso-
nellen und rechtlichen Möglichkeiten hierzu in 
aller Regél nicht in der Lage sein. Insbesondere 
ist zweifelhaft, ob nach der vorgesehenen Ge-
setzesfassung die für eine sachgemäße Prüfung 
erforderlichen Rechte (z. B. Einsichtrecht in die 
bei dem Verband geführten Unterlagen; Recht 
zum Betreten der Geschäftsräume des Verban-
des) gegeben sind. Außerdem ist eine derartige 
Prüfungstätigkeit dem sonstigen Aufgabenbe-
reich der angesprochenen Stellen wesensfremd. 
Es ist daher damit zu rechnen, daß durch die 
vorgesehene Regelung lediglich nach außen der 

Anschein einer wirkungsvollen Aufsicht über 
die Verbände erweckt wird, während eine sach-
gerechte Prüfung der Verbandstätigkeit tat-
sächlich nicht stattfindet. 

16. Zu Artikel 1 Nr. 8 a — neu — (§ 16 UWG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 8 folgende neue 
Nummer 8 a einzufügen: 

,8 a. In § 16 Abs. 4 wird die Angabe „§ 13 Abs. 3" 
durch die Angabe „§ 13 Abs. 4" ersetzt.' 

Begründung 

Der bisherige § 13 Abs. 3 wird § 13 Abs. 4. § 16 
Abs. 4 ist entsprechend anzupassen. 

17. Zu Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe b 
(§ 17 Abs. 2 UWG) 

In § 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a und b ist jeweils 
das Wort „heimliche" zu streichen. 

Begründung 

Das Merkmal „heimlich" sollte entfallen. Denn 
es besteht kein Anlaß dazu, den Täter, der keine 
Vorkehrungen gegen eine Entdeckung trifft, 
weil er diese nicht für erforderlich hält oder weil 
er darauf vertraut, nicht entdeckt zu werden, 
von Strafe auszunehmen. Wenn in der Begrün-
dung des Entwurfs die Notwendigkeit dieses zu-
sätzlichen Tatbestandsmerkmals damit erläu-
tert wird, daß sonst in vielen Fällen der offenen 
Informationsbeschaffung im Unternehmen nur 
noch die subjektiven Tatbestandsvoraussetzun-
gen vor einer Strafbarkeit bewahren könnten, 
so kann dem nicht beigetreten werden. 

Die insoweit notwendige Abgrenzung wird be-
reits durch das Tatbestandsmerkmal „unbe-
fugt" geschaffen, das jedes berechtigte Handeln 
jedenfalls aus dem Bereich der Rechtswidrig-
keit heraushält. Im übrigen darf darauf hinge-
wiesen werden, daß auch in anderen Fällen le-
diglich das Fehlen des Vorsatzes eine Strafbar-
keit ausschließt (z. B. bei § 336 StGB). 

18. Zu Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe c 
(§ 17 Abs. 5 UWG) 

In Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe c ist § 17 Abs. 5 wie 
folgt zu fassen: 

„(5) Der Versuch ist strafbar." 

Begründung 

Es ist kriminalpolitisch notwendig, den Versuch 
von Tathandlungen nach § 17 UWG unter Strafe 
zu stellen. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
verdienen im Interesse sowohl eines lauteren 
Wettbewerbs im nationalen Bereich wie auch 
zur Abwehr internationaler Betriebsspionage 
einen besonders starken Schutz. Zu Recht sieht 
deshalb der Entwurf der Bundesregierung in 
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Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe c (§ 17 UWG) vor, ent-
sprechend dem Vorschlag des Bundesrates zur 
UWG-Novelle 1978 den Versuch nach § 17 Abs. 2 
UWG unter Strafe zu stellen. 

Soweit die Bundesregierung aber unter Hinweis 
auf § 20 UWG von einer Ausweitung der Straf-
barkeit des Versuchs auf die Fälle des § 17 Abs. 1 
UWG abweichend vom Vorschlag des Bundesra-
tes abgesehen hat, erscheint dies nicht sachge-
recht. Eine Bestrafung nach § 20 UWG setzt vor-
aus, daß dem Arbeitnehmer eine Absprache mit 
dem Interessenten nachgewiesen wird. Da die-
ser Nachweis nicht immer geführt werden kann, 
ist nicht einzusehen, warum in diesen Fällen der 
Täter, dessen Vorhaben im Versuchsstadium 
entdeckt wird, straffrei bleiben soll. 

19. Zu Artikel l Nr. 10 a — neu —
(§ 20 b — neu — UWG) 

Für den Fall, daß es bei einem öffentlich-rechtli-
chen Untersagungsverfahren nach § 7 b ver-
bleibt, ist der Bundesrat der Auffassung, daß in 
Artikel 1 folgende Nummer 10 a einzufügen 
ist: 

,10 a. Nach § 20 a wird folgender § 20 b einge-
fügt: 

„§ 20b 

(1) Die Inhaber von Geschäftsbetrieben, 
ihre Stellvertreter und die mit der Leitung 
des Betriebes beauftragten Personen 
haben den zuständigen Behörden die für 
die Durchführung dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlichen münd-
lichen und schriftlichen Auskünfte inner-
halb der gesetzten Frist und unentgeltlich 
zu erteilen. 

(2) Die von der zuständigen Behörde be-
auftragten Personen sind befugt, zum 
Zwecke der Überwachung Grundstücke 
und Geschäftsräume des Auskunftspflich-
tigen zu betreten, dort Prüfungen und Be-
sichtigungen vorzunehmen, sich die ge-
schäftlichen Unterlagen vorlegen zu las-
sen und in diese Einsicht zu nehmen. Der 
Auskunftspflichtige hat die Maßnahmen 
nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-
kel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. 

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft 
Verpflichtete kann die Auskunft auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde." 

Begründung 

Diese Regelung soll den wirksamen Vollzug des 
Gesetzes sicherstellen. Bislang war es zweifel-
haft, ob die für den Vollzug des Gesetzes zustän-
digen Behörden ein Zutritts- und Auskunfts-
recht haben. 

Der Wortlaut ist angelehnt an die Regelungen in 
entsprechenden Gewerberechtsvorschriften 
(z. B. § 22 GaststättenG, § 4 Abs. 2 Ehevermitt-
lerV, § 5 Abs. 2 ReisebüroV, § 3 Abs. 2 Auskunf-
tei- und DetekteiV, § 15 Makler- und Bauträ-
gerV). 

20. Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 22 Abs. 1 UWG) 

§ 22 Abs. 1 ist wie folgt zu fassen: 

„(1) Die-Tat wird, mit Ausnahme der in den 
§§ 4 und 6 c bezeichneten Fälle, nur auf Antrag 
verfolgt. Dies gilt in den Fällen der §§ 17, 18 und 
20 nicht, wenn die Strafverfolgungsbehörde we-
gen des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. In den Fällen des § 12 
haben das Recht, den Strafantrag zu stellen, die 
in § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 4 genannten Gewerbe-
treibenden und Kammern sowie die in § 13 
Abs. 2 Nr. 2 genannten Verbände." 

Begründung 

Es erscheint nicht erforderlich, für die Fälle ei-
nes besonderen öffentlichen Interesses noch be-
nannte Gesetzesbeispiele einzuführen. Dies ist 
einmal unüblich (vgl. insoweit § 232 Abs. 1, 
§ 248 a StGB) und könnte andererseits dazu füh-
ren, daß bei der Verfolgung nicht aufgeführter 
Fallgruppen von Amts wegen die Berechtigung 
der Strafverfolgungsbehörden zu einem der-
artigen Vorgehen in Frage gestellt wird. Im üb-
rigen besteht die Gefahr, daß durch die genann-
ten Gesetzesbeispiele der Ermessensspielraum 
der Strafverfolgungsbehörde unnötig einge-
schränkt wird. Eine für die Praxis brauchbare 
Regelung läßt sich auch dadurch erreichen, daß 
die vorgesehenen Gesetzesbeispiele in interne 
Richtlinien aufgenommen werden. 

21. Zu Artikel 1 Nr. 11 (§ 22 Abs. 2 UWG) 

In § 22 Abs. 2 Satz 1 sind die Worte „die nach § 13 
Abs. 5 eingetragenen Verbände" durch die 
Worte „die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten 
Verbände" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Änderung folgt aus dem Vorschlag, § 13 
Abs. 5 zu streichen. 
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22. Zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe a 
(§ 23 a Abs. 2 UWG) 

In § 23 a Abs. 2 Satz 1 sind die Worte „nach § 13 
Abs. 5 eingetragenen" durch die Worte „in § 13 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Änderung folgt aus dem Vorschlag, § 13 
Abs. 5 zu streichen. 

23. Zu Artikel 1 Nr. 13 (§ 26 UWG) 

§ 26 Abs. 1 ist wie folgt zu fassen: 

„(1) Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, in de-
nen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
wegen einer Wettbewerbshandlung geltend ge-
macht wird, die nicht den geschäftlichen Ver-
kehr mit dem letzten Verbraucher betrifft, gehö-
ren, sofern in erster Instanz die Landgerichte 
zuständig sind, vor die Kammer für Handelssa-
chen." 

Begründung 

Die vorgeschlagene Fassung übernimmt inhalt-
lich § 26 Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs. 

Es empfiehlt sich nicht, die Zuständigkeit der 
Amtsgerichte in Wettbewerbssachen auf die 
Geltendmachung von Ansprüchen der Letztver-
braucher zu beschränken. Im Interesse einer 
einheitlichen und sachgerechten Rechtspre-
chung ist es notwendig, daß auch die Amtsge-
richte über ausreichende Erfahrungen und eine 
entsprechende Sachkunde in Wettbewerbssa-
chen verfügen. Bei der vorgeschlagenen Be-
schränkung ihrer Zuständigkeit wäre dies nicht 
mehr gewährleistet. Eine ausschließliche Zu-
ständigkeit der Landgerichte auch für die An-
sprüche der Letztverbraucher sollte aus den in 
der Entwurfsbegründung dargelegten Erwä-
gungen nicht in Betracht gezogen werden. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 14 (§ 27 Abs. 2 und 3 UWG) 

§ 27 Abs. 2 ist zu streichen. 

Als Folge sind in § 27 Abs. 3 die Worte „und des 
Absatzes 2" zu streichen. 

Begründung 

Für das vorgesehene Beteiligungsrecht der Kar-
tellbehörden besteht kein Bedürfnis. Dem Infor-
mationsbedürfnis der Behörden wird durch die 
in § 27 Abs. 1 n. F. vorgesehene Mitteilungs-
pflicht voll entsprochen. Das Gericht kann für 
den Zweck seines Verfahrens gegebenenfalls 
amtliche Auskünfte der Kartellbehörde gemäß 
§ 273 ZPO einholen. 

Zudem begegnet die vorgesehene Mitwirkungs-
befugnis von Behörden erheblichen rechtspoli-
tischen Bedenken, weil sie sich faktisch immer 
zugunsten einer Partei auswirken und wohl 
auch die Vergleichsbereitschaft der Parteien 
vermindern würde. Die in der Zivilprozeßord-
nung grundsätzlich nicht vorgesehene Einfluß-
nahme staatlicher Behörden auf Zivilverfahren 
sollte daher entfallen. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 15 Buchstaben b und d (§ 27 a 
Abs. 2 und 11 UWG) 

In § 27 a Abs. 2 Satz 1 und Abs. 11 Satz 2 sind je-
weils die Worte „nach § 13 Abs. 5 eingetragenen" 
durch die Worte „in § 13 Abs. 2 Nr. 3 genannten" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Die Änderungen folgen aus dem Vorschlag, § 13 
Abs. 5 zu streichen. 

26. Zu Artikel 4 Nr. 2 (Änderung des Gebührenver-
zeichnisses der JVKostO) 

In Artikel 4 Nr. 2 Buchstabe a ist in der neuen 
Nummer 5 des Gebührenverzeichnisses die 
Rubrik a) zu streichen; in der vorgesehenen 
Rubrik b) entfällt die Kennzeichnung „b)". 

Begründung 

Die Änderung folgt aus dem Vorschlag, § 13 
Abs. 5 zu streichen. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. (Artikel 1 Nr. 3 — § 4 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Die Zuständigkeit des Bundes ergibt sich aus Arti-
kel 74 Nr. 1 in Verbindung mit Artikel 73 Nr. 9 und 
Artikel 74 Nr. 11 des Grundgesetzes. § 4 UWG ist 
auch dann, wenn die Tat durch Verbreiten von 
Druckschriften begangen wird, kein Presseinhalts-
delikt. Es trifft zwar zu, daß mit der herrschenden 
Lehre und der Rechtsprechung von einem weiten 
Begriff des Presseinhaltsdelikts auszugehen ist. Die 
besonderen tatsächlichen Voraussetzungen des § 4 
in der Fassung des Entwurfs lassen sich aber auch 
durch eine weite Auslegung dieses Begriffs nicht 
mehr erfassen. Die für die Verwirklichung des Tat-
bestands erforderlichen Umstände liegen in einer 
Weise außerhalb des Inhalts der Erklärung selbst, 
daß eine Vergleichbarkeit mit denjenigen Straftat-
beständen, die die typischen Presseinhaltsdelikte 
ausmachen, nicht mehr gegeben ist. So kann der 
Wahrheitsgehalt einer Werbeangabe nur nach Prü-
fung der tatsächlichen Verhältnisse beurteilt wer-
den, auf die sich die Angabe bezieht; dabei läßt sich 
der Inhalt der Angabe häufig erst aus dem Verständ-
nis der angesprochenen Abnehmerkreise heraus er-
mitteln. Ferner bedarf es der Feststellung, ob es sich 
unter Berücksichtigung der Vorstellungen der Ab-
nehmerkreise um eine für den Abschluß von Verträ-
gen wesentliche Angabe handelt. Aufgrund der Wer-
beangabe allein können diese Feststellungen nicht 
getroffen werden. Es handelt sich also nicht mehr 
um einen Fall, der den durch ihre spezifische Bege-
hungsform in ihrer Eigenart geprägten Pressestraf-
taten (Augenblicksbedingtheit, Offenkundigkeit, ge-
ringere Nachhaltigkeit der Wirkung der Delikte) — 
vgl. hierzu BVerfGE 7, 29/39 — zugerechnet werden 
kann. 

Die Vorschrift stellt danach, wie § 88 Abs. 2 des Bör-
sengesetzes, lediglich klar, daß § 4 UWG kein Pres-
seinhaltsdelikt ist, und daß daher die kurze presse-
rechtliche Verjährung nicht eingreift. 

Zu 2. (Artikel 1 nach Nummer 4 — §§ 7 ff. UWG) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, welche Maßnah-
men zur Verhinderung bestimmter Mißbräuche im 
Bereich des Aus- und Räumungsverkaufswesens 
(§§ 7 ff. UWG) erforderlich sind. In diese Prüfung 
werden insbesondere die bereits vorliegenden Vor-
schläge für eine wirksamere Gestaltung einzelner 
Bestimmungen mit einbezogen. Dabei ist die Bun-
desregierung jedoch der Auffassung, daß jede Ver-
stärkung der Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten 
gemessen werden muß an ihrer Praktikabilität so-
wie an ihrer Vereinbarkeit mit den Grundsätzen ei

-

ner marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaftsord-
nung. 

Zu 3. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 Abs. 2 UWG, 
Einleitung) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zu 4. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG) 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist durch die 
Fassung von § 13 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzentwurfs die 
gebotene Anonymität der betroffenen gewerbetrei-
benden Verbandsmitglieder bei der Verfolgung von 
Wettbewerbsverstößen durch Verbände zur Förde-
rung gewerblicher Interessen bereits hinreichend 
gewährleistet. Voraussetzung für die Klagebefugnis 
gewerblicher Verbände ist auch nach dem Wortlaut 
der Vorschrift nicht, daß die Identität der betroffe-
nen Verbandsmitglieder preisgegeben wird. Die Vor-
schrift stellt vielmehr darauf ab, daß die gewerbe-
treibenden Verbandsmitglieder von der Zuwider-
handlung unmittelbar wirtschaftlich berührt sind, 
und fordert damit lediglich den Nachweis, daß der 
Verband gewerbetreibende Mitglieder repräsen-
tiert, die allgemein nach ihrem Gewerbezweig und 
nach ihrem regionalen Betätigungsfeld von der ver-
folgten Wettbewerbsverletzung betroffen sind. Die-
ser Nachweis erfordert nicht die Aufdeckung der 
Anonymität einzelner im Verband zusammenge-
schlossener Gewerbetreibender. 

Die Bundesregierung ist aber bereit, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob 
darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Sicherung 
der Anonymität im Rahmen von § 13 Abs. 2 Nr. 2 des 
Gesetzentwurfs angezeigt sind. 

Zu 5. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Die Bundesregierung stimmt mit dem Bundesrat in 
der Sache darin überein, daß die Klagebefugnis von 
Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzentwurfs bereits 
dann zu bejahen ist, wenn durch die Zuwiderhand-
lung die wirtschaftlichen Interessen auch nur eines 
gewerbetreibenden Verbandsmitglieds unmittelbar 
berührt sind (vgl. B. V. 1. b der Begründung des Ge-
setzentwurfs). Dies ist entsprechend der zu 4. vertre-
tenen Auffassung der Bundesregierung aber bereits 
durch die Fassung des Gesetzentwurfs gewährlei-
stet, da der Begriff „der gewerbetreibenden Ver-
bandsmitglieder" nicht voraussetzt, daß in jedem 
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Einzelfall eine Mehrzahl von Verbandsmitgliedern 
von der Zuwiderhandlung unmittelbar wirtschaft-
lich berührt sein muß. Die Ersetzung dieses Begriffs 
durch die Worte „eines gewerbetreibenden Ver-
bandsmitglieds" könnte im übrigen möglicherweise 
den Schluß zulassen, daß vom Verband die Identität 
eines einzelnen gewerbetreibenden Mitglieds preis-
gegeben werden muß. Damit könnte dieser Vor-
schlag sogar die Anonymität der gewerbetreibenden 
Verbandsmitglieder gefährden, die der Bundesrat 
selbst unter 4. angesprochen und dort zum Gegen-
stand einer besonderen Prüfungsempfehlung an die 
Bundesregierung gemacht hat. 

Zu 6. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 Abs. 4 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zu 7. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 Abs. 5 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Die Gerichte sehen sich heute einer Vielzahl von 
Verbänden gegenüber, die Unterlassungsansprüche 
nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
geltend machen. Die Registrierung am Sitz des Ver-
bandes erleichtert die Überwachung der Klagetätig-
keit und unterstützt damit das Bemühen der Recht-
sprechung, Mißbräuche der Klagebefugnis zu ver-
hindern. Für die Gerichte hat die Registrierung je-
denfalls insoweit bindende Wirkung, als ein nicht re-
gistrierter Verband nicht klagebefugt ist. Darüber 
hinaus besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Erfordernis der Registrierung nach § 13 Abs. 5 
und der Überwachung der gebündelten Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen durch Ver-
bände nach § 13 c des Gesetzentwurfs, die auch nach 
der Auffassung des Bundesrates zu 12. und 13. von 
einer besonderen Anzeigepflicht an den Präsidenten 
des Landgerichtes, in dessen Bezirk der Verband 
seinen Sitz hat, abhängig gemacht werden soll. 

Zu 8. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 Abs. 6 UWG) 

Die Bundesregierung wird der Bitte des Bundesra-
tes nachkommen. 

Zu 9. (Artikel 1 Nr. 5 — § 13 UWG insgesamt) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens prüfen, ob auch die Rege-
lungen der Verbandsklagebefugnis nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 der Zugabeverordnung und nach § 12 Abs. 1 
des Rabattgesetzes der Neufassung des § 13 UWG — 
insbesondere § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 4 sowie § 13 Abs. 5 
und 6 — angepaßt werden können. 

Zu 10. (Artikel 1 Nr. 6 — § 13 a Abs. 2 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

§ 13 a Abs. 2 des Gesetzentwurfs stellt bereits eine 
sprachlich verbesserte Fassung des in der vergange-
nen Wahlperiode vorgelegten Vorschlags dar und ist 
in seiner Aussage hinreichend klar. Auch der Unter-
schied zu § 13 a Abs. 1 des Gesetzentwurfs ist deut-
lich. Die Bundesregierung sieht daher keine Veran-
lassung für eine sprachliche Änderung des Vor-
schlags. 

Zu 11. (Artikel 1 Nr. 6 — § 13 b Abs. 1 Satz 2 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Die Bundesregierung stimmt zwar mit dem Bundes-
rat in der Sache darin überein, daß der Vertragspart-
ner des Abnehmers auch für eine von ihm selbst 
nicht veranlaßte Werbemaßnahme im Rahmen von 
§ 13 b des Gesetzentwurfs einstehen soll, wenn er 
durch eigene Maßnahmen auf diese Werbung beson-
ders angespielt hat. Nach der bereits in der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf [unter B.  VI. 2. b] dargeleg-
ten Auffassung der Bundesregierung wird das in 
§ 13 b als Voraussetzung für den Rücktritt gewählte 
Tatbestandsmerkmal „zu eigen machen" schon 
durch objektive eigene Maßnahmen des Vertrags-
partners des Abnehmers erfüllt. Damit erfaßt der 
Gesetzentwurf auch die Fälle einer objektiv fest-
stellbaren aktiven Anspielung des Vertragspartners 
auf die Werbung eines Dritten, die auch nach Auffas-
sung des Bundesrates bereits rücktrittsbegründend 
sein sollten. Jedenfalls insoweit besteht kein we-
sentlicher inhaltlicher Unterschied zu der vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Formulierung „zunutze ma-
chen". Die Bundesregierung gibt aber demgegen-
über der im Gesetzentwurf gewählten Formulierung 
„zu eigen machen" den Vorzug, weil ein „Zunutzema-
chen" einer Werbeaussage als rücktrittsbegründen-
des Tatbestandsmerkmal zu wenig klar umgrenzt 
wäre und die Auslegung zulassen würde, daß der 
Vertragspartner des Abnehmers schon dann der 
Rücktrittsforderung des Abnehmers ausgesetzt 
wäre, wenn er aus der unwahren Werbeangabe des 
Dritten lediglich wirtschaftlichen Nutzen zieht. 
Schon der Verkauf einer Ware, für die von einem 
Dritten geworben wird, würde aber für den Vertrags-
partner des Abnehmers stets einen derartigen wirt-
schaftlichen Nutzen darstellen. Diese Gefahr einer 
zu weiten Auslegung der Vorschrift wird bei der Ver-
wendung des Tatbestandsmerkmals „zu eigen ma-
chen", das ein eigenes aktives Anhängen des Händ-
lers an die Werbung neben dem bloßen Verkauf der 
Ware voraussetzt, vermieden. 

Zu 12. (Artikel 1 Nr. 6 — § 13 c Abs. 1 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates im Hinblick auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 

Zu 13. (Artikel 1 Nr. 6 — § 13 c Abs. 3 Satz 3 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates unter Hinweis auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 
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Zu 14. (Artikel 1 Nr. 6 — § 13 c Abs. 5 Satz 3 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates unter Hinweis auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 

Zu 15. (Artikel 1 Nr. 6 — § 13 c UWG insgesamt) 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß ihre 
Vorschläge zur Überwachung der Verbandstätigkeit 
im Rahmen von § 13 des Gesetzentwurfs sachge-
recht sind und eine hinreichend umfassende Kon-
trolle ermöglichen. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit 
diese Kontrolle ohne übermäßigen Verwaltungsauf-
wand noch wirksamer ausgestaltet werden kann. 
Auch der Bundesrat zeigt in der Begründung zu 15. 
keine Möglichkeiten einer konkreten Verbesserung 
auf. 

Die Bundesregierung ist aber bereit, im Verlauf des 
weiteren Gesetzgebungsverfahrens erneut zu prü-
fen, ob die Überwachung der Verbandsklagetätig-
keit im Bereich des § 13 c UWG insgesamt noch wei-
ter verbessert werden kann. 

Zu 16. (Artikel 1 Nr. 8 a — neu — § 16 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zu 17. (Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe b — § 17 Abs. 2 
UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zu 18. (Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe c — § 17 Abs. 5 
UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Die Bundesregierung sieht die Notwendigkeit, den 
Versuch einer Straftat nach § 17 Abs. 1 UWG ent-
sprechend dem Vorschlag des Bundesrates generell 
unter Strafe zu stellen, nicht als ausreichend belegt 
an. Die Neufassung des § 17 Abs. 2 UWG im Gesetz-
entwurf erfaßt auch die praktisch bedeutsamsten 
strafwürdigen Handlungen im Vorfeld einer Ver-
ratshandlung nach Absatz 1, die durch den neuen 
Absatz 5 im Gesetzentwurf ergänzt werden. Auch 
die Sachverständigenkommission Wirtschaftskrimi-
nalität hat ihren Vorschlag zur Einführung der Ver-
suchsstrafbarkeit auf den Fall der Ausspähung be-
schränkt. Darüber hinaus kann in weiteren Fällen 
§ 20 eingreifen, der — entgegen der Darstellung des 
Bundesrates — nicht nur bei Absprachen anwend-
bar ist. 

Zu 19. (Artikel 1 Nr. 10 a — neu — § 20 b — neu — 
UWG) 

Der Vorschlag des Bundesrates auf Einfügung eines 
§ 20 b steht in notwendigem Zusammenhang mit der 
erbetenen Prüfung der Neugestaltung des Rechts 
der Aus- und Räumungsverkäufe (§ 7 ff. UWG). Die-
ser Vorschlag wird daher im Hinblick auf die Aus-
führungen zu 2. in die Prüfung miteinbezogen. 

Zu 20. (Artikel 1 Nr. 11 — § 22 Abs. 1 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zur Fassung von § 22 Abs. 1 Satz 2 zu. 
Dem Vorschlag des Bundesrates zu § 22 Abs. 1 Satz 3 
stimmt die Bundesregierung unter Hinweis auf ihre 
zu 7. vertretene Auffassung nicht zu. 

Zu 21. (Artikel 1 Nr. 11 — § 22 Abs. 2 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates unter Hinweis auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 

Zu 22. (Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe a — § 23 a Abs. 2 
UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates unter Hinweis auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 

Zu 23. (Artikel 1 Nr. 13 — § 26 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu. 

Zu 24. (Artikel 1 Nr. 14 — § 27 Abs. 2 und 3 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. 

Bei einer Streichung von § 27 Abs. 2 des Gesetzent-
wurfs wäre die von der Bundesregierung für not-
wendig erachtete wechselseitige Unterrichtung zwi-
schen den UWG-Gerichten und den Kartellbehörden 
nicht in dem erforderlichen Umfang gewährleistet. 
Die Einholung amtlicher Auskünfte nach § 273 ZPO 
ist unter diesem Gesichtspunkt kein ausreichender 
Ersatz für die Bestimmung des § 27 Abs. 2 des Ge-
setzentwurfs, weil die Kenntnisse der Kartellbehör-
den dann nur aufgrund eines besonderen Ersuchens 
durch das Gericht für das Verfahren genutzt werden 
könnten und die Kartellbehörden dann nicht berech-
tigt wären, an der mündlichen Verhandlung teilzu-
nehmen und zu darin neu auftretenden Gesichts-
punkten Stellung zu nehmen. 
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Zu 25. (Artikel 1 Nr. 15 Buchstaben b und d — § 27 a 
Abs. 2 und 11 UWG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates unter Hinweis auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 

Zu 26. (Artikel 4 Nr. 2 — Änderung des Gebühren-
verzeichnisses der JVKostO) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates unter Hinweis auf ihre zu 7. vertretene 
Auffassung nicht zu. 

Soweit der Bundesrat Prüfungsempfehlungen an 
die Bundesregierung gerichtet hat, wird die Bundes-
regierung in die Prüfung auch mögliche Auswirkun-
gen einer etwaigen Neuregelung auf die Einzel-
preise und das Preisniveau einbeziehen. Hinsicht-
lich der Vorschläge des Bundesrates, denen die Bun-
desregierung zugestimmt hat, sind derartige Aus-
wirkungen nicht zu erwarten. 








